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           Anlage 1 
 
Partei DIE LINKE 
 
 
PARTEIVORSTAND        Wahl:  24./25.05.2008       
 
Vorsitzende: Prof. Dr. Lothar Bisky (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 

Oskar Lafontaine (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 
Stellvertreter/innen: Klaus Ernst  (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 

Katja Kipping  (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 
Halina Wawzyniak  (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 
Ulrike Zerhau  (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 

Bundesgeschäftsführer: Dr. Dietmar Bartsch (Mitglied des Geschäftsführenden PV)    
Bundesschatzmeister: Dr. Karl Holluba  (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 
 
weitere Mitglieder:   Ali Al Dailami  
     Christine Buchholz   (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 
      Wolfgang Gehrcke  
     Thies Gleiss  
     Stefanie Graf  

      Angelika Gramkow  
      Anny Heike  
      Rosemarie Hein  
      Matthias Höhn 
      Maren Kaminski  
      Jürgen Klute  
      Jan Korte  
      Caren Lay 
      Sabine Lösing  
      Stefan Ludwig 
      Gudrun Lukin  
      Ulrich Maurer   (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 
      Prof. Dr. Wolfgang Methling  
      Niema Movassat  
      Irene Müller 
      Marc Mulia  
      Inga Nitz 
      Brigitte Ostmeyer  
      Britta Pietsch 
      Christel Rajda  (Mitglied des Geschaftsführenden PV) 
      Bodo Ramelow  
      Heidi Scharf 
      Ida Schillen 
      Michael Schlecht 
      Helmut Scholz  
      Kersten Steinke  (Mitglied des Geschäftsführenden PV) 
      Axel Troost 
      Sascha Wagener 
      Sahra Wagenknecht  
      Harald Werner 
      Janine Wissler 

 
 
LANDESVORSTÄNDE (LV) 
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Baden-Württemberg:         
  
         
Sprecher:    Bernd Riexinger    Wahl: 06.12.2008 + 
Stellv. Sprecher/in:   Dorothee Diehm             01.02.2009 
     Sabine Rösch-Dammenmiller 
     Sybille Stamm 
Landesgeschäftsstelle:   Bernhard Strasdeit 
Schatzmeister:    Christoph Cornides               
weitere Mitglieder:   Marta Aparicio  
     Annette Groth  
     Ute Gsöls-Puhl  
     Susanne Kempf  
     Bernd Kriebel  
     Stephan Lorent  
     Gregor Mohlberg  
     Reinhard Neudorfer  
     Silvia Ofori  
     Dirk Spöri  
     Edgar Wunder  
     Sabine Zürn  
 
 
 
 
Bayern:          Wahl: 06./07.12.2008 
         
Sprecher/in:    Eva Bulling-Schröter     
     Franc Zega     
Geschäftsführender Landesvorstand: Nicole Gohlke 
     Florian Paul  
     Harald Weinberg 
Schatzmeisterin:   Gilberte Lebien  
Erweiterter Landesvorstand:  Eva Bernardi 

Belinda Brechbilder 
Erkan Dinar 
Sandra Dolatowski 

     Stefan Gebuhr 
     Anny Heike 
     Eva Mendl 
     Dr. Hermann Ruttmann 
     Anton Salzbrunn 
     Michaele Siebe 
     Alexander Süßmair 
     Ramona Tax  
     Michael Treitinger 
     Wolfgang Ziller 
 
 
 
 
   
Berlin:          Wahl: 07.12.2008     
 
Vorsitzender:    Dr. Klaus Lederer      
Stellvertreter/in:   Wolfgang Albers 
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     Katrin Lompscher  
     Katrin Möller 
Geschäftsführer:   Carsten Schatz 
Schatzmeisterin:   Sylvia Müller 
weitere Mitglieder:   Christina Emmrich 
     Michael Grunst 
     Delia Hinz 
     Figen Izgin 
     Doreen Kobelt 
     Felix Lederle 
     Hassan Metwally 
     Julian Plenefisch  
     Natalie Rottka 
     Sebastian Schlüsselburg 
     Tobias Schulze 
     Anni Seidl 
     Ernst Welters 
     Julia Wiedemann 

 
 
 
 

Brandenburg:         Wahl: 26.01.2008              
 
Vorsitzender:    Thomas Nord     
Stellvertreter/in:   Steffen Hultsch 
     Dr. Kirsten Tackmann 
Geschäftsführerin:   Maria Strauß 
Schatzmeister:    Matthias Osterburg    
weitere Mitglieder:   Andreas Bernig  
     Elke Böckmann  
     Katharina Dahme  
     Thomas Domres  
     Petra Haase  
     Axel Henschke  
     Rosemarie Kaersten  
     Matthias Loehr  
     Stefan Ludwig  
     Ute Miething  
     Jutta Nitsche  
     Harald Petzold  
     Dagmar Püschel 
     Ralph Krech  
 
 
 
 
 
 
 
Bremen:         Wahl: 01./02.11.2008      
 
Sprecher/in:    Cornelia Barth 
     Christoph Spehr 
Stellv. Sprecher:   Jörn Hermening  
Schatzmeisterin:   Birgit Menz 
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weitere Mitglieder:   Claudia Bernhard 
     Petra Brand 
     Brigitte Kramm 
     Michael Mork 
     Dieter Nickel 
     Loreto Pfannschmidt 
     Jan Restat 
     Axel Strausdat 
 
 
 
 
 
 
 
Hamburg:         Wahl: 17./18.05.2008 
          
Sprecher/in: Regine Brüggemann  

 Karin Haas  
 Zaman Masudi  
 Herbert Schulz 

Schatzmeister/in Bernhard Müller  
weitere Mitglieder:  Reni Asad  

Wulf Beleites  
Horst Bethge  
Marcel Bois 
Susanne Klein 
Helga Kuhlmann 
Jan Rübke 
Beate Rau  
Hamide Scheer  
Berno Schuckart  
Rolf Semmelrock  
Sieglinde Steidinger 
Dr. Ali Yardim  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hessen         Wahl: 29.-31.08.2008 
          Nachwahl: 21./22.11.2009 
Landesvorsitzende/r:   Heidemarie Scheuch-Paschkewitz 
     Ulrich Wilken 
Stellvertreter/in:   Waltraud Eisenträger-Tomcuk 
     Manfred Coppik  
Schatzmeister:    Peter Vetter 
weitere Mitglieder  
geschäftsführender LV:   Diana Hupperten 
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     Gabi Faulhaber 
     Achim Kessler 
Mitglieder des erweiterten LV:  Esther Abel 
     Choni Flöter 
     Stefanie Haenisch 
     Pazhareh Henning-Heidari 
     Lisa Hofmann 
     Dieter Hooge 
     Jörg Jungmann 
     Lukas Larbig 
     Oliver Nöll 
     Emine Pektas 
     Jan Schalauske 
     Hermann Schaus 
     Manuela Schon 
     Mehmet Senel 
     Inge Sturm 
     Charlotte Ullmann 
     Sebastian Zöppel 
 
 
 
 
Mecklenburg-Vorpommern:       Wahl: 24./25.10.2009  
 
Vorsitzender:    Steffen Bockhahn           
Stellvertreter/in:   Heidrun Bluhm 
     Torsten Koplin      
     Dr. Mignon Schwenke 
Geschäftsführer:   Kay Spieß 
Schatzmeisterin:   Renate Malchow 
weitere Mitglieder:   Waltraud Bauer 
     Wenke Brüdgam-Pick 

Wolfgang Dietrich 
Bärbel Gräfin von Westarp 
Björn Griese 
Karsten Jagau 
Kerstin Kassner 
Renate Lüders 
Manfred Millow 
Christiane Müller 
Marlies Peeger 
Peter Ritter 
Eckhardt Tabbert 

  
Niedersachsen:        Wahl: 01./02.11.2008         
 
Vorsitzende/r:    Dr. Diether Dehm 
     Gisela Brandes-Steggewentz  
Schatzmeister:    Edmond  E.Worgul  
Schatzmeisterin:   Hannelore Profus 
Geschäftsführer:   Jörg Vendebosch  
weitere Mitglieder:   Herbert Behrens (Osterholz)  
      Heidrun Dittrich  
     Walter Gruber  
     Hans-Georg Hartwig   



 

 

 

 6 
 

     Martin Heilemann  
     Patrick Humke-Focks  
     Maren Kaminski  
     Anja Kindo  
     Marion Köllner  
     Marianne König  
     Dorothée Menzner  
     Michael Ohse  
     Monika Popien  
     Andreas Schlegel  
     Jutta Meyer-Siebert  
     Manfred Sohn  
     Alexander Steltenkamp  
     Johanna Voß  
     Franziska Wöckel  
 
 
Nordrhein-Westfalen:        Wahl: 18/19.10.2008  

 
Sprecher/in:    Katharina Schwabedissen 
     Wolfgang Zimmermann  
Stv. Sprecher/in:   Bärbel Beuermann  
     Helmut Manz 
     Ralf Michalowsky 
     Ingrid Remmers 
Schatzmeisterin:   Nina Eumann  
Geschäftsführer:   Günter Blocks  
weitere Mitglieder:   Michael Aggelidis 
     Hamide Akbayir 
     Ali Atalan 
     Elisabeth August 
     Mona Bünnemann 
     Wolfgang Dreßen 
     Helmut Eigen 
     Edith Fröse 
     Andrej Hunko 
     Antonia Kühn 
     Carolin Reißlandt 
     Bernhard Sander 
     Finn Siebert 
     Christian Stadter 
     Bianca Stoff 
     Christina Zett 
 
Rheinland-Pfalz:        Wahl: 25./26.10.2008 
 
Vorsitzende/r:    Kathrin Senger-Schäfer  
     Alexander Ulrich  
Stellvertreter/in:   Martin Klein  
     Katrin Werner 
Schatzmeister:     Hans Domeyer  
weitere Mitglieder:   Elke Theisinger-Hinkel  
     James Herrmann  
     Barbara Eckes 
     Monika Bürklin 
     Robert Drumm 
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     Annette Kanmaz  
     Petra Klink 
     Uwe Maag 
     Karl Voßkühler 
 
 
 
 
Saarland:         Wahl: 22.11.2009 
 
Vorsitzender:    Rolf Linsler 
Stellvertreter/in:   Prof. Heinz Bierbaum  
      Tatjana Heffinger 
     Sandy Stachel 
Schatzmeister/in:   Udo Nonnengardt  
Landesgeschäftsführer/in:  Thomas Lutze 
Schriftführer:    Dennis Bard 
weitere Mitglieder:   Dagmar Ensch-Engel  
     Hans-Jürgen Gärtner  
     Hans-Kurt Hill  
     Birgit Huonker  
     Ingrid Janke  
     Ralf Reinstädtler  
     Bärbel Riedinger  
     Dagmar Trenz  
     Gabriele Ungers  
     Ulrike Voltmer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachsen:         Wahl: 7./8.11.2009 
 
Vorsitzender:    Rico Gebhardt             
Stellvertreter/in:   Klaus Bartl 
     Cornelia Falken 
     Sebastian Scheel 
Geschäftsführer/in:   Antje Feiks 
Schatzmeister/in:   Heinz Pingel 
weitere Mitglieder:   Fabian Blunck 
     Sarah Buddeberg 
     Martina Dietze 

      Stefanie Götze 
     Kristin Hofmann 
     Jayne-Ann Igel 
     Gabriele Engelhardt 
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     Skadi Jennicke 
     Susanna Karawanskij 
     Heiko Kosel 
     Simone Luedtke 
     Verena Meiwald 
     Juliane Nagel 
     Einde O’Callaghan 
     Heiko Rosenthal 
     Klaus Schmole 
     Efstathios Soudias 
     Jens Thöricht 
     Axel Troost 
     Tilo Wirtz 
     Sylke Zehrfeld 
 
 
 
 
Sachsen-Anhalt:        Wahl: 14./15.11.2009 
Vorsitzender:    Matthias Höhn 
Stellvertreter/in:   Dr. Hans-Joachim Bittrich 
     Birke Bull 
     Henriette Quade  
Geschäftsführerin:   Jenny Schulz    
Landesschatzmeister/in:  Corinna Pilatzki 
weitere Mitglieder:   Mario Blasche 
     Claudia Bluhm 
     Jürgen Brunsch 
     Iris Gottschalk 
     Andreas Höppner 
     Frank Hoffmann 
     Monika Hohmann 
     Angelika Klein 
     Harald Koch 
     Jörg Schindler 
     Uta Zillmann 
     Sandra Zwirnmann 
 
 
 
Schleswig-Holstein:        Wahl: 27./28.08.2008 
        
Sprecher/in:    Cornelia Möhring 
     Björn Radke 
Schatzmeister:    Hans-Werner Machemehl 
weitere Mitglieder:   Lorenz Gösta Beutin    (Neuwahl: 24./25.01.09) 
     Asja Huberty    (Neuwahl: 24./25.01.09) 
     Hüsseyin Kent    (Neuwahl: 24./25.01.09) 
     Meike Lüdemann   (Neuwahl: 24./25.01.09) 
     Silke Mahrt    (Neuwahl: 24./25.01.09) 
     Björn Thoroe    (Neuwahl: 24./25.01.09) 
     Meryem Tiras-Deniz   (Neuwahl: 24./25.01.09) 
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Thüringen:         Wahl: 28./29.11.2009  
         
Vorsitzender:    Knut Korschewsky 
Stellvertreter/in:   Ina Leukefeld 
     Jörg Kubitzki 
Landesgeschäftsführerin:  Katrin Christ 
Landesschatzmeister:    Holger Hänsgen 
weitere Mitglieder:   Kai Bekos 
     Sabine Berninger 
     Christiane Braun 
     Christian Engelhardt 
     Michael Gerstenberger 
     Steffen Harzer 
     Angela Hummitsch 
     Steffen Kachel 
     Ralf Kalich 
     Anja Müller 
     Birgit Pätzold 
     Jenny Renner 
     Karin Schrappe 
     Michaele Sojka 

 
     

 



Bundessatzung der Partei DIE LINKE 
 
Beschluss der Parteitage der WASG und der Linkspartei.PDS am 24. und 25. 
März 2007 in Dortmund 
 
1. Auftrag und Name der Partei  

Präambel 
§ 1 Name, Sitz, Zweck und Tätigkeitsgebiet 

2. Die Basis der Partei 
§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
§ 5 Gastmitglieder 
§ 6 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
§ 7 Innerparteiliche Zusammenschlüsse 
§ 8 Mitgliederentscheide 
§ 9 Gleichstellung 
§ 10 Geschlechterdemokratie 
§ 11 Der Jugendverband der Partei 

3. Die Gliederung der Partei 
§ 12 Landesverbände 
§ 13 Kreisverbände 

4. Die Organe der Partei 
 § 14 Organe der Bundespartei und der Gliederungen 

Parteitag 
§ 15 Aufgaben des Parteitages 
§ 16 Zusammensetzung und Wahl des Parteitages 
§ 17 Einberufung und Arbeitsweise des Parteitages 

Parteivorstand 
§ 18 Aufgaben des Parteivorstandes 
§ 19 Zusammensetzung und Wahl des Parteivorstandes 
§ 20 Arbeitsweise des Parteivorstandes  

Bundesausschuss 
§ 21 Aufgaben des Bundesausschusses 
§ 22 Zusammensetzung und Wahl des Bundesausschusses 
§ 23 Arbeitsweise des Bundesausschusses 

5. Die Finanzen der Partei 
§ 24 Die finanziellen Mittel der Partei 
§ 25 Finanzplanung und Rechenschaftslegung 
§ 26 Bundesfinanzrat 
§ 27 Finanzrevision 

6. Die allgemeinen Verfahrensregeln der Partei 
§ 28 Öffentlichkeit 
§ 29 Anträge 
§ 30 Einladung und Beschlussfähigkeit 
§ 31 Beschlüsse, Abstimmungen und Wahlen 
§ 32 Ausübung von Parteiämtern und Delegiertenmandaten 
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§ 33 Beendigung von Parteiämtern und Delegiertenmandaten 
§ 34 Einreichung (Unterzeichnung) von Wahlvorschlägen 
§ 35 Aufstellung der Bundeslisten für Wahlen zum Europäischen Parlament 
§ 36 Aufstellung von Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerbern 

sowie von Landeslisten für die Wahlen zum Deutschen Bundestag 
§ 37 Schlichtungs- und Schiedsverfahren 

7. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 38 Übergangsbestimmungen 
§ 39 Schlussbestimmungen 

 
1. Auftrag und Name der Partei 
 
Präambel 
Verwurzelt in der Geschichte der deutschen und der internationalen 
Arbeiterbewegung, der Friedensbewegung und dem Antifaschismus verpflichtet, 
den Gewerkschaften und neuen sozialen Bewegungen nahe stehend, schöpfend 
aus dem Feminismus und der  Ökologiebewegung, verbinden sich ihre Identität 
erweiternd demokratische Sozialistinnen und Sozialisten und Mitglieder der 
Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit zu der neuen Partei DIE LINKE 
mit dem Ziel, die Kräfte im Ringen um menschenwürdige Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit in der Entwicklung zu stärken. DIE 
LINKE strebt die Entwicklung einer solidarischen Gesellschaft an, in der die 
Freiheit eines jeden Bedingung für die Freiheit aller ist. Die neue LINKE ist plural 
und offen für jede und jeden, die oder der gleiche Ziele mit demokratischen Mitteln 
erreichen will. 
 
§ 1 Name, Sitz, Zweck und Tätigkeitsgebiet 
(1) Die Partei führt den Namen DIE LINKE. Dies ist auch die Kurzbezeichnung. 
(2) Sie hat den Zweck, insbesondere durch die Teilnahme an Wahlen auf allen 
politischen Ebenen an der politischen Willensbildung im Sinne ihres Programms 
mitzuwirken. 
(3) Sie ist Partei im Sinne des Grundgesetzes und wirkt auf dessen Grundlage. Ihr 
Tätigkeitsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland. 
(4) Der Sitz der Partei ist Berlin. 
(5) Die Partei ist Mitglied der Partei der Europäischen Linken (EL). 
(6) Sie ist als Verein eingetragen im Vereinsregister Berlin-Charlottenburg. 
 
2. Die Basis der Partei 
 
§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied der Partei kann sein, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat, sich zu den 
programmatischen Grundsätzen bekennt, die Bundessatzung anerkennt und 
keiner anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes angehört. 
Siehe Übergangsbestimmung 1 
(2) Die Mitgliedschaft in der Partei wird durch Eintritt erworben. Der Eintritt erfolgt 
durch schriftliche Eintrittserklärung gegenüber dem zuständigen Kreisvorstand 
oder dem Parteivorstand. Der Kreisvorstand macht den Eintritt mit Zustimmung 
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des Mitgliedes unverzüglich in geeigneter Weise im Kreisverband parteiöffentlich 
bekannt und informiert das neue Mitglied über seine Mitwirkungsmöglichkeiten. 
(3) Die Mitgliedschaft wird sechs Wochen nach dem Eingang der Eintrittserklärung 
beim Kreisvorstand wirksam, sofern bis dahin kein Einspruch gegen die 
Mitgliedschaft vorliegt. Hat das Mitglied keine Zustimmung zur parteiöffentlichen 
Bekanntmachung des Eintritts gegeben, bedarf es eines Aufnahmebeschlusses 
des Kreisvorstandes. Der Kreisparteitag kann die Mitgliedschaft vor Ablauf der 
Sechs-Wochenfrist durch Beschluss mit sofortiger Wirkung in Kraft setzen. 
(4) Bis zum Wirksamwerden der Mitgliedschaft hat jedes andere Mitglied der Partei 
ein Einspruchsrecht gegen den Erwerb der Mitgliedschaft. Der Einspruch ist 
begründet beim zuständigen Kreisvorstand geltend zu machen und durch diesen 
nach Anhörung des Mitgliedes unverzüglich zu entscheiden. 
(5) Gegen die Entscheidung des Kreisvorstandes kann Widerspruch bei der 
zuständigen Schiedskommission eingelegt werden. 
(6) Jedes Mitglied der Partei gehört zu einem Kreisverband, in der Regel zu dem 
seines Wohnsitzes. Die Bundespartei führt eine zentrale Mitgliederdatei. 
 
§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem zuständigen Kreisvorstand zu 
erklären. 
(3) Bezahlt ein Mitglied sechs Monate keinen Beitrag, so gilt dies als Austritt aus 
der Partei, sofern zuvor durch den zuständigen Kreisvorstand die Begleichung der 
Beitragsrückstände angemahnt und dem Mitglied ein Gespräch angeboten worden 
ist und dabei keine Verständigung erzielt wurde. Der Kreisvorstand stellt den 
Austritt fest und teilt dies dem Mitglied mit. Legt das Mitglied Widerspruch gegen 
diese Feststellung bei der Schiedskommission ein, bleibt seine Mitgliedschaft bis 
zur endgültigen Entscheidung unberührt. 
(4) Ein Mitglied kann nur durch eine Schiedskommission im Ergebnis eines 
ordentlichen Schiedsverfahrens entsprechend der Schiedsordnung und nur dann 
aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung 
oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit 
schweren Schaden zufügt. 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, im Rahmen dieser Bundessatzung und der 
beschlossenen Geschäftsordnungen 
a) an der Meinungs- und Willensbildung mitzuwirken, sich über alle 
Parteiangelegenheiten zu informieren und zu diesen ungehindert Stellung zu 
nehmen, 
b) an Veranstaltungen, Wahlen, Abstimmungen und der Gremienarbeit der Partei 
teilzunehmen, 
c) an den Beratungen von Mitgliederversammlungen, Delegiertenkonferenzen und 
Vorständen aller Ebenen als Gast teilzunehmen und das Rederecht zu 
beantragen, 
d) Anträge an alle Organe der Partei zu stellen, 
e) sich mit anderen Mitgliedern zum Zwecke gemeinsamer Einflussnahme in der 
Partei zu vereinigen, 
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f) an der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für die 
Parlamente, kommunalen Vertretungskörperschaften und sonstigen Wahlämter 
mitzuwirken und sich selbst zu bewerben. 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht,  
a) die Grundsätze des Programms der Partei zu vertreten und die Satzung 
einzuhalten, 
b) die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Parteiorgane zu respektieren, 
c) regelmäßig seinen satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, 
d) bei Wahlen für Parlamente, kommunale Vertretungskörperschaften und sonstige 
Wahlämter nicht konkurrierend zur Partei anzutreten. 
 
§ 5 Gastmitglieder 
(1) Menschen, die sich für politische Ziele und Projekte der Partei engagieren, 
ohne selbst Mitglied zu sein, können in Gliederungen und Zusammenschlüssen 
der Partei mitwirken und ihnen übertragene Mitgliederrechte als Gastmitglieder 
wahrnehmen. Über die Übertragung von Mitgliederrechten und deren Umfang 
entscheiden die jeweiligen Gliederungen und Zusammenschlüsse. 
(2) Nicht auf Gastmitglieder übertragbare Rechte sind: 
a) das Stimmrecht bei Mitgliederentscheiden, 
b) das Stimmrecht bei Entscheidungen über Satzungsangelegenheiten, über 
Finanzordnungen, Finanzpläne, die Verwendung von Finanzen und Vermögen und 
über Haftungsfragen, 
c) das passive Wahlrecht bei Wahlen zu Vorständen, Schieds- und 
Finanzrevisionskommissionen sowie bei Wahlen zu Vertreterversammlungen zur 
Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten für Parlamente und kommunale 
Vertretungskörperschaften und 
d) das aktive Wahlrecht bei der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten für 
Parlamente und kommunale Vertretungskörperschaften. 
(3) Die Übertragung von Mitgliederrechten auf Gastmitglieder bedarf in den 
Gliederungen der Zustimmung der jeweiligen Mitglieder- bzw. 
Delegiertenversammlung. Das Beschlussprotokoll muss die Gastmitglieder 
benennen sowie den Umfang und die Befristung der übertragenen Rechte genau 
bestimmen. 
(4) Die Übertragung des aktiven Wahlrechtes in einer Mitgliederversammlung ist 
auf die laufende Versammlung befristet. 
(5) Finanzielle Zuwendungen an die Partei begründen nicht die Übertragung von 
Mitgliederrechten. 
 
§ 6 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
(1) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Sinne dieser Satzung sind alle 
Personen, die auf Wahlvorschlag der Partei einem Parlament oder einer 
kommunalen Vertretungskörperschaft angehören oder Regierungsmitglieder bzw. 
kommunale Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte sind. 
(2) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger haben das Recht,  
a) aktiv an der politischen Willensbildung innerhalb der Partei mitzuwirken, 
b) von der Partei bei der Ausübung ihres Mandats unterstützt zu werden, 
c) vor allen politischen Entscheidungen, welche die Ausübung ihres Mandats 
berühren, gehört zu werden. 
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(3) Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind verpflichtet, 
a) sich loyal und solidarisch gegenüber der Partei zu verhalten, 
b) die programmatischen Grundsätze der Partei zu vertreten, 
c) die demokratische Willensbildung in der Partei bei der Wahrnahme des 
Mandates zu berücksichtigen, 
d) Mandatsträgerbeiträge entsprechend der Bundesfinanzordnung zu bezahlen, 
e) gegenüber den Parteiorganen der entsprechenden Ebene und gegenüber den 
Wählerinnen und Wählern Rechenschaft über die Ausübung des Mandats 
abzulegen. 
 
§ 7 Innerparteiliche Zusammenschlüsse 
(1) Innerparteiliche Zusammenschlüsse können durch die Mitglieder frei gebildet 
werden. Sie sind keine Gliederungen der Partei. Sie können sich einen Namen 
wählen, welcher ihr Selbstverständnis und ihre Zugehörigkeit zur Partei zum 
Ausdruck bringt. 
(2) Bundesweite Zusammenschlüsse zeigen ihr Wirken dem Parteivorstand an. 
Bundesweit ist ein Zusammenschluss dann, wenn er in mindestens acht 
Landesverbänden entweder mindestens ein Zweihundertstel der Mitglieder 
repräsentiert oder entsprechend der Landessatzung als landesweiter 
Zusammenschluss anerkannt wurde. Abweichend davon kann der 
Bundesausschuss auch Zusammenschlüsse als bundesweit anerkennen, wenn die 
Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt sind. 
Siehe Übergangsbestimmung 2 
(3) Zusammenschlüsse bestimmen selbständig den politischen und 
organisatorischen Beitrag, den sie zur Politik der Partei und zur Weiterentwicklung 
von Mitglieder-, Organisations- und Kommunikationsstrukturen der Partei leisten. 
Sie sind entsprechend ihren Schwerpunktthemen aktiv in die Arbeit von 
Parteivorstand, Kommissionen und Arbeitsgremien aller Ebenen einzubeziehen. 
(4) Zusammenschlüsse entscheiden selbständig über ihre Arbeitsweise und ihre 
innere Struktur. Diese müssen demokratischen Grundsätzen entsprechen. Soweit 
die Satzung eines bundesweiten Zusammenschlusses nichts anderes vorsieht, ist 
diese Bundessatzung sinngemäß anzuwenden. 
(5) Zusammenschlüsse können anderen Organisationen nur mit Zustimmung des 
Parteivorstandes bzw. des Vorstandes des zuständigen Gebietsverbandes 
beitreten. 
(6) Bundesweite Zusammenschlüsse können Delegierte zum Parteitag entsenden. 
(7) Bundesweite Zusammenschlüsse erhalten im Rahmen des Finanzplanes 
finanzielle Mittel für ihre Arbeit. 
(8) Zusammenschlüsse, die in ihrem Selbstverständnis, in ihren Beschlüssen oder 
in ihrem politischen Wirken erheblich und fortgesetzt gegen die Grundsätze des 
Programms, der Satzung oder Grundsatzbeschlüsse der Partei verstoßen, können 
durch einen Beschluss des Parteitages oder des Bundesausschusses aufgelöst 
werden. 
(9) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach Absatz 8 besteht ein 
Widerspruchsrecht bei der Bundesschiedskommission. 
 
§ 8 Mitgliederentscheide 
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(1) Zu allen politischen Fragen in der Partei kann ein Mitgliederentscheid 
(Urabstimmung) stattfinden. Das Ergebnis des Mitgliederentscheides hat den Rang 
eines Parteitagsbeschlusses. Soweit das Parteiengesetz eine Aufgabe zwingend 
dem Parteitag zuweist, hat der Mitgliederentscheid empfehlenden bzw. 
bestätigenden Charakter für die Entscheidung des Parteitages. 
 (2) Der Mitgliederentscheid findet statt 
a) auf Antrag von Landes- und Kreisverbänden, die gemeinsam mindestens ein 
Viertel der Mitglieder repräsentieren oder 
b) auf Antrag von acht Landesverbänden oder 
c) auf Antrag von 5.000 Parteimitgliedern oder 
d) auf Beschluss des Parteitages oder 
e) auf Beschluss des Bundesausschusses. 
(3) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Der dem Mitgliederentscheid zugrunde 
liegende Antrag ist beschlossen, wenn ihm bei einer Beteiligung von mindestens 
einem Viertel der Mitglieder eine einfache Mehrheit zustimmt. 
(4) Über eine Angelegenheit, über die ein Mitgliederentscheid stattgefunden hat, 
kann frühestens nach Ablauf von zwei Jahren erneut abgestimmt werden. 
(5) Die Auflösung der Partei oder die Verschmelzung mit einer anderen Partei 
bedürfen zwingend der Zustimmung in einem Mitgliederentscheid. Der 
entsprechende Beschluss des Parteitages gilt nach dem Ergebnis des 
Mitgliederentscheides als bestätigt, geändert oder aufgehoben. 
(6) Das Nähere regelt eine Ordnung über Mitgliederentscheide. Die Kosten eines 
Mitgliederentscheides tragen alle Gebietsverbände gemeinsam. 
 
§ 9 Gleichstellung 
(1) Die Förderung der Gleichstellung der Mitglieder und die Verhinderung jeglicher 
Art von Diskriminierung bilden ein Grundprinzip des politischen Wirkens der Partei. 
Jeder direkten oder indirekten Diskriminierung oder Ausgrenzung ist durch alle 
Parteimitglieder entschieden zu begegnen. 
(2) Die Rechte von sozialen, ethnischen und kulturellen Minderheiten in der 
Mitgliedschaft, insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung, sind durch die 
Vorstände der Partei und der Gebietsverbände besonders zu schützen. Ihre 
Repräsentanz und Mitwirkung im Meinungs- und Willensbildungsprozess der 
Partei ist zu fördern. 
(3) Der Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Partei, ihre Gremienarbeit 
und ihr öffentliches Wirken ist durch die Vorstände der Partei und der 
Gebietsverbände so zu gestalten, dass auch Berufstätige, Menschen, die Kinder 
erziehen oder andere Menschen pflegen, Menschen mit sehr geringem 
Einkommen und Menschen mit Behinderung umfassend und gleichberechtigt 
daran mitwirken können.  
(4) Für alle politischen Veranstaltungen und Gremien auf Bundesebene wird eine 
qualifizierte Kinderbetreuung angeboten. Das Angebot besteht unabhängig von der 
Anzahl der angemeldeten Kinder. Die Kosten übernimmt die Bundespartei in 
vollem Umfang. 
 
§ 10 Geschlechterdemokratie 
(1) Die politische Willensbildung von Frauen in der Partei ist aktiv zu fördern. Es ist 
Ziel der Partei, dass Frauen weder diskriminiert noch in ihrer politischen Arbeit 
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behindert werden. Frauen haben das Recht, innerhalb der Partei eigene Strukturen 
aufzubauen und Frauenplenen einzuberufen. 
(2) In allen Versammlungen und Gremien der Partei sprechen, unter der 
Voraussetzung entsprechender Wortmeldungen, Frauen und Männer 
abwechselnd. Redelisten werden getrennt geführt. 
(3) In allen Versammlungen und Gremien der Partei wird auf Antrag von 
mindestens einem Viertel der stimmberechtigten Frauen ein die Versammlung 
unterbrechendes Frauenplenum durchgeführt. Über einen in diesem 
Frauenplenum abgelehnten Beschluss oder Beschlussvorschlag kann erst nach 
erneuter Beratung der gesamten Versammlung bzw. des gesamten Gremiums 
abschließend entschieden werden. 
(4) Bei Wahlen von Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgremien und Delegierten 
sind grundsätzlich mindestens zur Hälfte Frauen zu wählen. Ist dies nicht möglich, 
bleiben die den Frauen vorbehaltenen Mandate unbesetzt, eine Nachwahl ist 
jederzeit möglich. Kreis- und Ortsverbände, deren Frauenanteil bei weniger als 
einem Viertel liegt, können im Einzelfall Ausnahmen beschließen. 
(5) Bei der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für 
Parlamente und kommunale Vertretungskörperschaften ist auf einen mindestens 
hälftigen Frauenanteil in der Fraktion bzw. in der Abgeordnetengruppe 
hinzuwirken. Bei Wahlvorschlaglisten sind einer der beiden ersten Listenplätze und 
im Folgenden die ungeraden Listenplätze Frauen vorbehalten, soweit 
Bewerberinnen zur Verfügung stehen. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit der 
Versammlung, einzelne Bewerberinnen abzulehnen.  
Reine Frauenlisten sind möglich. 
 
§ 11 Der Jugendverband der Partei 
(1) Der Parteitag kann mit satzungsändernder Mehrheit einen Jugendverband als 
Jugendorganisation der Partei anerkennen, wenn nachfolgende Bedingungen in 
der Satzung des Jugendverbandes erfüllt sind. 
(2) Alle Mitglieder der Partei bis zur Altersgrenze des Jugendverbandes sind 
passive Mitglieder des Jugendverbandes, sofern sie dem nicht widersprechen. Sie 
werden über die Aktivitäten des Jugendverbandes informiert und zu seinen 
Versammlungen eingeladen. Sie werden als aktive Mitglieder geführt, sobald sie 
sich beim Jugendverband gemeldet oder an Aktivitäten beteiligt haben. Die 
Aktivierung der Mitgliedschaft kann nur im Rahmen eines ordentlichen 
Schiedsverfahrens des Jugendverbandes in Frage gestellt werden. 
(3) Die Mitgliedschaft im Jugendverband ist nicht an die Mitgliedschaft der Partei 
gebunden. 
(4) Die Partei unterstützt das politische Wirken des Jugendverbandes und 
orientiert Jugendliche auf die Mitgliedschaft im Jugendverband. Der 
Jugendverband unterstützt im Rahmen seiner Eigenständigkeit das politische 
Wirken der Partei. 
(5) Der Jugendverband gibt sich auf der Basis der programmatischen Grundsätze 
und der den Jugendverband betreffenden Bestimmungen in dieser Bundessatzung 
der Partei ein Programm und eine eigene Satzung, er gestaltet eigenständig seine 
Arbeit. Der Jugendverband informiert die Partei über seine Aktivitäten. 
(6) Der Jugendverband erhält entsprechend seiner Mitgliederzahl im Rahmen des 
Finanzplanes finanzielle Mittel für seine Arbeit. 
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(7) Der Jugendverband der Partei hat Antragsrecht in allen Organen der Partei und 
der Gebietsverbände, in denen er organisiert ist. Der Jugendverband wählt 
Delegierte zum Parteitag und entsendet zwei Mitglieder in den Bundesausschuss. 
(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für einen parteinahen Hochschulverband 
entsprechend. Dieser ist Bestandteil des Jugendverbandes. 
 
3. Die Gliederung der Partei 
 
§ 12 Landesverbände 
(1) Die Partei gliedert sich in Landesverbände. Die Gliederung entspricht der 
föderalen Länderstruktur der Bundesrepublik Deutschland. Innerhalb der 
staatsrechtlichen Grenzen eines Landes gibt es nur einen Landesverband. 
(2) Landesverbände führen den Namen: DIE LINKE. Landesverband 
[Ländername]. 
(3) Organe eines Landesverbandes sind mindestens der Landesparteitag und der 
Landesvorstand. Landesparteitage sind als Delegiertenversammlungen 
durchzuführen. Die Landessatzung kann weitere Organe vorsehen. Die 
Landesvorsitzenden vertreten die Landesverbände gerichtlich und außergerichtlich 
und können für Rechtsgeschäfte Vollmachten erteilen. 
(4) Die Landesverbände entwickeln im Rahmen des Parteiprogramms eine ihren 
regionalen Bedingungen entsprechende Programmatik. 
(5) Die Landesverbände regeln im Rahmen der Bundessatzung ihre 
Angelegenheiten durch eigene Satzungen. 
(6) Wenn Landesverbände in ihren Beschlüssen und ihrem politischen Wirken 
erheblich und fortgesetzt gegen die Grundsätze des Programms, der Satzung oder 
Grundsatzbeschlüsse der Partei verstoßen, können diese Landesverbände oder 
einzelne ihrer Organe durch Beschluss des Parteitages aufgelöst werden. Der 
Auflösungsbeschluss bedarf einer satzungsändernden Mehrheit. Dieser Beschluss 
muss auch das weitere Verfahren zur demokratischen Neukonstituierung regeln. 
Die Parteimitgliedschaft des einzelnen Mitgliedes bleibt davon unberührt. 
(7) Gegen einen Auflösungsbeschluss nach Absatz 6 besteht ein 
Widerspruchsrecht bei der Bundesschiedskommission. Bis zur abschließenden 
Entscheidung ist die Geschäftsfähigkeit des Landesverbandes ausgesetzt. 
 
§ 13 Kreisverbände 
(1) Die Landesverbände gliedern sich in Kreisverbände. 
(2) Der Kreisverband kann die Mitglieder in einem Landkreis, in einer kreisfreien 
Stadt oder in mehreren territorial verbundenen Landkreisen und kreisfreien 
Städten umfassen. In Stadtstaaten sind abweichende Regelungen möglich. 
(3) Über die Bildung, Abgrenzung, Auflösung und Zusammenlegung von 
Kreisverbänden entscheidet ein von der Landessatzung dafür vorgesehenes 
Organ im Einvernehmen mit den betroffenen Kreisverbänden. Der Parteivorstand 
ist über die Struktur des Landesverbandes zu informieren. 
(4) Der Parteivorstand kann Kreisverbände im Ausland bilden und diese einem 
Landesverband mit dessen Zustimmung zuordnen. 
(5) Organe eines Kreisverbandes sind mindestens der Kreisparteitag und der 
Kreisvorstand. Kreisparteitage können als Mitglieder- oder 

 8



Delegiertenversammlungen durchgeführt werden. Es können weitere Organe 
bestehen. 
(6) Die Kreisverbände sind zuständig für alle politischen und organisatorischen 
Aufgaben ihres Bereiches, sofern durch diese Satzung oder durch die 
Landessatzung keine andere Zuständigkeit bestimmt wird. 
(7) Kreisverbände sind die kleinsten Gebietsverbände mit selbständiger 
Kassenführung und eigener Finanzplanung. 
(8) Kreisverbände haben das Recht, sich weiter in nachgeordnete 
Gebietsverbände im Sinne von § 7 Parteiengesetz zu gliedern (Ortsverbände). 
(9) Innerhalb eines Kreisverbandes können Basisgruppen/Basisorganisationen frei 
gebildet werden. Näheres regeln die Kreisverbände. Basisgruppen im Ausland 
können mit Zustimmung des Parteivorstandes gebildet werden, sie sind einem 
Kreisverband zuzuordnen. 
(10) Kreisverbände können sich durch Beschluss des Kreisparteitages im Rahmen 
der Bundes- und Landessatzung eine eigene Satzung geben. 
Satzungsbestimmungen, die der Bundes- oder 
der Landessatzung widersprechen, sind unwirksam. 
(11) Wenn Kreisverbände in ihren Beschlüssen und ihrem politischen Wirken 
erheblich und fortgesetzt gegen die Grundsätze des Programms, der Satzung oder 
Grundsatzbeschlüsse der Partei verstoßen, können sie oder einzelne ihrer Organe 
durch Beschluss des Landesparteitages aufgelöst werden.  
§ 12 Absätze 6 und 7 gelten entsprechend. Über Widersprüche entscheidet 
die Landesschiedskommission. 
 
4. Die Organe der Partei 
 
§ 14 Organe der Bundespartei und der Gliederungen 
(1) Organe der Bundespartei im Sinne des Parteiengesetzes sind der Parteitag, 
der Parteivorstand und der Bundesausschuss.  
(2) Alle Bestimmungen hinsichtlich der Organe der Bundespartei sind sinngemäß 
auch auf Organe der Landesverbände, der Kreisverbände und der bundesweiten 
Zusammenschlüsse anzuwenden, sofern diese Bundessatzung und die dort 
gültigen Satzungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorsehen. 
 
Parteitag 
 
§ 15 Aufgaben des Parteitages 
(1) Der Parteitag ist das höchste Organ der Partei. Er berät und beschließt über 
grundsätzliche politische und organisatorische Fragen. 
(2) Dem Parteitag vorbehalten ist die Beschlussfassung über: 
a) die politische Ausrichtung, die Grundsätze und das Programm der Partei, 
b) die Satzung sowie die Wahlordnung und die Schiedsordnung der Partei, 
c) die Wahlprogramme zu Bundestags und Europawahlen, 
d) die grundsätzlichen Richtlinien zur Finanzierung der politischen Arbeit, 
einschließlich der Bundesfinanzordnung, 
e) den Tätigkeitsbericht des Parteivorstandes und den Prüfbericht der 
Finanzrevisionskommission, 
f) die Wahl und Entlastung des Parteivorstandes, 

 9



g) die Bildung und Auflösung von Landesverbänden, 
h) die Auflösung der Partei, 
i) die Verschmelzung mit einer anderen Partei. 
(3) Darüber hinaus berät und beschließt der Parteitag über an ihn gerichtete 
Anträge. 
(4) Der Parteitag beschließt über den Bericht des Bundesausschusses zur 
Parteientwicklung, zum Zusammenwachsen der Landesverbände in den neuen 
und alten Bundesländern und zur Arbeit des Bundesausschusses. 
(5) Der Parteitag nimmt Stellung zur Arbeit der Bundestagsfraktion und der Gruppe 
im Europäischen Parlament auf der Grundlage derer Berichte. Er entscheidet über 
die Beteiligung an Koalitionen und die Tolerierung von Minderheitsregierungen auf 
Bundesebene. 
(6) Der Parteitag nimmt den Bericht der Bundesschiedskommission entgegen. 
(7) Der Parteitag wählt:  
a) den Parteivorstand, 
b) die Mitglieder der Bundessschiedskommission, 
c) die Mitglieder der Finanzrevisionskommission. 
 
§ 16 Zusammensetzung und Wahl des Parteitages 
(1) Dem Parteitag gehören mit beschließender Stimme an: 
a) 500 Delegierte aus den Gliederungen, 
b) die Delegierten des anerkannten Jugendverbandes, 
c) die Delegierten aus den bundesweiten innerparteilichen Zusammenschlüssen. 
Dem Parteitag können weitere Delegierte mit beratender Stimme angehören. 
(2) Die Delegierten werden auf die Dauer von zwei Kalenderjahren gewählt.  
Die Wahl findet frühestens am 01.10. des Vorjahres und spätestens vier Wochen 
vor dem Parteitag statt. Davon unbenommen bleibt, dass der Bundesausschuss 
auf Antrag des Parteivorstandes oder der Parteitag selbst eine Neuwahl aller 
Delegierten beschließen kann. 
(3) Delegierte können im Verhinderungsfall durch Ersatzdelegierte vertreten 
werden, die nach gleichen Grundsätzen zu wählen sind. 
(4) Der Delegiertenschlüssel wird durch den Parteivorstand bis zum 30.06. jeden 
zweiten Jahres auf der Grundlage der Mitgliederzahlen zum 31.12. des Vorjahres 
für die beiden folgenden Kalenderjahre festgestellt, das erste Mal bis zum 
30.09.2007 für die Jahre 2008 und 2009. 
(5) Die Delegierten aus den Gliederungen werden von Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlungen in Delegiertenwahlkreisen gewählt. Ein 
Delegiertenwahlkreis umfasst einen oder mehrere territorial verbundene 
Kreisverbände. Die Delegiertenwahlkreise werden durch die Landesvorstände bis 
zum 30.09. jeden zweiten Jahres festgelegt, das erste Mal bis zum 31.10.2007. 
(6) Die 500 Delegiertenmandate der Gliederungen werden entsprechend den 
Mitgliederzahlen paarweise im Divisorenverfahren nach Adams (Divisorenreihe 0; 
1; 2; 3; …) auf die Landesverbände verteilt. Die Weiterverteilung der Mandate 
innerhalb eines Landesverbandes erfolgt entsprechend den Mitgliederzahlen der 
Delegiertenwahlkreise ebenfalls paarweise im Divisorenverfahren nach Adams. 
Siehe Übergangsbestimmungen 3 und 4 
(7) Der anerkannte Jugendverband der Partei erhält für jeweils volle 250 aktive 
Mitglieder zwei Mandate, höchstens aber 20 Mandate. 
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 (8) Die Delegierten aus den bundesweiten Zusammenschlüssen werden durch 
bundesweite Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen gewählt. Dabei erhalten 
bundesweite Zusammenschlüsse, wenn ihnen mindestens  
- 1.000 Parteimitglieder angehören 8 Delegiertenmandate, 
- 750 Parteimitglieder angehören 6 Delegiertenmandate, 
- 500 Parteimitglieder angehören 4 Delegiertenmandate, 
- 250 Parteimitglieder angehören 2 Delegiertenmandate 
mit beschließender Stimme.  
Die Anzahl dieser Mandate bundesweiter Zusammenschlüsse darf die Zahl fünfzig 
nicht überschreiten. Anderenfalls ist der Parteivorstand ermächtigt, den Schlüssel 
für diese Mandate proportional anzupassen. 
(9) Bundesweite Zusammenschlüsse von weniger als 250 Parteimitgliedern 
erhalten zwei Mandate für Delegierte mit beratender Stimme. Diese werden durch 
deren bundesweite Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen gewählt. 
(10) Die Delegierten mit beratender Stimme werden gemäß einem durch den 
Bundesausschuss zu beschließenden Schlüssel durch Organe, Versammlungen 
und sonstige Gremien der Partei gewählt. 
(11) Dem Parteitag gehören mit beratender Stimme weiterhin die Mitglieder der 
anderen Bundesorgane sowie der Bundesschieds- und der 
Bundesfinanzrevisionskommission, die Mitglieder in den Organen der 
Europäischen Linken (EL) sowie die Abgeordneten der Partei im Europäischen 
Parlament und im Deutschen Bundestag an. 
(12) Delegierte und weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit beratender 
Stimme haben auf Parteitagen die gleichen Rechte wie Delegierte mit 
beschließender Stimme, ausgenommen das aktive Stimmrecht bei Wahlen und 
Abstimmungen  
 
§ 17 Einberufung und Arbeitsweise des Parteitages 
(1) Ein ordentlicher Parteitag findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. 
(2) Der Parteitag wird auf Beschluss des Parteivorstandes unter Angabe der 
vorläufigen Tagesordnung und des Tagungsortes mit einer Frist von acht Wochen 
durch schriftliche Nachricht an die Delegierten und an die weiteren 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit beratender Stimme einberufen. Soweit 
Delegierte noch nicht gewählt oder noch nicht gegenüber dem Parteivorstand 
gemeldet sind, geht die Nachricht an die delegierenden Gebietsverbände und 
Zusammenschlüsse sowie gegebenenfalls an den Jugendverband der Partei. 
Spätestens vier Wochen vor dem Parteitag sind alle Delegierten zu laden. 
(3) In besonderen politischen Situationen kann ein außerordentlicher Parteitag auf 
Beschluss des Parteivorstandes ohne Wahrung der Einladungsfristen einberufen 
werden. Auf einem außerordentlichen Parteitag darf nur über Anträge beraten und 
beschlossen werden, die unmittelbar mit dem Grund der Einberufung 
zusammenhängen. 
(4) Der ordentliche oder ein außerordentlicher Parteitag muss unverzüglich unter 
Wahrung der vorgesehenen Fristen einberufen werden, wenn dies schriftlich und 
unter Angabe von Gründen beantragt wird: 
a) durch den Bundesausschuss, 
b) durch Landes- und Kreisverbände, die gemeinsam mindestens ein Viertel der 
Mitglieder vertreten, 
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c) durch mindestens ein Viertel der Delegierten mit beschließender Stimme. 
(5) Anträge an den Parteitag können bis spätestens sechs Wochen vor Beginn 
eingereicht werden. Sie sind den Delegierten spätestens vier Wochen vor Beginn 
der Tagung zuzustellen. Leitanträge und andere Anträge von grundsätzlicher 
Bedeutung sind spätestens sechs Wochen vor dem Parteitag parteiöffentlich zu 
publizieren. Bei einem außerordentlichen Parteitag können diese Fristen verkürzt 
werden. Dringlichkeits- und Initiativanträge können mit Unterstützung von 
mindestens 50 beschließenden Delegierten auch unmittelbar auf dem Parteitag 
eingebracht werden. 
(6) Anträge, welche von Landes-, Kreis und Ortsverbänden, bundesweiten 
Zusammenschlüssen, Organen der Partei, Kommissionen des Parteitages oder 
mindestens von 25 Delegierten gestellt werden, sind durch den Parteitag zu 
behandeln oder an den Parteivorstand bzw. den Bundessauschuss zu überweisen. 
(7) Die Kreisverbände/Delegiertenwahlkreise müssen im Vorfeld eines jeden 
Parteitags die Möglichkeit haben, mit ihren Delegierten Anträge zu beraten und 
ihnen ein Votum zu einzelnen Sachverhalten zur Kenntnis zu geben. 
(8) Der Parteitag gibt sich eine Geschäftsordnung. Solange ein Parteitag keine 
eigene Geschäftsordnung beschließt, gilt die Geschäftsordnung des 
vorhergehenden ordentlichen Parteitages. 
(9) Der Parteivorstand benennt zur Vorbereitung des Parteitages ein 
Tagungspräsidium, eine Mandatsprüfungskommission, eine Antragskommission 
und eine Wahlkommission, deren Aufgaben und Arbeitsweise in der 
Geschäftsordnung und in der Wahlordnung zu regeln sind. Der Parteitag 
entscheidet über die endgültige Zusammensetzung dieser Gremien. 
(10) Über den Ablauf des Parteitages ist eine Niederschrift oder ein 
Tonträgermitschnitt zu fertigen und zu archivieren. Beschlüsse des Parteitages 
sind schriftlich zu protokollieren und durch die Versammlungsleitung zu 
beurkunden. 
 
Siehe Übergangsbestimmung 5 
 
Parteivorstand 
 
§ 18 Aufgaben des Parteivorstandes 
(1) Der Parteivorstand ist das politische Führungsorgan der Partei. Er leitet die 
Partei. 
(2) Zu seinen Aufgaben gehören im Einzelnen:  
a) die Beschlussfassung über alle politischen und organisatorischen sowie Finanz-
, und Vermögensfragen, für die in dieser Satzung keine andere Zuständigkeit 
bestimmt wird, 
b) die Abgabe von Stellungnahmen der Partei zu aktuellen politischen Fragen, 
c) die Vorbereitung von Parteitagen und von Tagungen des Bundesausschusses 
und die Durchführung von deren Beschlüssen, 
d) die Beschlussfassung über durch den Parteitag oder den Bundesausschuss an 
den Parteivorstand überwiesene Anträge,  
e) die Unterstützung der Landesverbände und der bundesweiten 
Zusammenschlüsse der Partei sowie die Koordinierung deren Arbeit, 
f) die Koordinierung der internationalen Arbeit, 
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g) die Vorbereitung von Wahlen, insbesondere die Einberufung und Vorbereitung 
einer Bundesvertreterversammlung zur Aufstellung einer Bundesliste für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament und die Einreichung (Unterzeichnung) 
dieser Bundesliste, 
h) die Feststellung des Delegiertenschlüssels für den Parteitag und den 
Bundesausschuss. 
(3) Der Parteivorstand unterhält eine Geschäftsstelle am Sitz der Partei. Diese 
unterstützt die Arbeit des Parteivorstandes, der anderen Organe und Gremien der 
Bundespartei, der Landesverbände und der bundesweiten Zusammenschlüsse. 
Sie führt die zentrale Mitgliederdatei.  
 
§ 19 Zusammensetzung und Wahl des Parteivorstandes 
(1) Der Parteivorstand (Gesamtvorstand) besteht aus insgesamt 44 vom Parteitag 
zu wählenden Mitgliedern, darunter die Mitglieder des Geschäftsführenden 
Vorstandes und eine jugendpolitische Sprecherin oder ein jugendpolitischer 
Sprecher.  
Der Geschäftsführende Parteivorstand besteht aus zwölf Mitgliedern, darunter 
a) eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender, 
b) eine stellvertretende Parteivorsitzende, ein stellvertretender Parteivorsitzender 
oder mehrere stellvertretende Parteivorsitzende,  
c) eine Bundesschatzmeisterin oder ein Bundesschatzmeister, 
d) eine Bundesgeschäftsführerin oder ein Bundesgeschäftsführer. 
Die genaue Zusammensetzung des Parteivorstandes bestimmt der Parteitag. 
Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes nach a bis d werden durch den 
Parteitag, die weiteren Mitglieder des Geschäftsführenden Parteivorstandes 
werden durch den Parteivorstand gewählt.  
Siehe Übergangsbestimmungen 6 und 7 
(2) Der Parteivorstand wird in der Regel in jedem zweiten Jahr gewählt. Hat in 
einem Kalenderjahr keine Wahl des Parteivorstandes stattgefunden, muss diese 
spätestens auf einem ordentlichen Parteitag im darauf folgenden Kalenderjahr 
stattfinden. Im Übrigen finden eine Neuwahl des Parteivorstandes oder eventuelle 
Nachwahlen auf Beschluss des Parteitages statt. 
(3) Dem Parteivorstand gehören die oder der Vorsitzende bzw. die Vorsitzenden 
der Fraktion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag, eine Vertreterin bzw. ein 
Vertreter der Gruppe im Europäischen Parlament und eine Vertreterin bzw. ein 
Vertreter des anerkannten Jugendverbandes der Partei mit beratender Stimme an. 
Der Parteitag kann weitere Mitglieder mit beratender Stimme bestimmen. 
 
§ 20 Arbeitsweise des Parteivorstandes 
(1) Soweit durch diese Satzung, die Bundesfinanzordnung und die Beschlüsse des 
Parteitages nichts anderes bestimmt wird, regelt der Parteivorstand die 
Aufgabenverteilung unter seinen Mitgliedern selbst und macht diese 
parteiöffentlich bekannt. 
(2) Der Parteivorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(3) Der Geschäftsführende Parteivorstand erledigt im Sinne der Beschlüsse des 
Parteivorstandes die laufenden politischen und organisatorischen Aufgaben und 
bereitet die Parteivorstandssitzungen vor. Er ist Vorstand im Sinne von § 26 
Absatz 2 BGB. Er ist verpflichtet, den Parteivorstand über alle Beschlüsse und 
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Maßnahmen zu informieren. Das Nähere zur Arbeit des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes regelt die Geschäftsordnung des Parteivorstandes. 
(4) Der oder die Parteivorsitzende vertritt die Partei gerichtlich und außergerichtlich 
und kann für Rechtsgeschäfte Vollmachten erteilen. Neben der Vorsitzenden bzw. 
dem Vorsitzenden können auch jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes im Sinne 
des § 26 Absatz 2 BGB die Partei gerichtlich und außergerichtlich gemeinschaftlich 
vertreten. 
5) Der Parteivorstand ist gegenüber dem Parteitag rechenschaftspflichtig. Über 
seine Beschlüsse sind der Bundesausschuss, die Landesverbände, die 
bundesweiten Zusammenschlüsse und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit die 
Mitglieder umfassend zu unterrichten. 
(6) Der Parteivorstand kann nur auf Grund eines mit der absoluten Mehrheit der 
gewählten Mitglieder gefassten Beschlusses geschlossen zurücktreten. In diesem 
Fall ist unmittelbar ein außerordentlicher Parteitag einzuberufen. 
 
Bundesausschuss 
 
§ 21 Aufgaben des Bundesausschusses 
(1) Der Bundesausschuss ist das Organ der Gesamtpartei mit Konsultativ-, 
Kontroll- und Initiativfunktion gegenüber dem Parteivorstand. 
(2) Der Bundesausschuss fördert und unterstützt das Zusammenwachsen der 
Landesverbände in den neuen und alten Bundesländern. Er soll Initiativen 
ergreifen und unterstützen, die diesem Ziel dienen. 
(3) Der Bundesausschuss berät und beschließt insbesondere über: 
a) grundsätzliche politische und organisatorische Fragen auf der Grundlage dieser 
Satzung, von Beschlüssen des Parteitages oder auf Antrag des Parteivorstandes, 
b) den jährlichen Finanzplan auf Vorschlag des Parteivorstandes, 
c) Anträge, die an den Bundesausschuss gestellt oder durch den Parteitag an den 
Bundesausschuss überwiesen wurden, 
d) Angelegenheiten, bei denen der Parteivorstand wegen ihrer politischen 
Bedeutung oder wegen der mit ihnen verbundenen finanziellen Belastungen eine 
Beschlussfassung des Bundesausschusses für notwendig erachtet, 
e) Kampagnen, die bei ihrer Durchführung erhebliche finanzielle Mittel oder 
personelle Ressourcen der Landesverbände binden. 
(4) Der Bundesausschuss wählt die Vertreterinnen und Vertreter der Partei in die 
Organe der Europäischen Linken (EL). 
(5) Der Bundesausschuss unterbreitet der Bundesvertreterversammlung einen 
Personalvorschlag zur Aufstellung der Bundesliste für die Wahlen zum 
Europäischen Parlament. 
 
§ 22 Zusammensetzung und Wahl des Bundesausschusses 
(1) Dem Bundesausschuss gehören mit beschließender Stimme an: 
a) 60 Vertreterinnen und Vertreter der Landesverbände, 
b) zwölf von der Versammlung der Sprecherinnen und Sprecher der bundesweiten 
Zusammenschlüsse zu wählende Mitglieder, 
c) zwölf durch den Parteivorstand aus seiner Mitte bestimmte Mitglieder, 
d) zwei Vertreterinnen oder Vertreter des anerkannten Jugendverbandes. 
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(2) Dem Bundesausschuss können weitere Mitglieder mit beratender Stimme 
angehören. 
(3) Die Vertreterinnen und Vertreter der Landesverbände werden von den 
Landesparteitagen gewählt. Die Verteilung der Mandate auf die Landesverbände 
erfolgt entsprechend den Delegiertenzahlen des Parteitages paarweise im 
Divisorenverfahren nach Adams. 
(4) Die Mitglieder mit beratender Stimme werden auf Beschluss des Parteitages 
durch Organe, Versammlungen und sonstige Gremien der Partei und ihrer 
Zusammenschlüsse bestimmt. Dabei sollen die Gruppe im Europäischen 
Parlament, die Bundestagsfraktion und die Vertreterinnen und Vertreter der Partei 
in der Partei der Europäischen Linken angemessen berücksichtigt werden. 
(5) Die Mitglieder werden auf die Dauer von zwei Kalenderjahren bestellt, das 
erste Mal für die Jahre 2008 und 2009. Für die Mitglieder sind auch 
Ersatzmitglieder zu bestellen. 
 
Siehe Übergangsbestimmung 8 
 
§ 23 Arbeitsweise des Bundesausschusses 
(1) Der Bundesausschuss tritt bei Bedarf, jedoch mindestens halbjährlich 
zusammen. 
(2) Der Bundesausschuss muss auf Beschluss des Parteivorstandes einberufen 
werden oder wenn es mindestens ein Viertel der Bundesausschussmitglieder unter 
Angabe von Gründen schriftlich beantragt. 
(3) Der Bundesausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder ein Präsidium, 
welchem Einberufung und Tagesleitung obliegen. 
(4) Der Bundesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
5. Die Finanzen der Partei 
 
§ 24 Die finanziellen Mittel der Partei 
(1) Die finanziellen Mittel und das Vermögen der Partei werden durch den 
Parteivorstand sowie durch die Landes- und Kreisvorstände nach den 
Grundsätzen und Verfügungsregelungen der Bundesfinanzordnung verwaltet. 
(2) Die Partei finanziert sich aus den im Parteiengesetz festgelegten 
Einnahmequellen. Die Verteilung der Einnahmen erfolgt entsprechend den 
Grundsätzen der Bundesfinanzordnung und wird mit dem jährlichen Finanzplan 
geregelt. 
(3) Die Mitglieder der Partei entrichten Mitgliedsbeiträge entsprechend ihrem 
Einkommen auf der Grundlage der gültigen Bundesfinanzordnung. 
Mitgliedsbeiträge sind nicht rückzahlbar. 
 
§ 25 Finanzplanung und Rechenschaftslegung 
(1) Die Vorstände der Partei sind für die jährliche Finanzplanung und für die 
Rechenschaftslegung über die Einnahmen und Ausgaben und über das Vermögen 
der Partei nach den Festlegungen der Bundesfinanzordnung und des 
Parteiengesetzes zuständig. 
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(2) Der Bundessauschuss entscheidet über den jährlichen Bundesfinanzplan auf 
Vorschlag des Parteivorstandes. Landesverbände können für die 
Landesfinanzpläne eine ähnliche Regelung treffen. 
§ 26 Bundesfinanzrat 
(1) Der Bundesfinanzrat berät alle grundsätzlichen Fragen der Finanzarbeit der 
Partei. Er bereitet grundsätzliche Entscheidungen zum Finanzkonzept, zur 
Finanzplanung, zur Verteilung des gemeinsamen Wahlkampffonds und zum 
innerparteilichen Finanzausgleich vor. 
(2) Der Bundesfinanzrat setzt sich aus der Bundesschatzmeisterin bzw. dem 
Bundesschatzmeister und den Landesschatzmeisterinnen und 
Landesschatzmeistern zusammen. 
(3) Der Bundesfinanzrat ist gegenüber dem Parteitag, dem Parteivorstand und 
dem Bundesausschuss antragsberechtigt. Er hat das Recht, zu allen 
finanzwirksamen Anträgen Stellung zu nehmen. 
(4) Der Bundesfinanzrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(5) In den Landessatzungen sind analoge Regelungen zu treffen. 
 
§ 27 Finanzrevision 
(1) In der Bundespartei sowie in den Landes- und Kreisverbänden sind 
Finanzrevisionskommissionen zu bilden. Diese werden durch den Parteitag der 
Bundespartei sowie durch die Parteitage der Landes- und Kreisverbände gewählt. 
Sie bestimmen aus ihrer Mitte über den Vorsitz. 
(2) Mitglieder von Vorständen, des Bundesausschusses oder ähnlicher 
Parteiausschüsse in Landes- und Kreisverbänden, Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger derselben Ebene wie die entsprechende Kommission, Angestellte 
der Partei oder von mit ihr verbundenen Unternehmen bzw. Institutionen sowie 
Mitglieder, die auf andere Weise regelmäßige Einkünfte von der Partei beziehen, 
können nicht Mitglieder der Finanzrevisionskommissionen sein. 
(3) Die Finanzrevisionskommissionen prüfen die Finanztätigkeit der Vorstände, der 
Geschäftsstellen und der gesamten Partei sowie den Umgang mit dem 
Parteivermögen. Sie unterstützen die jährliche Finanz- und Vermögensprüfung 
gemäß Parteiengesetz. 
(4) Die Finanzrevisionskommissionen prüfen gemäß Parteiengesetz den 
finanziellen Teil der Vorstandsberichte an die Parteitage. 
(5) Das Nähere zu Aufgaben und Arbeitsweise der Finanzrevisionskommissionen 
regelt eine vom Parteitag zu beschließende Ordnung. 
 
6. Die allgemeinen Verfahrensregeln der Partei 
 
§ 28 Öffentlichkeit 
(1) Die Organe der Partei beraten grundsätzlich parteiöffentlich. 
(2) Gäste können im Rahmen der Geschäftsordnung und der Tagesordnung 
Rederecht erhalten. 
(3) Die Öffentlichkeit kann in begründeten Fällen ganz oder teilweise 
ausgeschlossen werden. 
(4) Die Öffentlichkeit muss ausgeschlossen werden, wenn Rechte Dritter, 
insbesondere Persönlichkeitsrechte, dies erfordern. Die an die Bundesorgane der 
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Partei gestellten Anträge sowie die Tagungsprotokolle und gültigen Beschlüsse 
dieser sind in geeigneter Weise parteiöffentlich zu machen.  
 
§ 29 Anträge 
(1) Anträge können von den Mitgliedern, den Vorständen und anderen Gremien 
aus Gebietsverbänden, von Zusammenschlüssen und vom anerkannten 
Jugendverband der Partei gestellt werden.  
(2) Anträge sind beim zuständigen Vorstand der Partei einzureichen. Dieser hat sie 
unverzüglich dem nach dieser Satzung zuständigen Organ zuzuleiten. Über die 
Weiterleitung ist die Antragstellerin bzw. der Antragsteller innerhalb von drei 
Wochen nach Eingang des Antrages zu informieren. 
(3) Der Beschluss zum Antrag ist der Antragstellerin bzw. dem Antragssteller 
unverzüglich zur Kenntnis zu geben.  
(4) Das Nähere zum Antragsverfahren regeln die Geschäftsordnungen der 
Organe. 
 
§ 30 Einladung und Beschlussfähigkeit 
(1) Die Einladung zu den Tagungen der Parteiorgane sowie der Versand der 
Beratungsunterlagen erfolgt durch einfachen Brief. Sie kann durch Fax oder durch 
E-Mail erfolgen, sofern die zu Ladenden eine Fax-Nummer oder eine E-Mail-
Adresse hinterlegt haben. Die Geschäftsordnungen der Organe können eine 
andere Regelung vorsehen. 
(2) Gewählte Parteiorgane sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Geschäftsordnungen der Organe 
können eine andere Regelung vorsehen. 
(3) Mitgliederversammlungen sind unabhängig von der Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig, wenn alle teilnahmeberechtigten Parteimitglieder ordnungsgemäß 
eingeladen worden sind. 
(4) Beschlussunfähigkeit wird nur auf Antrag festgestellt.  
(5) Ist die Beschlussunfähigkeit zu einem Tagesordnungspunkt festgestellt worden, 
so ist das Parteiorgan auf seiner nächsten Sitzung zu diesem 
Tagesordnungspunkt ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
 
§ 31 Beschlüsse, Abstimmungen und Wahlen 
(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern diese 
Bundessatzung, die Wahlordnung, eine Landessatzung oder eine Kreissatzung 
nichtausdrücklich eine andere Mehrheit vorsehen.  
(2) Eine einfache Mehrheit ist bei Sachabstimmungen und Wahlen gegeben, wenn 
die Zahl der gültigen Ja-Stimmen die Zahl der gültigen Nein-Stimmen 
überschreitet. 
(3) Eine absolute Mehrheit ist bei Sachabstimmungen und Wahlen gegeben, wenn 
die Zahl der gültigen Ja-Stimmen die zusammengefasste Zahl der gültigen Nein-
Stimmen und der gültigen Enthaltungen überschreitet. 
(4) Eine satzungsändernde Mehrheit ist gegeben, wenn mindestens zwei Drittel 
der abgegebenen gültigen Stimmen Ja- Stimmen sind und wenn mehr als die 
Hälfte der Abstimmungsberechtigten mit Ja stimmt. Abstimmungsberechtigte sind 
auf Delegiertenversammlungen alle gewählten Delegierten mit beschließender 
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Stimme unabhängig von ihrer Anwesenheit, in Mitgliederversammlungen alle 
anwesenden Mitglieder. 
(5) Wahlen können nur stattfinden, wenn sie in der Einladung zu einer 
Versammlung angekündigt sind. Sie sind in der Einladung anzukündigen, wenn 
Neu oder Nachwahlen satzungsgemäß vorgeschrieben sind oder wenn ein 
zulässiger Antrag auf die Durchführung von Neu- oder Nachwahlen vorliegt. 
(6) Wahlen zu Parteiorganen sind geheim. Bei allen anderen Wahlen kann offen 
abgestimmt werden, sofern nicht auf Befragen ein Widerspruch dagegen erhoben 
wird. Das Nähere wird durch die Wahlordnung der Partei geregelt. 
(7) Abstimmungen über Sachfragen sind grundsätzlich offen. 
(8) Abstimmungen über Personalfragen, die in ihrer Bedeutung einer Wahl 
gleichkommen, sind geheim.  
 
§ 32 Ausübung von Parteiämtern und Delegiertenmandaten 
(1) Parteiämter und Delegiertenmandate werden in der Regel ehrenamtlich 
ausgeübt. 
(2) Die hauptamtliche Ausübung eines Parteiamtes bedarf eines Beschlusses des 
Parteivorstandes bzw. des zuständigen Landesvorstandes. 
(3) Kein Parteiamt soll länger als acht Jahre durch dasselbe Parteimitglied 
ausgeübt werden. 
(4) Die Mitglieder des Parteivorstandes und jedes Landesvorstandes dürfen 
mehrheitlich keine Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Europa-, der 
Bundes- bzw. der Landesebene sein. 
(5) Notwendige Aufwendungen, die durch Ausübung eines Ehrenamtes 
erwachsen, sind im Rahmen der Bundesfinanzordnung, des Finanzplanes und der 
sonstigen Beschlüsse der Partei zu erstatten.  
 
§ 33 Beendigung von Parteiämtern und Delegiertenmandaten 
(1) Ein Parteiamt oder Delegiertenmandat endet auf Grund von Abwahl, Neuwahl, 
Rücktritt oder mit dem Ende der Mitgliedschaft in der Partei. 
(2) Eine Abwahl kommt zustande, wenn das wählende Organ in geheimer 
Abstimmung  
a) eine von der gewählten Person gestellte Vertrauensfrage mit einfacher Mehrheit 
negativ beantwortet oder  
b) auf Antrag mit absoluter Mehrheit die Abwahl beschließt. 
Abwahlanträge müssen in der vorläufigen Tagesordnung angekündigt sein. 
(3) Rücktritte von Parteiämtern und Delegiertenmandaten sind gegenüber dem 
zuständigen Vorstand schriftlich zu erklären.  
(4) Der zuständige Vorstand stellt in den Fällen der Absätze 1 bis 3 auf der 
Grundlage des Wahlprotokolls die Nachfolge bzw. die Notwendigkeit einer Neu- 
bzw. Nachwahl fest und leitet die entsprechenden Schritte ein. 
 
§ 34 Einreichung (Unterzeichnung) von Wahlvorschlägen 
(1) Zur Einreichung eines Wahlvorschlages für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament ist ausschließlich der Parteivorstand befugt. 
(2) Zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahlen zum Deutschen 
Bundestag und zu den Landesparlamenten (Wahlkreis- und Listenvorschläge) sind 
ausschließlich die zuständigen Landesvorstände befugt. 
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(3) Zur Einreichung von Wahlvorschlägen für Kommunalwahlen sind ausschließlich 
die zuständigen Kreisvorstände befugt.  
(4) Landessatzungen können im Rahmen der Wahlgesetze abweichende 
Regelungen zu den Absätzen 2 und 3 enthalten. Enthält ein Wahlgesetz anders 
lautende zwingende Vorschriften, sind diese maßgeblich. 
 
§ 35 Aufstellung der Bundeslisten für Wahlen zum Europäischen Parlament 
(1) Die Aufstellung der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber für die Wahlen zum 
Europäischen Parlament und die Festlegung ihrer Reihenfolge auf der Bundesliste 
erfolgt in einer besonderen Vertreterinnen- und Vertreterversammlung 
(Bundesvertreterversammlung). 
(2) Die Vertreterinnen und Vertreter für die Bundesvertreterversammlung werden 
unmittelbar durch territoriale Versammlungen aller wahlberechtigten Mitglieder aus 
der Mitte der wahlberechtigten Parteimitglieder gewählt. Die Bestimmungen über 
den Parteitag sind sinngemäß anzuwenden. 
 
§ 36 Aufstellung von Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerbern 
sowie von Landeslisten für die Wahlen zum Deutschen Bundestag 
(1) Die Aufstellung einer Wahlkreisbewerberin oder eines Wahlkreisbewerbers 
erfolgt in einer Versammlung aller wahlberechtigten Mitglieder des Wahlkreises 
oder in einer besonderen Vertreterinnen- und Vertreterversammlung des 
Wahlkreises (Wahlkreisvertreterversammlung).  
(2) Die Vertreterinnen und Vertreter für eine Wahlkreisvertreterversammlung 
werden unmittelbar durch territoriale Versammlungen aller wahlberechtigten 
Mitglieder des Wahlkreises aus deren Mitte gewählt. 
(3) Die Aufstellung der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber und die Festlegung 
ihrer Reihenfolge auf der Landesliste erfolgt in einer Versammlung aller 
wahlberechtigten Mitglieder oder in einer besonderen Vertreterinnen- und 
Vertreterversammlung (Landesvertreterversammlung). 
(4) Die Vertreterinnen und Vertreter für eine Landesvertreterversammlung werden 
unmittelbar durch territoriale Versammlungen aller wahlberechtigten Mitglieder aus 
der Mitte der im Land wahlberechtigten Parteimitglieder gewählt. 
 
§ 37 Schlichtungs- und Schiedsverfahren 
(1) Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten in der Partei oder eines 
Gebietsverbandes mit einzelnen Mitgliedern und Streitigkeiten über Auslegung und 
Anwendung dieser Satzung und nachgeordneter Ordnungen und zur Entscheidung 
über Wahlanfechtungen sind durch den Parteitag und durch die Parteitage der 
Landesverbände Schiedskommissionen zu bilden. Für Kreisverbände können 
Schlichtungskommissionen gebildet werden, auch gemeinsame 
Schlichtungskommissionen für mehrere Kreisverbände. 
(2) Die Mitglieder der Schiedskommissionen werden in jedem zweiten 
Kalenderjahr gewählt. Sie dürfen keinem Vorstand der Partei, nicht dem Bundes- 
oder einem Landesausschuss und keiner anderen Schiedskommission angehören, 
in keinem Dienstverhältnis zur Partei stehen und von der Partei keine 
regelmäßigen Einkünfte beziehen. Sie sind unabhängig und an Weisungen nicht 
gebunden. 
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(3) Schiedskommissionen werden nur auf Antrag tätig, über die Eröffnung von 
Schiedsverfahren entscheiden die Schiedskommissionen. 
(4) Die Bundesschiedskommission schlichtet und entscheidet erst- und 
letztinstanzlich Streitfälle zwischen Landesverbänden sowie zwischen 
Bundesorganen der Partei einerseits und einzelnen Mitgliedern, 
Gebietsverbänden, Zusammenschlüssen oder anderen Bundesorganen 
andererseits. Sie entscheidet erst- und letztinstanzlich über Widersprüche gegen 
die Auflösung von Gebietsverbänden und Zusammenschlüssen.  Sie ist 
Berufungsinstanz gegen Entscheidungen von Landesschiedskommissionen.  
(5) Landesschiedskommissionen schlichten und entscheiden Streitfälle, soweit 
nicht die Bundesschiedskommission oder eine Schlichtungskommission zuständig 
ist oder wenn die Schlichtung im Kreisverband gescheitert ist. Sie entscheiden 
erstinstanzlich über Widersprüche gegen die Ablehnung von Mitgliedschaften und 
über Ausschlüsse aus der Partei. 
(6) Schlichtungskommissionen schlichten Streitfälle innerhalb von Kreisverbänden.  
(7) Schiedskommissionen können im Ergebnis eines ordentlichen 
Schiedsverfahrens  
a) Maßnahmen anordnen, die der Wiederherstellung der satzungsmäßigen 
Ordnung in der Partei dienen,  
(b) Mitglieder nach § 3 Absatz 4 aus der Partei ausschließen. 
(8) Für die Tätigkeit der Schiedskommissionen beschließt der Parteitag eine 
Schiedsordnung, die den Beteiligten rechtliches Gehör, ein gerechtes Verfahren 
und die Ablehnung eines Mitglieds der Schiedskommission wegen Befangenheit 
gewährleistet. Die Schiedsordnung regelt die genauen Zuständigkeiten der 
Schiedskommissionen und die Einzelheiten des Schiedsverfahrens. 
 
7. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 38 Übergangsbestimmungen 
(1) Mitglied kann bis zum 31.12.2007 auch sein, wer einer anderen Partei 
angehört, sofern deren Ziele oder deren tatsächliches Handeln nicht im 
Widerspruch zu den Zielen der Partei stehen.  
(2) Abweichend von § 7 Absatz 2 sind alle bestehenden bundesweiten 
Zusammenschlüsse der Linkspartei.PDS und alle Bundesarbeitsgemeinschaften 
der WASG bis zum 31.12. 2007 auch dann bundesweite Zusammenschlüsse, 
wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
(3) Abweichend von § 16 Absatz 6 werden für den Parteitag 2008 die 
Delegiertenmandate der Gliederungen wie folgt verteilt: 
a) 160 Mandate entsprechend den Mitgliederzahlen auf alle sechzehn 
Landesverbände, 
b) 170 Mandate entsprechend den Mitgliederzahlen auf die zehn westdeutschen 
Landesverbände, 
c) 170 Mandate entsprechend den Mitgliederzahlen auf die sechs ostdeutschen 
Landesverbände. 
In den Jahren 2010 und 2012 erhöht sich die Anzahl der Mandate nach Absatz a 
um jeweils 60 Mandate. Gleichzeitig verringert sich die Anzahl der Mandate nach 
den Absätzen b und c um jeweils 30 Mandate, ab 2014 gilt § 16 Absatz 6. 
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(4) Der Gründungsparteitag der Partei DIE LINKE 2007 besteht aus den gewählten 
Delegierten des 6. Parteitages der WASG und des 10. Parteitages der 
Linkspartei.PDS. 
(5) Parteitagsbeschlüsse mit besonderer Ost-West-Relevanz bedürfen bis zum 
Ablauf des Jahres 2016 zu ihrer Annahme zusätzlich einer einfachen Mehrheit der 
Delegierten aus den zehn westdeutschen Landesverbänden und einer einfachen 
Mehrheit der Delegierten aus den sechs ostdeutschen Landesverbänden. Das 
Erfordernis einer solchen Mehrheit liegt vor, wenn es auf Antrag ein Viertel der 
Delegierten vor der Beschlussfassung feststellt. 
(6) In den ersten Parteivorstand der Partei DIE LINKE werden 22 Mitglieder, 
darunter sechs Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes, auf Vorschlag des 
Parteitages der WASG und 22 Mitglieder, darunter sechs Mitglieder des 
Geschäftsführenden Vorstandes, auf Vorschlag des Parteitages der Linkspartei. 
PDS gewählt. 
(7) Bis zur Wahl des Parteivorstandes im Jahr 2010 werden zwei Parteivorsitzende 
gewählt. Bei der Wahl im Jahr 2007 wird ein Parteivorsitzender bzw. eine 
Parteivorsitzende auf Vorschlag der WASG und eine bzw. einer auf Vorschlag der 
Linkspartei. PDS gewählt. 
(8) Bis zur Konstituierung des ersten Bundesausschusses im ersten Quartal 2008 
werden dessen Aufgaben durch den Parteivorstand wahrgenommen.  
(9) Parteitagsbeschlüsse zu Änderungen oder zur Streichung von 
Übergangsregelungen in § 38 (3–7) sowie zur Zusammensetzung des 
Parteivorstandes bis 2010 bedürfen zu ihrer Annahme zusätzlich einer einfachen 
Mehrheit der Delegierten aus den zehn westdeutschen Landesverbänden und 
einer einfachen Mehrheit der Delegierten aus den sechs ostdeutschen 
Landesverbänden. 
 
§ 39 Schlussbestimmungen 
(1) Diese Bundessatzung wurde am 25. März 2007 beschlossen und am 16. Juni 
2007 vom Gründungsparteitag der Partei DIE LINKE angenommen. Sie tritt mit 
ihrer Annahme in Kraft. 
(2) Änderungen dieser Satzung müssen vom Parteitag mit einer 
satzungsändernden Mehrheit oder durch Mitgliederentscheid und Parteitag mit 
einfacher Mehrheit beschlossen werden. Die Bundesfinanzordnung, einschließlich 
der Beitragstabelle, die Schiedsordnung und die Wahlordnung können vom 
Parteitag mit einer absoluten Mehrheit beschlossen und geändert werden. Sie sind 
Bestandteil dieser Satzung. Änderungen dieser Satzung treten nach der 
Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 
(3) Der Vorstand im Sinne des § 26 Absatz 2 BGB ist berechtigt, auf Hinweis des 
Vereinsregisters Satzungsbestimmungen, die der Eintragung entgegenstehen oder 
für die Eintragung erforderlich sind zu korrigieren, zu ändern oder zu ergänzen. 
(4) Bei der Auflösung der Partei fällt das Parteivermögen an eine von dem 
Parteitag mit einfacher Mehrheit bestimmte und als gemeinnützig anerkannte 
Stiftung. 
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Bundesfinanzordnung der Partei DIE LINKE 
 
Beschluss der Parteitage der WASG und der Linkspartei.PDS am 24. und 25. März in 
Dortmund 
 
§ 1 Grundsätzliches 
1. Grundlagen für die Finanzarbeit der Partei sind die Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere das Parteiengesetz, das Bürgerliche Gesetzbuch und das 
Handelsgesetzbuch, sowie die Bundessatzung und die Beschlüsse der Parteitage und der 
Vorstände der Partei. 
2. Die Partei finanziert sich aus den im Parteiengesetz festgelegten Einnahmequellen. Sie 
verwendet ihre Mittel für Aufgaben, die politische Parteien nach dem Grundgesetz und dem 
Parteiengesetz zu erfüllen haben. Finanzielle Mittel der Partei dürfen nur für Maßnahmen und 
Aktivitäten eingesetzt werden, die die Partei selbst durchführt oder an denen sie mit 
eigenständigen politischen Aktivitäten beteiligt ist. 
3. Die Vorstände der Partei sind für die Einhaltung der Gesetze und die Durchführung der 
Beschlüsse auf dem Gebiet der Finanzen sowie für die ordnungsgemäße Verwaltung und 
Verwendung der finanziellen und materiellen Mittel verantwortlich. Dabei tragen die 
Schatzmeisterinnen und Schatzmeister aller Gliederungsebenen besondere Verantwortung 
für die Finanzen und das Vermögen der Partei. Bei Beschlüssen von Vorständen, deren 
finanzielle Konsequenzen nicht absehbar oder auf Grund der aktuellen Finanzlage nicht 
vertretbar sind, haben die Schatzmeisterinnen und Schatzmeister auf den entsprechenden 
Gliederungsebenen Vetorecht. 
4. Der Parteivorstand, die Landesvorstände und die Vorstände der den Landesverbänden 
nachgeordneten Gebietsverbände1 sind verpflichtet, jährlich Rechenschaft über die 
Einnahmen und Ausgaben und über das Vermögen der Partei zu legen. Die nach dem 
Parteiengesetz zu erarbeitenden Rechenschaftsberichte sind vom Vorstand der jeweiligen 
Gliederungsebene zu bestätigen. 
 
§ 2 Beitragsordnung 
1. Die Mitgliedsbeiträge sind die Haupteinnahmequelle der Partei. Ihre ordnungsgemäße und 
vollständige Kassierung ist wesentliche Voraussetzung für die Finanzierung der politischen 
Arbeit der Partei. 
2. Jedes Mitglied ist zur regelmäßigen Zahlung seines Mitgliedsbeitrages auf der Grundlage 
der gültigen Beitragstabelle verpflichtet. Für Mitglieder ohne oder mit geringfügigem 
Einkommen beträgt der monatliche Mindestbeitrag 1,50 Euro. Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils 
zu Beginn des Zahlungszeitraumes fällig. In begründeten Härtefällen kann ein Mitglied mit 
Zustimmung des zuständigen Gebietsvorstandes bis zu einem Jahr von der Beitragszahlung 
befreit werden. 
3. Jedes Mitglied entrichtet zusätzlich zu seinem Mitgliedsbeitrag einen Beitrag für die Partei 
der Europäischen Linken (EL). Die Höhe dieses Beitrages wird vom Mitglied selbständig 
festgelegt und beträgt mindestens 0,50 Euro je Monat. Mitglieder mit einem monatlichen 
Nettoeinkommen bis 700 Euro sind von der Zahlung des EL-Beitrages befreit. Der 
Mitgliedsbeitrag für die EL wird als Jahresbeitrag erhoben. Die Durchführung der 
Beitragskassierung wird von der Bundesschatzmeisterin bzw. dem Bundesschatzmeister im 
Zusammenwirken mit den Landesschatzmeisterinnen und Landesschatzmeistern organisiert. 
                                                 
1 In der Bundesatzung der Partei als Kreisverbände bezeichnet. 



 

4. Der Mitgliedsbeitrag und der EL-Beitrag werden in Verantwortung der Landesvorstände 
bzw. vom Parteivorstand vornehmlich durch Banklastschrift vom Konto des Mitglieds 
eingezogen. 
5. In regelmäßigen Abständen – insbesondere vor Wahlen – ist von den zuständigen 
Vorständen die Erfüllung der Beitragspflicht zu kontrollieren. 
 
§ 3 Parteispenden  
1. Spenden sind Zuwendungen an die Partei, die von den Spenderinnen und Spendern nach 
dem Prinzip der Freiwilligkeit geleistet werden. Das projektbezogene Einwerben von 
Parteispenden gehört zu den politischen Aufgaben der Vorstände. 
2. Für die Entgegennahme, Erfassung und Veröffentlichung von Parteispenden gelten die 
Bestimmungen des Parteiengesetzes. Entgegengenommene Spenden sind unverzüglich in 
die Kasse des jeweiligen Vorstandes einzuzahlen. Parteispenden dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Nach dem Parteiengesetz unzulässige 
Spenden sind unverzüglich über die Bundesschatzmeisterin bzw. den Bundesschatzmeister 
an die Präsidentin bzw. den Präsidenten des Deutschen Bundestages weiterzuleiten. 
3. Zur Annahme und Vereinnahmung von Parteispenden sind der Parteivorstand, die 
Landesvorstände und die Vorstände der nachgeordneten Gebietsverbände berechtigt. Jeder 
Gliederungsebene stehen die bei ihr eingegangenen Spenden ungeteilt zu. 
 
§ 4 Mandatsträgerbeiträge 
1. Mitglieder von Parlaments- und Kommunalvertretungen mit dem Mandat der Partei DIE 
LINKE sowie Parteimitglieder, die öffentliche Wahlämter innehaben bzw. die in 
Wahrnehmung öffentlicher Wahlämter und Mandate als Mitglieder von Aufsichts-, 
Verwaltungs- und Beiräten Bezüge erhalten, leisten auf der jeweiligen Gliederungsebene der 
Partei neben ihren satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträgen regelmäßig Sonderbeiträge in Form 
von Mandatsträgerbeiträgen. Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des 
Europäischen Parlaments entrichten ihren Mandatsträgerbeitrag an den Parteivorstand. 
2. Die Höhe des Mandatsträgerbeitrages wird auf der jeweiligen Ebene auf der Grundlage 
von Vereinbarungen zwischen den Vorständen der Partei und den Mandatsträgerinnen und 
den Mandatsträgern festgelegt. 
3. Die Mandatsträgerbeiträge verbleiben grundsätzlich auf der Gliederungsebene, auf der sie 
eingenommen werden. 
 
§ 5 Eigenfinanzierung und innerparteilicher Finanzausgleich 
1. Zur Finanzierung ihrer politischen Arbeit wendet die Partei das Prinzip der 
Eigenfinanzierung an. Das heißt: Die laufenden Ausgaben sind durch die auf der jeweiligen 
Gliederungsebene zur Verfügung stehenden Einnahmen zu decken. Grundsätzlich verbleiben 
die eigenen Einnahmen, insbesondere aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und 
Mandatsträgerbeiträgen, in den Landesverbänden. 
2. Der Parteivorstand finanziert seine politische Arbeit sowie zentrale Ausgaben, die der 
politischen Handlungsfähigkeit der Gesamtpartei dienen, hauptsächlich aus zentralen 
staatlichen Mitteln.  
3. Landesverbände, die ihre notwendigen Ausgaben zur Erfüllung ihrer politischen Aufgaben 
und zur Finanzierung von Organisations- und Personalstrukturen nicht aus eigenen Mitteln 
decken können, erhalten insbesondere aus staatlichen Mitteln finanzielle Zuschüsse. Deren 
Höhe wird jährlich im Rahmen der Finanzplanung durch den Bundesfinanzrat festgelegt. 
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Dieser erarbeitet dazu weitere Regelungen, bei denen der weitere Aufbau der Partei in den 
alten Bundesländern besonders zu berücksichtigen ist. 
4. Die Landesverbände beschließen in eigener Verantwortung Regelungen zum 
Finanzausgleich innerhalb der Landesverbände, die die Arbeitsfähigkeit des 
Landesvorstandes und seiner Geschäftsstelle sowie der nachgeordneten Gebietsverbände 
entsprechend der festgelegten Organisationsstruktur ermöglichen. 
 
§ 6 Wahlkampffinanzierung 
1. Aus den jährlichen staatlichen Mitteln für die Landesverbände und den Parteivorstand auf 
der Basis der Wählerstimmen wird ein gemeinsamer Wahlkampffonds beim Parteivorstand 
gebildet. Dieser dient dazu, die Wahlkämpfe der Partei zu Kommunal-, Landtags-, 
Bundestags- und Europawahlen unabhängig vom Zeitpunkt der Wahlen und der bis dahin 
vom jeweiligen Landesverband angesammelten Mittel finanzieren zu können. 
2. Die Höhe der Zuführungen zum gemeinsamen Wahlkampffonds wird unter Beachtung des 
notwendigen Finanzbedarfs für die bevorstehenden Wahlkämpfe mit der jährlichen 
Finanzplanung der Landesverbände und des Parteivorstandes bestimmt. Zinserträge aus den 
angesammelten Mitteln werden dem Wahlkampffonds zugeführt. 
3. Über die Bereitstellung von Mitteln aus dem gemeinsamen Wahlkampffonds beschließt der 
Parteivorstand auf der Grundlage von Anträgen der Landesverbände. Die Beschlussfassung 
bedarf der Zustimmung des Bundesfinanzrates. Die Landesverbände haben grundsätzlich 
mindestens Anspruch auf die Bereitstellung von Mitteln aus dem Wahlkampffonds im 
Rahmen der geleisteten Einzahlungen. 
 
§ 7 Finanzplanung 
1. Auf jeder Gliederungsebene der Partei sind jährlich in Verantwortung der 
Schatzmeisterinnen und Schatzmeister ausbilanzierte Haushaltspläne zu erarbeiten und von 
den Vorständen zu beschließen. Die Finanzpläne der Landesverbände und des 
Parteivorstandes sind im Bundesfinanzrat zu beraten. Der Jahresfinanzplan des 
Parteivorstandes ist vom Bundesausschuss zu bestätigen. Die Schatzmeisterinnen und 
Schatzmeister sind dafür verantwortlich, die Einhaltung der beschlossenen Finanzpläne zu 
kontrollieren. 
2. Vor Beschlussfassungen der Vorstände zu politischen Aufgaben sind die finanziellen 
Konsequenzen in Abstimmung mit der Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister zu prüfen 
und zu klären. Auf jeder Gliederungsebene beschließen die Vorstände, wer Ausgaben in 
welcher Höhe bestätigen darf. Zu Auftragserteilungen und Vertragsabschlüssen, die zu 
dauerhaften und regelmäßig wiederkehrenden Zahlungsverpflichtungen 
(Dauerschuldverhältnissen) führen, sind ausschließlich der Parteivorstand und die 
Landesvorstände berechtigt. 
 
§ 8 Nachweisführung und Abrechnung der finanziellen Mittel 
1. Im Parteivorstand, in den Landesvorständen und in den Vorständen der nachgeordneten 
Gebietsverbände besteht die Pflicht zur Buchführung nach den Bestimmungen des 
Parteiengesetzes. 
2. Zur Eröffnung und Führung von Bankkonten unter dem Namen Partei DIE LINKE sind der 
Parteivorstand, die Landesvorstände und mit Zustimmung der Landesvorstände die 
Vorstände der nachgeordneten Gebietsverbände berechtigt. Vertretungs- und 
zeichnungsberechtigt für die Konten sind grundsätzlich jeweils die/der Vorsitzende und 
die/der Finanzverantwortliche. Im Bankzahlungsverkehr haben immer zwei 
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Zeichnungsberechtigte gemeinsam zu unterzeichnen. Zur Regelung des baren 
Zahlungsverkehrs erlassen die Vorstände unter Beachtung der Festlegung eines 
Kassenlimits eigene Kassenordnungen. 
3. Entsprechend den Festlegungen im Parteiengesetz ist auf allen Gliederungsebenen der 
Nachweis über die Zuwendungen an die Partei (Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
Mandatsträgerbeiträge) und die Zuwenderinnen und Zuwender mit Namen, Vornamen und 
Anschrift zu führen. Zur Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen sind die 
Bundesschatzmeisterin bzw. der Bundesschatzmeister, die Landesschatzmeisterinnen und 
Landesschatzmeister und in deren Auftrag die Finanzverantwortlichen der nachgeordneten 
Gebietsverbände berechtigt. 
4. Die Landesverbände legen jeweils bis zum 30. des Folgemonats ihre 
Quartalsfinanzabrechnungen (Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Vermögensbilanz) 
dem Parteivorstand vor. Den Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Kalenderjahr reichen 
die Landesverbände bis zum 31. März an den Parteivorstand ein. Die Gebietsverbände legen 
ihre Rechenschaftsberichte den Landesverbänden jährlich spätestens bis zum 28. Februar 
vor. Die Bundesschatzmeisterin bzw. der Bundesschatzmeister sorgt für die fristgerechte 
Einreichung des testierten Rechenschaftsberichtes der Gesamtpartei an die Präsidentin bzw. 
den Präsidenten des Deutschen Bundestages. 
 
§ 9 Finanzregelungen der Landes- und Gebietsverbände 
Auf der Grundlage der Bundessatzung und der Bundesfinanzordnung beschließen die 
Landes- und Gebietsvorstände eigene Finanzordnungen bzw. ergänzende Regelungen. 
§ 10 Schlussbestimmungen und Übergangsregelungen 
1. Diese Bundesfinanzordnung tritt mit der Bildung der Partei DIE LINKE in Kraft. 
2. Für Mitglieder, die der Linkspartei.PDS oder der WASG bereits vor dem 15. Juni 2007 
angehört haben, gelten die bisherigen Beitragssätze bis zum 1. Parteitag 2008.  
3. Die Vorstände aller Gliederungsebenen beschließen in eigener Verantwortung die 
Zusammenführung und Anpassung ihrer Haushaltspläne für 2007. 
4. In Übereinstimmung mit dem Bundesfinanzrat gibt die Bundesschatzmeisterin bzw. der 
Bundesschatzmeister für die Partei eine Buchhaltungsrichtlinie mit einheitlichem 
Kontenrahmen heraus und trifft Festlegungen zur Erarbeitung des Jahresfinanzabschlusses 
der Partei. Für die Rechenschaftslegung der Partei für das Kalenderjahr 2007 werden durch 
die Bundesschatzmeisterin bzw. den Bundesschatzmeister gesonderte Festlegungen 
getroffen. 
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Beitragstabelle der Partei DIE LINKE 
Die Beitragstabelle ist Bestandteil der Bundesfinanzordnung. Sie ist der Orientierungsrahmen 
für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. Jedes Mitglied stuft sich im Rahmen der Tabelle 
ohne Nachweispflicht selbst ein und legt seinen Mitgliedsbeitrag selbst fest. Je 
unterhaltsberechtigtes Familienmitglied kann eine Beitragsstufe niedriger gewählt werden. 
Weitere gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen mindern das Nettoeinkommen um den 
jeweiligen Unterhaltsbetrag. Der so festgelegte Mitgliedsbeitrag gilt als satzungsgemäß. Der 
für die jeweilige Einkommensspanne angegebene Betrag des Mitgliedsbeitrages gilt jeweils 
als Mindestanforderung für die Entrichtung des Beitrages. 
 

Monatliches 
Nettoeinkommen in Euro 

Monatlicher Mitgliedsbeitrag 
(Mindestanforderung) 

in Euro 
unter  400  1,50 
über  400 bis 500 3,00 
über 500 bis 600 5,00 
über  600 bis 700 7,00 
über  700 bis 800 9,00 
über 800 bis 900 12,00 
über 900 bis 1000 15,00 
über 1000 bis 1100 20,00 
über 1100 bis 1300 25,00 
über 1300 bis 1500 35,00 
über 1500 bis 1700 45,00 
über 1700 bis 1900 55,00 
über 1900 bis 2100 65,00 
über 2100 bis 2300 75,00 
über 2300 bis 2500 85,00 
darüber:  4 Prozent des 

Nettoeinkommens 
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Wahlordnung der Partei DIE LINKE 

Beschluss des Gründungsparteitages am 16. Juni 2007 in Berlin 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Wahlordnung gilt für alle Wahlen innerhalb der Partei.  
 
(2) Sie gilt, vorbehaltlich besonderer Bestimmungen der Wahlgesetze, auch für 
Versammlungen zur Aufstellung von Wahlbewerberinnen und -bewerbern für 
öffentliche Wahlen. 
 

§ 2 Wahlgrundsätze 
 
(1) Es gilt allgemein der Grundsatz der freien, gleichen und geheimen Wahl. 
 
(2) Wahlen, die weder die Besetzung von Organen der Partei oder ihrer 
Gebietsverbände, noch mittelbar (Wahl von Vertreterinnen und Vertretern) oder 
unmittelbar die Aufstellung von Wahlbewerberinnen oder Wahlbewerbern betreffen, 
können offen durchgeführt werden, wenn keine wahlberechtigte 
Versammlungsteilnehmerin und kein wahlberechtigter Versammlungsteilnehmer dem 
widerspricht. 
  
(3) Eine Versammlung kann im Rahmen des Grundsatzes nach Absatz 1 und im 
Rahmen der Bundessatzung ergänzende oder abweichende Bestimmungen zu den 
§§ 5 bis 12 treffen. Ein entsprechender Versammlungsbeschluss kann jedoch 
niemals rückwirkend auf eine bereits stattgefundene Wahlhandlung angewendet 
werden. 
 
(4) Nach Versammlungsbeschluss sind auch elektronische Wahlen zulässig, soweit 
diese das Wahlgeheimnis, den Datenschutz und die Manipulationssicherheit 
gewährleisten. Die Bestimmungen dieser Wahlordnung sind dabei sinngemäß 
anzuwenden.  
 

 § 3 Ankündigung von Wahlen 
 
(1) Wahlen können nur stattfinden, wenn sie angekündigt sind. Sie sind in der 
Einladung anzukündigen, wenn Neu- oder Nachwahlen satzungsgemäß 
vorgeschrieben sind oder wenn ein zulässiger Antrag auf die Durchführung von Neu- 
oder Nachwahlen bzw. ein zulässiger Abwahlantrag vorliegt. 
 
(2) Die Ankündigung einer Wahl muss den Versammlungsmitgliedern spätestens 
eine Woche vor der Wahl zugehen. 
   
(3) Soweit die Wahlen nicht satzungsgemäß vorgeschrieben sind, bleibt es der 
Versammlung unbenommen, angekündigte Wahlen ganz oder teilweise von der 
Tagesordnung abzusetzen. 
 



§ 4 Wahlkommission 
 
(1) Zur Durchführung einer oder mehrerer Wahlen bestimmt die Versammlung in 
offener Abstimmung eine Wahlkommission, welche aus ihrer Mitte eine Wahlleiterin 
oder einen Wahlleiter bestimmt, sofern diese oder dieser nicht bereits durch die 
Versammlung bestimmt wurde. 
  
(2) Die Wahlkommission leitet die Wahlhandlung und stellt das Wahlergebnis fest. 
 
(3) Die Mitglieder der Wahlkommission müssen der Versammlung nicht angehören. 
Die Wahlkommission kann bei Bedarf weitere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
hinzuziehen. 
 
(4) Wer selbst für ein zu wählendes Parteiamt oder Mandat kandidiert, kann nicht der 
Wahlkommission angehören. Nimmt ein Mitglied der Wahlkommission eine 
Kandidatur an, scheidet es unmittelbar aus der Wahlkommission aus. 
 

§ 5 Wahl für unterschiedliche Parteiämter oder Mandate 
 
(1) Wahlen für unterschiedliche Parteiämter oder Mandate finden in jeweils 
gesonderten Wahlgängen statt, die nach Maßgabe eines Versammlungsbeschlusses 
nacheinander oder parallel stattfinden können. 
 
(2) Bei parallel stattfindenden Wahlgängen ist eine gleichzeitige Wahlbewerbung 
auch dann möglich, wenn die gleichzeitige Annahme der zu wählenden Parteiämter 
und Mandate ausgeschlossen ist. 
 
(3) Bei der Aufstellung der einzelnen Listenplätze von Wahlvorschlagslisten für 
öffentliche Wahlen ist analog zu verfahren. (Ausnahme: siehe § 6 Absatz 4) 
  

§ 6 Wahl für gleiche Parteiämter oder Mandate 
 
(1) Wahlen für mehrere gleiche Parteiämter oder Mandate werden in der Regel in 
zwei aufeinander folgenden Wahlgängen durchgeführt. Dabei werden im ersten 
Wahlgang die gemäß den Vorgaben zur Geschlechterquotierung (Bundessatzung § 
10 Absatz 4) den Frauen vorbehaltenen Parteiämter oder Mandate besetzt. Im 
zweiten Wahlgang werden die danach verbleibenden Parteiämter oder Mandate 
besetzt. 
  
(2)  Beide Wahlgänge können parallel stattfinden, wenn nicht mehr Frauen 
vorgeschlagen werden als gemäß den Vorgaben zur Geschlechterquotierung 
insgesamt mindestens gewählt werden sollen oder wenn alle (weiblichen) 
Bewerberinnen  bereits vorab auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang verzichten. 
Die Teilung in zwei Wahlgänge entfällt, wenn nicht mehr Männer vorgeschlagen 
werden, als gemäß den Vorgaben zur Geschlechterquotierung insgesamt höchstens 
gewählt werden können.  
  
(3) Zusätzliche Wahlgänge, zum Beispiel zur Berücksichtigung von 
Gebietsverbänden oder zur Sicherung besonderer Quoten, sind nach 



Versammlungsbeschluss zulässig. Die Absätze 1 und 2 sind dabei sinngemäß 
anzuwenden. 
 
(4) Bei der Aufstellung von Wahlvorschlagslisten für öffentliche Wahlen können nach 
einem entsprechenden Versammlungsbeschluss mehrere aufeinander folgende 
Listenplätze wie gleiche Mandate behandelt werden. Dabei werden in dem gemäß 
der Geschlechtquotierung den Frauen vorbehaltenen ersten Wahlgang die 
ungeraden, im zweiten Wahlgang die geraden Listenplätze, jeweils in der 
Reihenfolge der erreichten Ja-Stimmen-Zahlen, besetzt.(Bundessatzung § 10 Absatz 
5) 
 

§ 7 Wahlvorschläge 
 
(1) Jedes Parteimitglied kann Wahlvorschläge unterbreiten oder sich selbst 
bewerben. Für weitere Wahlgänge nach § 12 können nur wahlberechtigte 
Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Wahlvorschläge unterbreiten. 
 
(2) Wahlvorschläge müssen schriftlich eingereicht werden. Das schriftliche 
Einverständnis der Vorgeschlagenen muss vorliegen. 
 
(3) Wenn eine vorgeschlagene Person in der Wahlversammlung selbst anwesend ist, 
kann sowohl der Wahlvorschlag, als auch die Zustimmung der Bewerberin bzw. des 
Bewerbers durch Zuruf erfolgen. Auf Zuruf können jedoch nur wahlberechtigte 
Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Wahlvorschläge unterbreiten. 
 
(4) Wahlvorschläge sind bis zum Abschluss der Bewerberinnen- und Bewerberliste 
für den entsprechenden Wahlgang zulässig. 
 
(5) Alle vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine angemessene 
Redezeit zu ihrer Vorstellung.  Über die angemessene Zeit und über Möglichkeit und 
Umfang von Fragen an Bewerberinnen und Bewerber und Stellungnahmen zu 
Bewerberinnen und Bewerbern ist durch Versammlungsbeschluss zu entscheiden. 
Dabei sind die Bewerberinnen und Bewerber für gleiche Parteiämter oder Mandate 
gleich zu behandeln.   
 

§ 8 Stimmenabgabe 
 
(1) Stimmzettel in einem Wahlgang müssen in Form und Farbe einheitlich sein. 
  
(2) In jedem Wahlgang sind alle Bewerberinnen und Bewerber in alphabetischer 
Reihenfolge auf einen einheitlichen Stimmzettel aufzunehmen. 
 
(3 ) Jede und jeder Wahlberechtigte hat das Recht, hinter dem Namen jeder 
Bewerberin und jedes Bewerbers  mit Ja, mit Nein oder mit Enthaltung zu stimmen. 
Fehlt eine Kennzeichnung, ist dies eine Enthaltung. 
 
(4) Die Zahl der zulässigen Ja-Stimmen in einem Wahlgang ist auf die Zahl der zu 
besetzenden Parteiämter oder Mandate begrenzt. Abweichungen davon nach unten  
sind zum besonderen Minderheitenschutz nach entsprechendem 



Versammlungsbeschluss zulässig. Die zulässige Zahl der Ja-Stimmen muss bei der 
Stimmabgabe nicht ausgeschöpft werden.  
 
(5) Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber in einem Wahlgang größer als die 
Zahl der zu besetzenden Parteiämter oder Mandate kann nach entsprechendem 
Versammlungsbeschluss die Möglichkeit von Nein-Stimmen entfallen. Die 
Möglichkeit von Nein-Stimmen entfällt generell, wenn die Zahl der Bewerberinnen 
und Bewerber mindestens doppelt so groß ist, wie die Zahl der zu besetzenden 
Parteiämter oder Mandate.  
 

§ 9 Stimmenauszählung und ungültige Stimmen 
 
(1) Die Stimmenauszählung durch die Wahlkommission ist parteiöffentlich. Die 
ordnungsgemäße Auszählung darf durch die Öffentlichkeit nicht beeinträchtigt 
werden.  
 
(2) Die Wahlkommission hat Stimmzettel für ungültig zu erklären, wenn auf ihnen der 
Wille der oder des Wählenden nicht gemäß dieser Wahlordnung erkennbar ist, wenn 
auf ihnen  mehr Ja-Stimmen als zulässig abgegeben wurden oder wenn sie das 
Prinzip der geheimen Wahl verletzen. 
 

§ 10 Erforderliche Mehrheiten   
 
(1) Gewählt sind in einem Wahlgang diejenigen, bei denen die Zahl der gültigen Ja-
Stimmen größer ist, als die zusammengefasste Zahl der gültigen Nein-Stimmen und 
der gültigen Enthaltungen (absolute Mehrheit). Durch Satzung oder durch 
Versammlungsbeschluss kann für bestimmte Ämter auch ein höheres Quorum 
bestimmt werden. 
  
(2) Bei Delegiertenwahlen oder - nach einem entsprechenden 
Versammlungsbeschluss - auch bei anderen Wahlen ist es ausreichend, wenn  die 
Zahl der gültigen Ja-Stimmen größer ist als die Zahl der gültigen Nein-Stimmen 
(einfache Mehrheit). In Wahlgängen ohne die Möglichkeit von Nein-Stimmen haben 
die Bewerberinnen bzw. Bewerber die einfache Mehrheit erreicht, wenn sie auf 
mindestens einem Viertel der gültigen Stimmzettel gewählt wurden. Durch 
Versammlungsbeschluss kann ein anderes Mindestquorum bestimmt werden.  
 

§ 11 Reihenfolge der Wahl und Verfahren bei Stimmengleichheit  
 
(1) Haben in einem Wahlgang mehr Bewerberinnen oder Bewerber die jeweils 
erforderliche Mehrheit erreicht, als überhaupt Parteiämter oder Mandate zu besetzen 
waren, sind die Bewerberinnen und Bewerber mit den höchsten Ja-Stimmen-Zahlen 
gewählt.  
 
(2) Bei Delegiertenwahlen sind alle weiteren Bewerberinnen und Bewerber mit der 
erforderlichen Mehrheit in der Reihenfolge ihrer Ja-Stimmen-Zahl  als 
Ersatzdelegierte gewählt, soweit nicht zur Wahl der Ersatzdelegierten gesonderte 
Wahlgänge stattfinden.  



 
(3) Entfällt auf mehrere Bewerberinnen bzw. Bewerber die gleiche Stimmenzahl, 
entscheidet eine Stichwahl. 
 
(4) Bei den Wahlen der weiteren Mitglieder des Parteivorstandes oder eines 
Landesvorstandes sind die Bewerberinnen und Bewerber in der Reihenfolge ihrer Ja-
Stimmen-Zahlen gewählt, soweit sie sowohl die erforderliche Mehrheit nach § 10 
dieser Ordnung erhalten haben, als auch der Bedingung nach § 32 Absatz 4 der 
Bundessatzung (Höchstzahl von Mandatsträgerinnen und -trägern der Europa-, 
Bundes- oder Landesebene im Parteivorstand und in den Landesvorständen) 
genügen. Die Bedingung nach § 32 Absatz 4 der Bundessatzung ist bereits im ersten 
Wahlgang (nach § 6 Absatz 1 Satz 2) anteilig zu berücksichtigen. 
 

 § 12 Weitere Wahlgänge und Stichwahlen  
   
(1) Bleiben nach einem Wahlgang Parteiämter oder Mandate unbesetzt, kann durch 
Versammlungsbeschluss entweder  

- die Wahl vertagt oder  
- ein weiterer Wahlgang (nach den §§ 5 bis 11) aufgerufen oder  
- eine Stichwahl herbeigeführt werden.  
 

(2) In einer Stichwahl stehen diejenigen noch nicht gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber zur Wahl, die in den zuvor stattgefundenen Wahlgängen die meisten Ja-
Stimmen erhalten haben, soweit sie ihre Wahlbewerbung nicht zurückziehen. Neue 
Bewerbungen sind unzulässig. Dabei stehen höchstens doppelt so viele 
Bewerberinnen bzw. Bewerber zur Wahl, wie noch Parteiämter bzw. Mandate zu 
besetzen sind, bei Stimmengleichheit der letzten Bewerberinnen  bzw. Bewerber 
ausnahmsweise auch mehr. In der Stichwahl entfällt die Möglichkeit von Nein-
Stimmen, gewählt sind die Bewerberinnen bzw. Bewerber mit den meisten Ja-
Stimmen. 
 
(3) Bei den Wahlen der weiteren Mitglieder des Parteivorstandes oder eines 
Landesvorstandes können an einer Stichwahl mindestens doppelt so viele 
Bewerberinnen und Bewerber, die  keine Mandatsträgerinnen und -träger der 
Europa-, Bundes- oder Landesebene sind, teilnehmen, wie gemäß § 32 Absatz 4 der 
Bundessatzung mindestens noch gewählt werden müssen. Die zulässige Zahl von 
Mandatsträgerinnen und -trägern verringert sich gegebenenfalls entsprechend. Die 
Bewerberinnen und Bewerber sind in der Reihenfolge ihrer Ja-Stimmen-Zahlen 
gewählt, soweit sie der Bedingung nach § 32 Absatz 4 der Bundessatzung 
(Höchstzahl von Mandatsträgerinnen und -trägern der Europa-, Bundes- oder 
Landesebene im Parteivorstand und in den Landesvorständen) genügen. 
 

§ 13  Annahme der Wahl, Wahlprotokoll  und Nachwahlen 
 
(1) Eine Wahl gilt als angenommen, wenn die oder der Gewählte dem nicht 
unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses widerspricht. 
 
(2) Jede Wahl ist zu protokollieren. Das Protokoll muss alle ergänzenden 
Versammlungsbeschlüsse zu dieser  Wahlordnung und alle Wahlergebnisse 



enthalten. Es ist durch die Wahlleiterin bzw. den Wahlleiter und zwei weitere 
Mitglieder der Wahlkommission zu unterzeichnen. Die Wahlunterlagen 
(Wahlprotokoll, Stimmzettel, Zählzettel, Wahllisten usw.) sind für die Dauer der 
Wahlperiode der Gewählten aufzubewahren. 
 
(3) Vakante Parteiämter sind durch Nachwahlen zu besetzen. 
 
(4) Vakante Delegiertenmandate sind nur dann durch Nachwahlen zu besetzen, 
wenn unter Beachtung der Vorgaben zur Geschlechterquotierung (Bundessatzung § 
10 Absatz 4) keine gewählten Ersatzdelegierten mehr zur Verfügung stehen.  
 

§ 14 Wahlwiederholung 
 
(1) Wird während der Wahlhandlung oder während der Stimmenauszählung ein 
Wahlfehler festgestellt, der relevanten Einfluss auf das  Wahlergebnis haben kann, 
hat die Wahlkommission die Wahlhandlung bzw. die Stimmenauszählung sofort 
abzubrechen und die Wiederholung der Wahlhandlung zu veranlassen. Der Grund 
für die Wahlwiederholung ist im Wahlprotokoll festzuhalten. 
 
(2) Im Übrigen kann eine Wahlwiederholung nur infolge einer Wahlanfechtung 
stattfinden. 
 

§ 15 Wahlanfechtung  
 
(1) Wahlen können bei der zuständigen Schiedskommission angefochten werden, 
wenn die Verletzung von Bestimmungen dieser Wahlordnung, der Parteisatzung, des 
Parteiengesetzes, der Wahlgesetze oder des Verfassungsrechts behauptet wird und 
eine solche Rechtsverletzung zumindest möglich erscheint. 
 
(2) Wahlanfechtungen haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
(3) Anfechtungsberechtigt sind: 

a) der Parteivorstand und die zuständigen Landes- und Kreisvorstände 
b) wahlberechtigte Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
c) unterlegene Wahlbewerberinnen und -bewerber.  

 
(4) Eine Wahlanfechtung ist binnen zwei Wochen nach Ablauf des Tages, an dem die 
Wahl stattfand, zulässig. 
  
(5) Eine Wahlanfechtung ist nur begründet, wenn und soweit der behauptete Mangel 
Einfluss auf das Ergebnis der Wahl gehabt haben kann. 
 
(6) Die Schiedskommission ist bei einer berechtigten Wahlanfechtung befugt, eine 
Wahlwiederholung anzuordnen.  
 
 



 

Schiedsordnung der Partei DIE LINKE 
 
Beschluss der Parteitage der WASG und der Linkspartei.PDS am 24. und 25. 
März 2007 in Dortmund 
 
§ 1 Allgemeines 
(1) Die Schiedskommissionen sind Schiedsgerichte im Sinne des 
Parteiengesetzes. Ihre Aufgaben und Zuständigkeiten ergeben sich aus dem 
Parteiengesetz, der Bundessatzung und der Schiedsordnung. Die 
Schiedskommissionen sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Ihre 
Tätigkeit dient der Wahrung der Rechte des einzelnen Mitglieds, dem Erhalt 
demokratischer Prinzipien und der satzungsgemäßen Handlungsfähigkeit der 
Organe der Partei. 
(2) Die Mitglieder der Schiedskommissionen üben ihre Tätigkeit unparteiisch nach 
bestem Wissen und Gewissen aus. Die Organe der Partei sind verpflichtet, die 
Arbeit der Schiedskommissionen zu unterstützen. Die Mitglieder der Partei dürfen 
die Tätigkeit der Schiedskommissionen nicht behindern. Als Verfahrensbeteiligte 
sind sie verpflichtet, an der Sachaufklärung mitzuwirken. 
(3) Alle Schiedskommissionen sind an diese Schiedsordnung gebunden.  
(4) Das Schiedsverfahren hat grundsätzlich Vorrang vor der Anrufung der 
ordentlichen Gerichte. Die Verletzung von Verfahrensvorschriften nach dieser 
Schiedsordnung kann vor den ordentlichen Gerichten nur dann geltend gemacht 
werden, wenn damit gegen elementare rechtsstaatliche Prinzipien im Sinne von § 
37 Abs. 8 der Satzung verstoßen worden ist und die Entscheidung auf der 
Verletzung dieser Prinzipien beruht. 
 
§ 2 Bildung der Schiedskommissionen 
(1) Die Bundsschiedskommission wird in jedem zweiten Kalenderjahr durch den 
Parteitag in einer Mindeststärke von zehn Mitgliedern gewählt, sie ist gegenüber 
dem Parteitag berichtspflichtig. 
(2) Die Landesschiedskommissionen werden in jedem zweiten Kalenderjahr durch 
die Landesparteitage in einer Mindeststärke von sechs Mitgliedern gewählt, sie 
sind gegenüber den Landesparteitagen berichtspflichtig. 
(3) Die Mitglieder der Schiedskommissionen dürfen keinem Vorstand der Partei, 
nicht dem Bundesausschuss und keiner anderen Schiedskommission angehören, 
in keinem Dienstverhältnis zur Partei stehen und von der Partei keine 
regelmäßigen Einkünfte beziehen. 
(4) Die Mitglieder der Schiedskommission wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden sowie eine, einen oder mehrere stellvertretende 
Vorsitzende. 
 
§ 3 Zuständigkeit der Bundesschiedskommission 
(1) Die Bundesschiedskommission schlichtet und entscheidet erst- und 
letztinstanzlich Streitfälle zwischen Landesverbänden oder wenn es sich beim 
Antragsgegner um ein Organ der Bundespartei handelt. 
(2) Die Bundesschiedskommission entscheidet erst- und letztinstanzlich über 
Widersprüche gegen die Auflösung von Landesverbänden, einzelnen ihrer Organe 
und Zusammenschlüssen. 
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(3) Die Bundesschiedskommission entscheidet erst- und letztinstanzlich 
Wahlanfechtungen, soweit sie Wahlen durch den Parteitag, den Parteivorstand, 
den Bundessauschuss und die Bundesvertreterversammlung nach § 35 
Bundessatzung oder andere Wahlen auf Bundesebene betreffen. 
(4) Die Bundesschiedskommission ist Berufungsinstanz gegen Entscheidungen 
von Landesschiedskommissionen. 
 
§ 4 Zuständigkeit der Landesschiedskommissionen 
(1) Landesschiedskommissionen schlichten und entscheiden Streitfälle, soweit 
nicht die Bundesschiedskommission oder eine Schlichtungskommission zuständig 
ist oder wenn die Schlichtung im Kreisverband gescheitert ist. Zuständig für das 
Schiedsverfahren ist dabei die Landesschiedskommission des Landesverbandes, 
zu welchem der Antragsgegner gehört. 
(2) Landesschiedskommissionen entscheiden über Widersprüche gegen die 
Auflösung von Kreisverbänden oder einzelner ihrer Organe. 
(3) Landesschiedskommissionen entscheiden über Wahlanfechtungen, soweit sie 
Wahlen innerhalb des Landesverbandes oder die Aufstellung von 
Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für Bundestags-, Landtags- und 
Kommunalwahlen oder andere Wahlen auf Landes- oder Kreisebene betreffen. 
(4) Über Widersprüche gegen die Ablehnung von Mitgliedschaften (§ 2 Absatz 5 
Bundessatzung), Widersprüche gegen die Feststellung des Austritts (§ 3 Absatz 3 
Bundessatzung), über Ausschlüsse aus der Partei (§ 3 Absatz 4 Bundessatzung) 
und in anderen Verfahren gegen einzelne Mitglieder entscheidet die 
Landesschiedskommission des Landesverbandes, zu dem das betroffene Mitglied 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung gehört. 
 
§ 5 Schlichtungskommissionen 
(1) Schlichtungskommissionen schlichten und vermitteln in Konfliktfällen zwischen 
Mitgliedern, Organen, Gliederungen und Zusammenschlüssen eines 
Kreisverbandes, jedoch nur außerhalb von Schiedsverfahren. Sie können 
Organen, Gliederungen und Zusammenschlüssen Empfehlungen geben. 
(2) Die Schlichtungskommission wird durch den Kreisparteitag gewählt. 
(3) Die Schlichtungskommission wird auf Vorschlag von Organen des 
Kreisverbandes, auf Vorschlag von Konfliktbeteiligten oder aus eigener Initiative 
tätig. Sie ist bei der Ausübung ihres Amtes unabhängig und an die 
Schiedsordnung nicht gebunden. 
(4) Die Schlichtungskommission informiert über ihre Tätigkeit den Kreisparteitag 
und die Parteiöffentlichkeit, soweit das der Erfüllung ihrer Aufgabe dienlich ist. Die 
Mitglieder haben jedoch über in Ausübung ihres Amtes erlangte vertrauliche 
Informationen Stillschweigen zu wahren. 
 
§ 6 Antragsberechtigung und Antragstellung 
(1) Schiedskommissionen werden nach Eingang eines schriftlichen Antrages tätig. 
Der Antrag muss den Streitgegenstand und gegebenenfalls den Antragsgegner 
bezeichnen, begründet und unterschrieben sein. 
(2) Antragsberechtigt sind Mitglieder der Partei, die Gebietsverbände und die 
innerparteilichen Zusammenschlüsse sowie einzelne Organe der Partei oder ihrer 
Gebietsverbände. 
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(3) Soweit es sich nicht um eine Wahlanfechtung handelt, beträgt die Antragsfrist 
einen Monat. 
(4) Bei Wahlanfechtungen richten sich Antragsberechtigung und Antragsfristen 
nach der Wahlordnung (§ 15). 
 
§ 7 Verfahrenseröffnung 
(1) Nach Eingang des Antrages soll die Schiedskommission innerhalb von sechs 
Wochen über die Art und Weise seiner Behandlung durch Beschluss entscheiden. 
Ein Beschluss über die Eröffnung eines Verfahrens kann im Umlaufverfahren 
gefasst werden. 
(2) Erweist sich ein Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfahrens als unzulässig 
oder als offensichtlich unbegründet, ist der Antrag abzuweisen. Die Entscheidung 
ist dem Antragsteller unter Angabe der Gründe und mit dem Verweis auf die 
Rechtsmittel innerhalb von zwei Wochen nach Beschlussfassung schriftlich 
mitzuteilen. 
(3) Ist die angerufene Schiedskommission nicht zuständig, ist der Antrag an die 
zuständige Schiedskommission zu verweisen. 
(4) Die Entscheidung der Bundesschiedskommission über die Eröffnung der 
Verfahren ist bindend und unanfechtbar. 
 
§ 8 Verfahrensbeteiligte, Beistände 
(1) Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller und der im Eröffnungsbeschluss 
festgestellte Antragsgegner. Auf deren Antrag können weitere Beteiligte in das 
Verfahren hinzugezogen werden. Über den schriftlich einzureichenden Antrag 
befindet die Schiedskommission. Die Schiedskommission kann von sich aus 
weitere Verfahrensbeteiligte in das Verfahren einbeziehen, sofern die 
Verfahrensbeteiligten dem zustimmen oder durch das Verfahren Rechte Dritter 
berührt werden. Der Hinzuziehungsbeschluss ist allen Verfahrensbeteiligten 
mitzuteilen. 
(2) Sind die Verfahrensbeteiligten Gliederungen, Organe oder Zusammenschlüsse 
der Partei, können sich diese in der mündlichen Verhandlung durch höchstens 
zwei Mitglieder vertreten lassen. 
(3) Die Verfahrensbeteiligten können sich im Verfahren einer Person als Beistand 
bedienen. 
 
§ 9 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 
(1) Wird ein Verfahren eröffnet, so ist ein Termin zur mündlichen Verhandlung 
anzuberaumen. Die mündliche Verhandlung soll spätestens sechs Wochen nach 
dem Eröffnungsbeschluss stattfinden. 
(2) Die Beteiligten können auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
verzichten. 
(3) Die/der Vorsitzende der Schiedskommission bestimmt den Ort und die Zeit der 
mündlichen Verhandlung. 
(4) Die Einladung ergeht schriftlich und muss enthalten: Ort und Zeit der 
Verhandlung, die Mitglieder der Schiedskommission, eine Belehrung über das 
Recht, Mitglieder der Schiedskommission abzulehnen. 
(5) Die Einladung zur mündlichen Verhandlung muss spätestens zwei Wochen vor 
dem Verhandlungstermin an die Anschrift der Verfahrensbeteiligten zugestellt sein. 
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Eine Fristverkürzung bedarf der Zustimmung der Verfahrensbeteiligten. Eine 
Umladung kann mit einer Frist von einer Woche erfolgen. 
 
§ 10 Durchführung der mündlichen Verhandlung 
(1) Bleibt einer der Verfahrensbeteiligten unentschuldigt einer mündlichen 
Verhandlung fern, kann die mündliche Verhandlung in seiner Abwesenheit 
durchgeführt werden. Bleibt einer der Verfahrensbeteiligten der Zweitansetzung 
einer mündlichen Verhandlung fern, kann die mündliche Verhandlung in 
Abwesenheit durchgeführt werden. 
(2) Die mündliche Verhandlung ist öffentlich. Die Schiedskommission kann auf 
Antrag eines Verfahrensbeteiligten die Öffentlichkeit ganz oder teilweise 
ausschließen. Die Schiedskommission kann ebenso einzelne Besucherinnen und 
Besucher von der mündlichen Verhandlung ausschließen, wenn deren 
Anwesenheit die Sachverhaltsfeststellung beeinträchtigen könnte oder wenn diese 
Besucherinnen und Besucher die Verhandlung stören. 
(3) Das Rederecht erteilt ausschließlich die oder der amtierende Vorsitzende. Über 
den Gang der mündlichen Verhandlung wird ein Protokoll gefertigt. Die 
Aufzeichnung des Protokolls auf Tonträger ist zulässig. Im Übrigen sind 
elektronische Aufzeichnungen der mündlichen Verhandlung nur mit Genehmigung 
der Schiedskommission zulässig. 
(4) Die Schiedskommission kann weitere Personen zur Sachverhaltsklärung in der 
mündlichen Verhandlung hinzuziehen, schriftliche Erklärungen verlangen, den 
Verfahrensbeteiligten bzw. Organen der Partei aufgeben, Urkunden vorzulegen. 
(5) Den Abschluss der mündlichen Verhandlung bilden die Stellungnahmen der 
Verfahrensbeteiligten. Das letzte Wort hat der Antragsgegner. Bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung können Anträge geändert oder zurückgenommen 
werden. Die Schiedskommission hat auf eine sachdienliche Antragstellung 
hinzuwirken. 
(6) Die Schiedskommission entscheidet nach Abschluss der mündlichen 
Verhandlung in geschlossener Sitzung. Außer den Mitgliedern darf lediglich die 
Protokollführerin bzw. der Protokollführer der Schiedskommission dieser Beratung 
und Beschlussfassung beiwohnen. 
(7) Der Schiedsspruch darf sich nur auf das dem Schiedsverfahren zu Grunde 
liegende Material und die Ergebnisse der mündlichen Verhandlung gründen. Er 
darf nicht über das Antragsbegehren hinausgehen. 
(8) Der Schiedsspruch wird nach Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung 
verkündet. Schiedssprüche sind mit einer Begründung und einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Beschluss und Begründung sollen innerhalb 
von zwei Wochen schriftlich abgefasst und unverzüglich den Verfahrensbeteiligten 
zugestellt werden. 
(9) Die Verhandlung und der Abschluss des Schiedsverfahrens können auf die 
folgende Sitzung der Schiedskommission vertagt werden. 
(10) Bis zum endgültigen Abschluss des Schiedsverfahrens dürfen die Mitglieder 
der Schiedskommission sich außerhalb der Schiedskommission nur zum formellen 
Verfahrensstand äußern. 
 
§ 11 Beschlussfassung 

 4



 

(1) Die Bundesschiedskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf 
Mitglieder anwesend und nicht befangen sind. 
(2) Landesschiedskommissionen sind beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder anwesend und nicht befangen sind. 
(3) Bei Beschlussunfähigkeit ist die Verhandlung zu vertagen. 
(4) Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden und nicht befangenen 
Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
(5) Beschlüsse sind von der/dem amtierenden Vorsitzenden zu unterschreiben. 
(6) Beschlüsse werden nach Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam, es sei denn, die 
sofortige Wirksamkeit wird angeordnet. 
 
§ 12 Befangenheit 
(1) Mitglieder einer Schiedskommission können sich selbst für befangen erklären 
und ihre Mitwirkung in einem Verfahren ablehnen. 
(2) Die Verfahrensbeteiligten können beantragen, einzelne Mitglieder der 
Schiedskommission von der Mitwirkung am Verfahren wegen Befangenheit 
auszuschließen. Der Antrag ist unverzüglich vorzubringen, nachdem den 
Verfahrensbeteiligten der Umstand bekannt geworden ist, der die Besorgnis der 
Befangenheit begründen könnte. Eine Ablehnung ist ausgeschlossen, wenn 
der/die Beteiligte in Kenntnis des Ablehnungsgrundes sich auf die 
Verfahrensverhandlungen eingelassen oder Anträge gestellt hat. 
(3) Über ein Ablehnungsgesuch entscheiden die anderen Mitglieder in 
Abwesenheit des betroffenen Mitgliedes mit einfacher Mehrheit. Die Entscheidung 
über den Antrag auf Befangenheit ist nicht anfechtbar. 
 
§ 13 Vorläufige Maßnahmen 
(1) Die Schiedskommissionen können auf Antrag bei Dringlichkeit im schriftlichen 
Verfahren durch Beschluss vorläufige Maßnahmen zur Sicherung von 
Mitgliederrechten oder zur vorübergehenden Gewährleistung der 
Handlungsfähigkeit der Organe der Partei treffen. 
(2) Der Beschluss ist innerhalb von acht Wochen in einem ordentlichen Verfahren 
zu bestätigen oder er tritt außer Kraft. 
 
§ 14 Wiederaufnahme 
(1) Schiedskommissionen können die Verhandlung eines abgeschlossenen 
Verfahrens auf Antrag eines vormaligen Verfahrensbeteiligten wieder aufnehmen, 
wenn Tatsachen vorgebracht werden, die ihnen zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung nicht bekannt waren und die geeignet scheinen, möglicherweise 
einen anderen Schiedsspruch zu begründen. Verfahren, die ohne 
Beschlussfassung durch Rücknahme des Antrages beendet worden waren, 
können nicht wieder aufgenommen werden. 
(2) Wird das Wiederaufnahmeverfahren eröffnet, gelten die Regeln des 
ordentlichen Schiedsverfahrens einschließlich der Rechtsmittel. 
 
§ 15 Rechtsmittel 
(1) Berufungen oder andere Rechtsmittel gegen Entscheidungen der 
Landesschiedskommissionen sind bei der Bundesschiedskommission einzulegen. 
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(2) Die Berufung gegen die Entscheidung einer Landesschiedskommission muss 
innerhalb von einem Monat nach Zustellung der anzufechtenden Entscheidung 
schriftlich eingereicht und begründet werden. 
(3) Die Landesschiedskommission gibt auf Mitteilung über den Eingang der 
Berufung die Verfahrensunterlagen unverzüglich an die 
Bundesschiedskommission ab. 
(4) Gegen eine Abweisung eines Antrages auf Eröffnung eines Schiedsverfahrens 
durch eine Landesschiedskommission kann bei der Bundesschiedskommission 
binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung Beschwerde eingelegt werden. 
Die Beschwerde ist zu begründen. Über die Beschwerde kann von der 
Bundesschiedskommission ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. 
Wird einer solchen Beschwerde stattgegeben, ist das Verfahren zu eröffnen und 
zur Verhandlung an die zuständige Schiedskommission zu verweisen. 
(5) Bei einer erstinstanzlichen Abweisung eines Antrages durch die 
Bundesschiedskommission kann der/die Antragsteller/in innerhalb von einem 
Monat mit einer erweiterten Begründung Widerspruch einlegen und eine mündliche 
Verhandlung über die Verfahrenseröffnung beantragen. 
 
§ 16 Kosten 
(1) Verfahren vor der Schiedskommission sind kostenfrei.  
(2) Die materiellen und finanziellen Mittel für die Tätigkeit der 
Landesschiedskommissionen sind von den jeweiligen Landesverbänden der Partei 
in den Finanzplänen vorzuhalten und bei Bedarf bereitzustellen. Für die 
Bundesschiedskommission verfährt entsprechend die Gesamtpartei. 
(3) Den Verfahrensbeteiligten werden anfallende Kosten nicht ersetzt. Auf Antrag 
können Beteiligten Fahrtkosten erstattet werden. 
 
§ 17 Schluss- und Übergangsbestimmungen 
(1) Diese Schiedsordnung tritt mit Beschlussfassung in Kraft. 
(2) Vor diesem Zeitpunkt eröffnete Schiedsverfahren in der Linkspartei.PDS und in 
der WASG werden nach den Vorschriften dieser Schiedsordnung zu Ende geführt. 
(3) Die Akten der Schiedskommissionen sind entsprechend dem Aktenplan 
gesondert und vertraulich aufzubewahren.  
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Programmatische Eckpunkte -  
Programmatisches Gründungsdokument der 
Partei DIE LINKE 
Beschluss der Parteitage von WASG und Linkspartei.PDS am 24. und 25. März 
2007 in Dortmund 

Die "Programmatischen Eckpunkte" widerspiegeln das Maß an Gemeinsamkeit, das sich WASG und 
Linkspartei.PDS auf dem Wege zu einer neuen Partei erarbeitet haben. Diese Gemeinsamkeit ist ein 
ausreichend stabiles Fundament, um darauf eine neue Partei der Linken zu begründen. Wir werden 
unterschiedliche Traditionen, Erfahrungen und Kompetenzen jener Kräfte bewahren und erschließen, 
die gemeinsam unsere neue Partei bilden. Die "Programmatischen Eckpunkte" sind noch kein 
geschlossenes Parteiprogramm der neuen Linken. An einem solchen Programm mitzuarbeiten - dazu 
laden wir ein. Wir greifen unterschiedliche Auffassungen zur Analyse, Politik, Weltanschauung und 
Strategie, zu Widersprüchen und Gemeinsamkeiten produktiv auf und entwickeln sie als Stärke der 
neuen Partei. 
 
Gemeinsam wollen wir eine Partei, wie es sie in Deutschland noch nicht gab - Linke einigend, 
demokratisch und sozial, ökologisch, feministisch und antipatriarchal, offen und plural, streitbar und 
tolerant, antirassistisch und antifaschistisch, eine konsequente Friedenspolitik verfolgend. Wir sind 
Teil der europäischen Linken, der sozialen und Friedensbewegungen. 
 
I. Gemeinsam für eine andere Politik 
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein reiches Land. Allerdings sind die Beteiligung am 
gesellschaftlichen Reichtum und die Lebenschancen ungleich verteilt. Dabei gibt es neue und auch 
wachsende Möglichkeiten für ein Leben in Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden. Doch sie werden 
von zerstörerischen Prozessen blockiert. Diese sind Folge hoch konzentrierter Kapitalmacht, sie 
entstehen aus dem Vorrang der internationalen Finanzmärkte und dem Übergang der Herrschenden 
von einer Politik des sozialstaatlich regulierten Kapitalismus zu einer marktradikalen, neoliberalen 
Politik. 
 
Unsere Gesellschaft ist wie viele andere in der Welt von Massenarbeitslosigkeit, von 
wirtschaftlichen und kulturellen Spaltungen geprägt. Die Zerstörung der Natur und der von 
Menschen erzeugte Klimawandel nehmen immer bedrohlichere Dimensionen an. Krieg ist wieder 
zum Mittel der Politik geworden. Imperiale Politik und Fundamentalismus verstärken sich 
wechselseitig. 
 
Unsere Alternative zu diesem entfesselten Kapitalismus ist die solidarische Erneuerung und 
konsequent demokratische Gestaltung der Gesellschaft. Die Vielfalt individueller Lebensentwürfe 
und das Aufbrechen traditioneller Rollen der Geschlechter begreifen wir als eine Chance für 
Individualitätsentfaltung, deren Basis es durch materielle und soziale Sicherheit kollektiv zu sichern 
gilt. Wir wenden uns gegen eine Politik des "Forderns und Förderns", die Arbeitslosigkeit zum 
individuellen Problem erklärt. Stattdessen wirken wir für gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die 
Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung für alle Menschen ermöglichen. Ein grundlegender 
Politikwechsel für eine sozial gerechtere Gesellschaft erfordert, die Idee der Solidarität mit 
Antworten auf neue gesellschaftliche Herausforderungen zu verbinden. 
 
Wir wollen Grundideen alternativer Politik zusammenführen. Der Kampf gegen den Abbau sozialer 
Rechte, für eine gerechte Verteilung der Arbeit in einer humanisierten Arbeitswelt und für einen 
erneuerten solidarischen Sozialstaat ist der im Gründungsprogramm formulierte Ausgangspunkt der 
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Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Die Linkspartei.PDS bringt in Übereinstimmung 
damit ihr historisches Verständnis des demokratischen Sozialismus als Ziel, Weg und Wertesystem 
und als Einheit von Freiheits- und sozialen Grundrechten ein - niedergelegt in ihrem Chemnitzer 
Parteiprogramm. 
 
Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Internationalismus und Solidarität sind unsere 
grundlegenden Wertorientierungen. Sie sind untrennbar mit Frieden, Bewahrung der Natur und 
Emanzipation verbunden. Die Ideen des demokratischen Sozialismus stellen zentrale 
Leitvorstellungen für die Entwicklung der politischen Ziele der Linken dar. 
 
DIE LINKE leitet ihr politisches Handeln aus dem Zusammenhang von Ziel, Weg und 
grundlegenden Wertorientierungen ab. Freiheit und soziale Sicherheit, Demokratie und Sozialismus 
bedingen einander. Gleichheit ohne individuelle Freiheit endet in Entmündigung und 
Fremdbestimmung. Freiheit ohne Gleichheit ist nur die Freiheit für die Reichen. Auch der Mensch 
ist nicht frei, der seine Mitmenschen unterdrückt und ausbeutet. Ziel des demokratischen 
Sozialismus, der den Kapitalismus in einem transformatorischen Prozess überwinden will, ist eine 
Gesellschaft, in der die Freiheit des anderen nicht die Grenze, sondern die Bedingung der eigenen 
Freiheit ist. 
 
Dazu machen wir uns im Hier und Heute auf den Weg, gegen Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen und gegen patriarchale und rassistische Unterdrückung. 
 
Für die Überwindung von Fehlentwicklungen und sozialen Spaltungen ist eine umfassende 
Demokratisierung aller Lebensbereiche die Bedingung. Die Demokratisierung der Wirtschaft 
erfordert, die Verfügungsgewalt über alle Formen des Eigentums sozialen Maßstäben unterzuordnen. 
Vor allem die profitbestimmte private Verfügung über strukturbestimmende Großunternehmen muss 
durch breite demokratische Allianzen, Mitbestimmung und sozialstaatliche Regulierung 
zurückgedrängt und überwunden werden, wo sie dem Gemeinwohl widerspricht. 
 
Wir wollen eine breite Diskussion darüber führen, wie dies konkret realisiert werden kann. In diesem 
Zusammenhang wollen wir klären, wie öffentliches Eigentum als Grundlage demokratischer Politik 
und Daseinsvorsorge erweitert und sowohl sozial als auch effizient gestaltet werden kann. 
 
In der Bundesrepublik verlangt das Grundgesetz, über Gesetze und Regeln sicherzustellen, dass das 
Eigentum dem Gemeinwohl dient. Die Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes geben die Möglichkeit, 
der Zusammenballung von wirtschaftlicher Macht zu politischer Macht entgegenzuwirken. 
Demzufolge können Schlüsselbereiche der Wirtschaft in Gemeineigentum überführt werden. DIE 
LINKE erarbeitet konkrete Vorschläge, wie bestimmte Schlüsselbereiche der Wirtschaft und der 
Daseinsvorsorge zum Wohle der Allgemeinheit in öffentliche Eigentumsformen überführt werden 
müssen, um mehr demokratische Kontrolle und Gestaltung zu ermöglichen. DIE LINKE sieht im 
Vorhandensein unterschiedlicher Eigentumsformen eine Grundlage für eine effiziente und 
demokratische Wirtschaft anstatt den weiteren Weg der Privatisierung und Monopolisierung zu 
beschreiten. 
 
Aufgabe linker Politik bei der Schaffung eines modernen Sozialstaates ist der dauerhafte Schutz der 
Menschen in großen Lebensrisiken wie Krankheit, Arbeitslosigkeit und Armut. Dazu gehört auch die 
gesellschaftliche Verantwortung für Gesundheit, für Wasser und Energieversorgung, für die 
Abfallentsorgung, für die Entwicklung der Städte und des ländlichen Raums, für ausreichend 
kostengünstigen Wohnraum, für öffentlichen Nah- und Fernverkehr, für allgemein zugängliche 
kostenfreie Bildung, für ein würdevolles Leben im Alter sowie für die Entfaltung von Kultur und 
Wissenschaft. Der Vorrang der Politik auch in der Wirtschaft muss hergestellt werden. In diesem 
Sinne sollen sich die gewählten Repräsentanten der Linken für die Gestaltung der Daseinsvorsorge 
einsetzen. 
 
Unsere Partei erhebt einen politischen Richtungswechsel zu ihrem strategischen Ziel. Dazu brauchen 
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wir die kritische und solidarische Auseinandersetzung mit der Geschichte linker Praxis in der DDR 
und der BRD. Wir stellen uns bewusst in die Traditionen der Aufklärung und des demokratischen 
Sozialismus, der großen Emanzipationsbewegungen der Arbeiterinnen und Arbeiter. 
 
Wir treten ein für die Ziele der Frauenbewegung, der Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung, der 
Friedensbewegung, der globalisierungskritischen Initiativen, der Sozialforen und Bewegungen gegen 
staatliche Repression, für die Durchsetzung der Grund- und Freiheitsrechte. Wir knüpfen an das 
Engagement all jener an, die sich an der Niederschlagung der verbrecherischen faschistischen 
Diktatur beteiligten und sich für die Beseitigung der Ursachen des Faschismus eingesetzt haben und 
einsetzen. 
 
Unsere Anerkennung gilt den Bemühungen um eine sozial- und wohlfahrtsstaatliche Eindämmung 
des Kapitalismus ebenso wie Versuchen einer Überwindung der kapitalistischen Eigentums- und 
Herrschaftsverhältnisse. 
 
DIE LINKE setzt sich mit der Geschichte der DDR und der BRD sowie mit der Geschichte der 
linken Kräfte in der alten Bundesrepublik auseinander und zieht aus den historischen Entwicklungen 
und Erfahrungen Schlussfolgerungen für ihre Programmatik und Strategie in den 
Auseinandersetzungen der Gegenwart und Zukunft. Dabei wendet sie sich gegen Pauschalisierungen, 
antikommunistische Vorurteile und einseitige Beurteilungen und bemüht sich um differenzierte und 
ausgewogene Einschätzungen. 
 
Wir haben aus der Geschichte gelernt: Respekt vor den Ansichten Andersdenkender ist 
Voraussetzung von Befreiung. Wir lehnen jede Form von Diktatur ab und verurteilen den 
Stalinismus als verbrecherischen Missbrauch des Sozialismus. Freiheit und Gleichheit, Sozialismus 
und Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit sind für uns unteilbar. 
 
II. Eine andere Welt ist nötig 
 
In den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine weltweite, vor allem 
ökonomische Krise. Die Wachstumsraten der schwerfälligen Planwirtschaften des Staatssozialismus 
sanken stark. Die Ölkrise markierte den Beginn einer verstärkt krisenhaften Entwicklung der 
kapitalistischen Weltwirtschaft. Die nachholende Entwicklung des Südens, die mit der 
Entkolonialisierung hoffnungsvoll begonnen hatte, war in großen Regionen rückläufig. In derselben 
Zeit entstanden Bewegungen für mehr Freiheit, Solidarität und Demokratie. Es war die Zeit der 
Studentenbewegung im Westen, der Überwindung faschistischer Regime in Griechenland, Spanien 
und Portugal, der Siege der Befreiungsbewegungen in Vietnam und in den portugiesischen Kolonien. 
In Chile wurde die sozialistische Entwicklung hingegen von den Herrschenden blutig 
niedergeschlagen. In dieser Zeit verstärkten sich die Stagnationstendenzen im realen Sozialismus. 
Die gewaltsame Beendigung des Prager Frühlings zerschlug damals weltweit die Hoffung auf die 
Verbindung von Demokratie und Sozialismus. Die kapitalistischen Länder suchten den Ausweg aus 
der Krise im Kapitalismus neoliberaler Prägung, in der Ablegung sozialstaatlicher "Fesseln". Als mit 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion das größte Gegengewicht wegfiel, konnten sich die 
zerstörerischen Tendenzen des ungehemmten kapitalistischen Marktes immer mehr entfalten. Heute 
bestimmen transnationale Konzerne und die Kapital- und Finanzmärkte zunehmend die 
gesellschaftliche Entwicklung. 
 
Der Neoliberalismus tritt im Namen von mehr Freiheit an, doch werden alle Lebensbereiche der 
Kapitalverwertung und insbesondere der Steigerung der Aktienkurse auf den Finanzmärkten 
unterworfen. Neoliberale Kräfte fordern weniger Staat und bauen den Sozialstaat zugunsten eines 
repressiven Wettbewerbsstaats ab. Sie berufen sich auf die Demokratie und versuchen, 
Gewerkschaften und andere demokratische Organisationen und Bewegungen zu schwächen. Sie 
verfolgen eine unsolidarische Politik der Privatisierung, Deregulierung und Unterordnung aller 
Lebenssphären unter die Märkte. Sie lösen neue imperiale Kriege aus und verschärfen die 
Terrorgefahren. Statt Chancengleichheit zu fördern, vergrößern sie die Kluft zwischen oben und 
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unten. Niedriglohnsektoren breiten sich aus. Steigende Gewinne gehen einher mit anhaltender 
Massenarbeitslosigkeit. Große Teile der Bevölkerung wenden sich von der Teilnahme an der 
demokratischen Willensbildung ab. 
 
Ein Widerspruch wird immer stärker: Auf der einen Seite sind Produktivität, Bildungsstand, 
wirtschaftliche und technologische Leistungsfähigkeit, internationale Arbeitsteilung, Möglichkeiten 
von Emanzipation und Individualitätsentwicklung fortgeschrittener denn je. Armut, Hunger, Durst, 
ein Leben in Slums, Analphabetismus und viele Krankheiten können überwunden werden. Die 
überkommene Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und die tief sitzenden patriarchalen 
Verhaltensmuster sind historisch überholt. Mit kürzerer Arbeitszeit unter humanen Bedingungen und 
ökologisch verträglich kann eine bessere Befriedigung menschlicher Bedürfnisse erreicht werden. 
Ein grundlegend neues Verhältnis zur Natur ist unbedingt erforderlich und auch möglich. Eine 
globale solidarische Entwicklung aller Völker und Regionen in Frieden, eine Weltgesellschaft der 
Freien und Gleichen kann das 21. Jahrhundert prägen. 
 
Auf der anderen Seite stehen diesen Möglichkeiten die Herrschafts- und Eigentumsstrukturen des 
modernen Kapitalismus entgegen. Durch die globalen Finanzmärkte wirken die Renditeansprüche 
des Kapitals schrankenlos und weltweit. Arbeitsplatzverlust, Realeinkommenssenkung und unsichere 
Beschäftigungsverhältnisse sind für viele Menschen Alltag. Die an den Kapitalbedürfnissen 
ausgerichtete Flexibilisierung der Produktion und des Arbeitsmarktes zerstört das Familien- und 
Gemeinschaftsleben. Öffentliches Eigentum wird privatisiert und politischer Gestaltung entzogen. 
Immer schneller wird die Aushöhlung sozialer Sicherheit vorangetrieben. Mögliche Wege zur 
Zurückdrängung von Arbeitslosigkeit und Armut werden in Deutschland nicht beschritten. 
 
Die offen hervortretende Klassenspaltung der Gesellschaft fällt zusammen mit anderen 
Unterdrückungsverhältnissen: Trotz Gleichstellungsbemühungen ist die Privilegierung von Männern 
strukturell ungebrochen. Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung und 
Religion werden diskriminiert. Rassismus und Antisemitismus nehmen zu. 
 
Der globale Kapitalismus verschärft die Umweltkrise. Seine Wirtschaft orientiert sich an 
kurzfristigen Börsenkursbewegungen. Dies steht in einem tiefen Widerspruch zu den langfristigen 
Zyklen der Natur. Umwelttechnologien sind hoch entwickelt, aber der ökologische Umbau von 
Wirtschaft und Lebensweisen wird nirgendwo energisch angepackt. Das ist umso bedrückender, weil 
sich in den nächsten Jahren entscheiden muss, ob eine globale Klimakatastrophe noch verhindert 
werden kann. Drastische Veränderungen in unserer Lebensweise werden unvermeidlich sein. 
 
Neoliberaler Kapitalismus bedeutet Entdemokratisierung. Bei den internationalen Finanzfonds, 
transnationalen Konzernen und in den supranationalen Organisationen des globalen Kapitalismus - 
Welthandelsorganisation, Internationaler Währungsfonds, Weltbank usw. - ist eine ungeheure 
Machtfülle konzentriert. Sie sind jeder demokratischen Kontrolle entzogen. Die Substanz der 
Demokratie wird ausgehöhlt. Mit dem proklamierten "Krieg gegen den Terrorismus" wird eine 
massive Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten gerechtfertigt. Es wird immer 
ungehemmter auch zu barbarischen Methoden der Herrschaft gegriffen. 
 
Mit der Europäischen Union ist ein neuer Raum für gemeinsame soziale Kämpfe, Bewegungen für 
Frieden und nachhaltiges Wirtschaften, für Demokratie und gegen Rassismus und Nationalismus, ein 
neuer Raum der Klassenkämpfe entstanden. In Europa sind die freie Bewegung des Kapitals, die 
Verlagerung von Produktionsstätten und die Wanderung von Arbeitskräften alltäglich und 
widerspiegeln die durch den Maastrichter Vertrag manifestierte neoliberale Ausrichtung der 
Europäischen Integration. Der Zusammenschluss von Gewerkschaften, demokratischen Initiativen, 
der Friedens-, Frauen- und Umweltbewegung steht jedoch erst am Anfang. Die Konföderale Fraktion 
der Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL) im Europaparlament ist im 
Ergebnis der Wahlen zum Europaparlament zustande gekommen und trägt wesentlich dazu bei, einer 
linken Europapolitik parlamentarisch Profil zu geben. Mit der Partei der Europäischen Linken hat 
sich eine Kraft auf den Weg gemacht, Mitglieder verschiedener linker Parteien in Europa zum 
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gemeinsamen politischen Handeln zu vereinen. Die Europäischen Sozialforen und die europäische 
Gewerkschaftsbewegung greifen in die sozialen und politischen Auseinandersetzungen ein. 
 
Die imperiale Politik unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika zielt auf eine ganz der 
Kapitalverwertung untergeordnete Welt, auf die ungehinderte Verfügung über Rohstoffe und 
Energieträger, auf Ausweitung von Herrschaft und Einflusssphären. Aufgekündigt ist die Norm des 
Völkerrechts, die jeden Angriffskrieg verbietet. Die NATO und die Europäische Union setzen auf 
globale Eingreiftruppen. Im Namen eines Kreuzzuges gegen den Terrorismus kommen Tausende 
unschuldiger Menschen ums Leben. Eine Spirale der Gewalt erzeugt immer neue Bereitschaft zu 
Terrorakten, der menschenverachtenden Antwort auch auf die Arroganz imperialer Macht und die 
tiefen Gräben zwischen reichen und armen Ländern. 
 
III. Unsere Alternative: Soziale, demokratische und friedensstiftende Reformen zur 
Überwindung des Kapitalismus 
 
Eine andere Politik ist nötig und möglich. Die neue Linke hat eigene Antworten auf die 
Herausforderungen der Gegenwart - auf die gewachsene internationale Verflechtung, die chronische 
Massenarbeitslosigkeit, die Krise der sozialen Sicherungssysteme, die Begrenztheit von Ressourcen 
und der ökologischen Belastbarkeit der Erde, den Wandel der Altersstruktur der Gesellschaft. Wir 
bestreiten, dass es wegen begrenzter wirtschaftlicher Potenziale unumgänglich ist, von der 
Bevölkerung Verzicht auf Sicherheit, Selbstbestimmung und eine hohe Lebensqualität zu verlangen.
 
Die neue Linke legt programmatische Grundzüge einer umfassenden gesellschaftlichen 
Umgestaltung vor, um die Vorherrschaft der Kapitalverwertung über Wirtschaft und Gesellschaft zu 
beenden und den Herausforderungen der Gegenwart mit einem alternativen Entwicklungsweg zu 
begegnen. Es ist ein Programm des Richtungswechsels der Politik und der Erneuerung der 
Demokratie. Unsere Ziele sind: 

eine Demokratisierung der Gesellschaft, die allen gleiche Möglichkeiten der Mitgestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens garantiert. Dazu gehört auch der Kampf gegen patriarchale 
Unterdrückung, gegen alle Formen von Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus.  
eine soziale Gestaltung von Arbeit und Wirtschaft: Im Mittelpunkt steht dabei nach wie vor, 
jeder und jedem die Möglichkeit zur Teilhabe an Erwerbstätigkeit und an deren sozialer 
Gestaltung zu geben. Dies ist Bedingung und Grundlage für vielfältige andere Tätigkeiten.  
eine Wirtschaftsdemokratie, die alle Formen des Eigentums an sozialen und ökologischen 
Kriterien misst. Im öffentlichen Eigentum an Einrichtungen der Daseinsvorsorge und 
öffentlicher Verfügungsgewalt über sie sehen wir eine unverzichtbare Grundlage einer 
demokratischen und solidarischen Gesellschaft.  
eine neue Solidarität auf der Basis moderner öffentlicher Dienstleistungen, solidarischer 
Sicherungssysteme und des ökologischen Umbaus der Gesellschaft als Grundlage eines 
selbstbestimmten Lebens.  
eine internationale Ordnung des Friedens, der kollektiven Sicherheit und solidarischen 
Entwicklung, zu der eine veränderte Europäische Union beitragen soll. 

Wir streiten für eine Gesellschaft, die jede und jeden an den Bedingungen eines Lebens in Freiheit, 
sozialer Sicherheit und Solidarität beteiligt. Zu den Freiheitsgütern, die dies erst ermöglichen, 
gehören die sozial gleiche Teilhabe der Einzelnen an den Entscheidungen in der Gesellschaft, 
existenzsichernde, sinnvolle Arbeit, Bildung und Kultur, hochwertige Gesundheitsleistungen und 
soziale Sicherungen. Notwendig ist die Überwindung aller Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse, 
"in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen 
ist" (Karl Marx). 
 
1. Arbeit: Selbstbestimmt und solidarisch statt abhängig und in Konkurrenz 
 
Erwerbsarbeit steht heute mehr denn je in einem Spannungsverhältnis zwischen Streben nach 
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Selbstverwirklichung auf der einen sowie Ausbeutung und Unsicherheit auf der anderen Seite. Ein 
Teil der Arbeitsverhältnisse ist bestimmt durch mehr Selbstverantwortung der Lohnabhängigen. 
Gleichzeitig breiten sich soziale Unsicherheit, Massenarbeitslosigkeit, niedrige Löhne, extreme 
Abhängigkeit und erzwungene Unterordnung aus. Arbeit im Haushalt, partnerschaftliche Fürsorge, 
Betreuung und Erziehung von Kindern, soziale Arbeit werden auch weiterhin vor allem von Frauen 
verrichtet. Der Anteil von Migrantinnen und Migranten an schlecht bezahlter Arbeit ist besonders 
hoch. 
 
Wir streben eine Gesellschaft an, in der jede Frau und jeder Mann eine existenzsichernde Arbeit 
ausüben kann. Erwerbsarbeit, Arbeit in Familien und Partnerschaften, Arbeit zur Mitgestaltung der 
Gesellschaft sowie die Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben muss allen Menschen möglich 
sein. Gesellschaftlich notwendige Arbeiten und die Chancen, am gesellschaftlichen Leben aktiv und 
mit Einfluss teilnehmen zu können, müssen gleich verteilt sein. Das wollen wir als neue 
Vollbeschäftigung. 
 
Um dieses Ziel einer Neuorganisation gesellschaftlicher Lebenschancen und Arbeit zu erreichen, 
setzen wir uns ein für die Zurückdrängung der Macht der Finanzmärkte, für eine deutliche 
Verringerung der Einkommens- und Vermögensunterschiede, für die staatliche bzw. öffentliche 
Verantwortung für alle Felder der Daseinsvorsorge, für die Ausweitung öffentlicher Investitionen, 
für eine deutliche Arbeitszeitverkürzung, die Männern und Frauen für Familienarbeit, Engagement 
in der Gesellschaft und für sich selbst Raum lässt, für die Aufwertung und rechtliche wie finanzielle 
Absicherung der Eigentumsformen einer solidarischen Ökonomie und ein umfassendes System 
sozialer Sicherheit. 
 
Für die Lohnarbeit heißt dies: 

Arbeitszeitverkürzung: Wir wenden uns gegen die Verlängerung von Arbeitszeiten und fordern 
vielmehr ihre Verkürzung als Grundlage einer neuen Verteilung von Erwerbsarbeit. Wir 
streben eine Verkürzung der Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit, Wahlarbeitszeiten, 
erleichterte Sabbatjahre und Freistellung für gesellschaftspolitische Arbeit und andere 
Arbeitsformen an. Aufgrund der steigenden Produktivität der Arbeit kann dies erreicht 
werden, ohne dass die Einkommen sinken. Eine Arbeitszeitverkürzung kommt auch den 
veränderten Geschlechterrollen, nach denen Frauen und Männer sich Erwerbs- und 
Sorgearbeit teilen wollen und sollen, zugute.  
neue Arbeitsplätze durch ökologischen und sozialen Umbau, darauf konzentrierte öffentliche 
Zukunftsinvestitionsprogramme und Förderung technologischer Innovationen im Bereich 
Ressourceneffizienz und erneuerbare Energien, den bedarfsgerechten Ausbau öffentlicher 
Dienstleistungen in den Bereichen Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung, 
Kunst und Kultur sowie des öffentlichen Personenverkehrs und anderer Bereiche der 
Daseinsvorsorge.  
öffentlich geförderte und gestaltete Beschäftigungssektoren mit genossenschaftlichen 
Elementen, die jene sozialen, kulturellen und ökologischen Bedürfnisse befriedigen, die weder 
der Markt noch der öffentliche Dienst abdecken.  
eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die sich auf diejenigen konzentriert, die besonders schlechte 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Wir wollen, dass ihnen durch Konzentration 
öffentlicher Finanzmittel und durch ihre Kombination mit anderen Fonds reguläre, 
versicherungspflichtige, tariflich bezahlte Arbeitsplätze angeboten werden.  
eine Nutzung der Produktivitätsgewinne für höhere Reallöhne und Arbeitszeitverkürzung.  
einen gesetzlichen Mindestlohn in existenzsichernder Höhe.  
die Durchsetzung eines neuen Normalarbeitsverhältnisses auf der Basis der vollen sozialen 
Absicherung aller Beschäftigungsverhältnisse und der Humanisierung der Arbeit, der 
Tarifautonomie und der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge, eines hohen 
Kündigungsschutzes und starker Mitbestimmungsrechte aller Beschäftigten sowie der 
Angleichung der Löhne von Frauen an die der Männer.  
gesetzliche Regelungen gegen den zunehmenden Missbrauch von Praktika.  
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Gültigkeit der inländischen Sozialstandards für alle hier Arbeitenden durch Ausdehnung des 
Entsendegesetzes auf alle Branchen und eine grundlegende Reform der europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie, um alle Formen von Dumpingkonkurrenz zu verhindern und 
gemeinwohlorientierte Dienstleistungen zu sichern.  
Vergabe öffentlicher Aufträge an solche Unternehmen, die hohe soziale und ökologische 
Standards im Inland einhalten und eine Verbesserung dieser Standards im globalen Rahmen 
unterstützen. 

Um diese Ziele durchsetzen zu können, wollen wir die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 
weiter ausbauen. Aktionen der Gewerkschaften zum Erhalt von Arbeitsplätzen, Tarifverträgen und 
sozialen Rechten unterstützen wir solidarisch. 
 
2. Wirtschaft und Umwelt: Nachhaltig dem Gemeinwohl verpflichtet statt kapitaldominiert 
und umweltzerstörend 
 
Die herrschende Politik hat die Macht der Finanzmärkte, der transnationalen Kapitalgesellschaften, 
der Marktsteuerung und der Großkonzerne gestärkt. Fünfhundert Konzerne kontrollieren die Hälfte 
des Weltsozialprodukts. In den Machtzentren des Finanzkapitals wird weltweit nahezu unkontrolliert 
über Investitionen, Arbeitsplätze und die Lebensperspektiven von Milliarden Menschen entschieden. 
Die Kapitalrendite ist wiederum zum Maß aller Verhältnisse geworden. Die heutige 
Wirtschaftsordnung führt zu Niedrigstlohnkonkurrenz, Armutsmigration, Umweltzerstörung, 
bedrohlichen Klimawandel, schreiender Ungerechtigkeit und Elend für sehr viele Menschen. 
 
Um ein selbstbestimmtes Leben, sinnvolle und sozial gestaltete Arbeit für alle zu ermöglichen, einen 
ökologischen Umbau einzuleiten, die sozialen Sicherungssysteme zu erneuern und solidarische 
Entwicklung global zu ermöglichen, ist ein grundsätzlicher Kurswechsel in der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik unumgänglich. 
 
DIE LINKE tritt für das Primat demokratischer Politik über die Wirtschaft sowie für einen sozialen 
und ökologischen Wandel in der Europäischen Union ein. Alternative Wirtschaftspolitik ist 
gestaltende Politik. Sie zielt auf ein starkes Gewicht sozialstaatlicher Politik gegen deren 
Unterordnung unter Marktzwänge. Sie misst längerfristiger Struktur-, Wissenschafts- und 
Technologiepolitik erhebliches Gewicht bei. Gewinnorientiertes unternehmerisches Handeln ist 
wichtig für Innovation und betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit, führt jedoch zur Zerstörung 
unserer Lebensgrundlagen, zunehmender sozialer Ungleichheit und Spaltung, wenn es nicht 
gesellschaftlichen Schranken und Regeln unterworfen wird. Deshalb strebt DIE LINKE eine neue 
sozial-ökologische Rahmensetzung für die Marktmechanismen an, weil ohne Mitbestimmung, 
gewerkschaftliche Gegenmacht und sozialstaatliche Regulierung private Unternehmerinteressen zu 
volkswirtschaftlich, sozial und ökologisch verlustreichen Fehlentwicklungen führen. Für mehr 
Investitionen und die Sicherung des Sozialstaats braucht der Staat Geld. Nur Reiche können sich 
einen armen Staat leisten. Durch höhere Einnahmen kann auch die Verschuldung sozial gerecht 
abgebaut werden. 
 
Wir streiten für die Einheit von sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Die 
nachhaltige Bewahrung und Wiederherstellung einer lebenswerten Umwelt ist eine zutiefst soziale 
Angelegenheit und zentrale Säule von Gerechtigkeit. Es sind die armen, benachteiligten 
Bevölkerungsschichten, die national und international am meisten unter Luftverschmutzung, Lärm, 
ungesunder Nahrung, Trinkwassermangel, dramatischen Klimaveränderungen sowie dem 
Preisanstieg knapper natürlicher Ressourcen zu leiden haben. Natur und Umweltzerstörung berauben 
künftige Generationen ihrer Lebensgrundlagen. 
 
Zur Einleitung einer wirtschafts- und umweltpolitischen Umkehr setzen wir uns ein für 

öffentliche beschäftigungsfördernde Zukunftsinvestitionsprogramme: Die öffentlichen 
Investitionen und andere Ausgaben in Erziehung und Bildung, Forschung, Kultur, 
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ökologischen Umbau und öffentliche Infrastruktur müssen mindestens um jährlich 40 
Milliarden Euro angehoben werden. Eine Million tariflich bezahlte Arbeitsplätze können so 
geschaffen werden.  
gerechte Steuerpolitik: Konzerne und andere profitable Unternehmen müssen wieder deutlich 
mehr Steuern zahlen. Es soll wieder eine Vermögenssteuer erhoben werden, die 
Erbschaftssteuer auf große Erbschaften ist zu erhöhen. Steuerschlupflöcher, die insbesondere 
Vermögende und Großverdiener begünstigen, sind konsequent zu schließen, und 
Wirtschaftskriminalität ist entschiedener zu bekämpfen. Veräußerungsgewinne beim Verkauf 
von Wertpapieren und Immobilien wollen wir ohne Spekulationsfristen besteuern. Der 
Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer soll auf mindestens 50 Prozent angehoben werden. 
Wir fordern eine Steuer- und Finanzreform, die die Länder und Kommunen mit den 
notwendigen Mitteln für eine nachhaltige Entwicklung ausstattet.  
ökologischen Umbau der Energieversorgung. Vorrangiges Ziel ist eine Wende in der 
Energiepolitik hin zu dezentralen Strukturen, die Überführung der Netze in öffentliche Hand 
und die demokratische Kontrolle der Energiepolitik. Steigerung der Energieeffizienz, Senkung 
des Energieverbrauchs und strikte Ausrichtung auf erneuerbare Energien sind zur Lösung der 
Energieprobleme notwendig. Bereits entwickelte Technologien, wie wasserstoffbetriebene 
Motoren (Brennstoffzellen - alternative Energien) sollen schnellstmöglich genutzt und 
finanziell gefördert werden. Ebenso sollen umweltfreundliche Neuentwicklungen ohne 
Rücksicht auf Kapitalinteressen sofort umgesetzt werden. Wir wollen einen beschleunigten 
Ausstieg aus der Atomenergie, lehnen neue Atomkraftwerke und den Export von Atomtechnik 
ab.  
nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Umweltbelastende Stoff- und 
Energieflüsse sollen vermieden und Ressourceneffizienz von Wertschöpfungsketten gesteigert 
werden. Dazu gehört eine umfassende Umweltbildung.  
soziale und ökologische Verkehrspolitik. Die Gewährleistung von Mobilität muss in den 
Mittelpunkt rücken. Wir brauchen Alternativen zum individualisierten PKW-Verkehr. Neben 
stadt- und raumplanerischen Maßnahmen soll der öffentliche Personenverkehr ausgebaut und 
durch neue Angebote ergänzt werden. Privatisierungen sind zu stoppen. Güterverkehr gehört 
auf die Schiene. Flugbenzin ist zu besteuern.  
umweltgerechte regionale Wirtschaftskreisläufe. Die regionale Herstellung und Vermarktung 
von Produkten aus Handwerk und Landwirtschaft soll gefördert werden, um Transporte zu 
vermeiden und die regionale Wertschöpfung zu steigern.  
den Ausbau der ökologischen Land- und Waldbewirtschaftung und die Förderung eines 
deutschland- und europaweiten Schutzgebietssystems zur Erhaltung der Artenvielfalt. Das 
Tierschutzgesetz ist konsequent durchzusetzen und zu verbessern.  
ein Steuer- und Abgabensystem, das umweltfreundliches Handeln fördert und die Umwelt 
schädigendes Verhalten belastet.  
die demokratische Kontrolle der Finanzmärkte und die Dezentralisierung privater 
wirtschaftlicher Macht: Dies verlangt unter anderem Beschränkung der Wertpapier und 
Devisenspekulation, europäische Regelungen für die Eindämmung von Kapitaltransfers in 
Steueroasen sowie eine Verschärfung der Kartellgesetzgebung.  
die Förderung von Genossenschaften und anderer Formen solidarischer Ökonomie. 

3. Sozialsysteme: Sicherheit und Förderung für jede und jeden statt Zwang und soziale 
Spaltung 
 
Sozialabbau, Privatisierung, Massenarbeitslosigkeit, unsichere Beschäftigung und stagnierende bzw. 
sinkende Einkommen haben die bisherigen Sozialsysteme in eine Krise geführt. Diese Sozialsysteme 
entsprechen in ihrer heutigen Form nicht mehr den neuen Lebensläufen und Bedürfnissen der 
Menschen. Die solidarischen Sicherungssysteme und der Sozialstaat sind eine wesentliche 
Errungenschaft. Nur auf Rechtsansprüchen gegründete soziale Sicherheit ermöglicht Freiheit für alle, 
nicht allein für die Vermögenden. Wir wollen einen demokratischen Sozialstaat mit sozialen 
Mindeststandards, die allen Mitwirkung und Mitentscheiden ermöglichen. 
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Wir setzen uns für eine Erneuerung des Sozialstaats und der öffentlichen Dienstleistungen ein. 
Soziale Sicherheit soll der Entfaltung der Persönlichkeit Rückhalt geben, einen umfassenden Schutz 
aller Mitglieder der Gesellschaft vor den großen sozialen Risiken, eine Sicherung des 
Lebensstandards im Alter, bei Erwerbsunfähigkeit und Erwerbslosigkeit gewährleisten, Armut 
verhindern und die Gleichstellung der Geschlechter und die Vielfalt der Lebensweisen ermöglichen.
 
Zur Verwirklichung dieser Aufgaben treten wir ein: 

"Hartz IV muss weg!" - für die Überwindung der Hartz-Gesetze.  
für die Demokratisierung sozialer Sicherungssysteme, die Stärkung ihrer solidarischen 
Elemente und die Erneuerung ihrer Selbstverwaltung.  
für eine stärkere Orientierung am Individualprinzip im Steuer- und Sozialrecht: Damit soll die 
staatliche Bevorzugung des Alleinernährermodells überwunden werden.  
für die Einführung einer bedarfsorientierten, repressionsfreien sozialen Grundsicherung: Wer 
von Armut bedroht ist, soll Anspruch auf eine individuelle, steuerfinanzierte, 
bedarfsorientierte soziale Grundsicherung haben. Zumutbare Arbeitsangebote müssen die 
Qualifikation berücksichtigen und tariflich bezahlt sein. Den Zwang zur Aufnahme jeglicher 
Jobs lehnen wir ebenso ab wie erzwungene Erwerbslosigkeit. Wir diskutieren mit 
unterschiedlichen Partnern weiter über Vorschläge für ein bedingungsloses Grundeinkommen. 
für eine neue Rentenpolitik: Mit höheren Löhnen müssen auch wieder die Renten steigen. Die 
gesetzliche Rentenversicherung soll in eine Erwerbstätigenversicherung umgewandelt werden, 
in die schrittweise Angehörige aller Berufsgruppen einbezogen werden. Beamte und 
Selbständige sollen zukünftig verpflichtet werden, in die Sozialkassen solidarisch einzuzahlen. 
Wir fordern, Diskriminierungen im Rentenrecht für Ostdeutsche endgültig zu beseitigen. Die 
Anhebung des Renteneintrittsalters auf über 65 Jahre lehnen wir als verdeckten Angriff auf die 
Rentenhöhe ab. Notwendig sind flexible Ausstiegsmöglichkeiten vor dem 65. Lebensjahr. Wir 
streben das Renteneintrittsalter ab 60 Jahre an, ohne Abschläge. Dies gilt insbesondere für 
Beschäftigte mit belastenden Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Schichtbeschäftigten. 
Mindestens sollen die Altersteilzeit weitergeführt und der Zugang zu 
Erwerbsminderungsrenten erleichtert werden.  
für eine neue Seniorenpolitik: Alter ist für uns ein Lebensabschnitt mit eigenen Ansprüchen 
und Bedürfnissen, der nicht einfach auf Rente, Pflege oder Kosten reduziert werden darf und 
an dessen Mitgestaltung Seniorinnen und Senioren aktiv teilhaben wollen. Wir wollen, dass 
die Lebensleistungen der älteren Generation geachtet und die Fähigkeiten, Kompetenzen und 
das Gestaltungspotenzial der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gefördert und genutzt 
werden. 
Die Zustände in Alters- und Pflegeeinrichtungen, die Betreuung sowie der Umgang mit alten 
Menschen sind unbefriedigend und teilweise menschenunwürdig. Wir wollen, dass alle 
erforderlichen Bedingungen geschaffen werden, um Älteren, insbesondere Kranken und 
Menschen mit Behinderungen, eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
zu garantieren. Altersarmut ist zu verhindern.  
für eine neue Jugendpolitik: Die Jugend ist die Zukunft unserer Gesellschaft. Aber Wirtschaft 
und Politik verschlechtern ihre Zukunftschancen seit Jahren systematisch durch eine 
verschärfte Auslese im Bildungssystem, durch eine ungenügende Anzahl an Lehrstellen und 
durch Entmündigung von jungen Erwachsenen unter 25 Jahren (Hartz IV). DIE LINKE 
widersetzt sich jeglicher Entrechtung der Jugend und setzt sich besonders für ein umfassendes 
Konzept einer Ausbildungsinitiative ein mit dem Ziel, für jede(n) Jugendliche(n) eine 
Lehrstelle zu schaffen, bezahlt von den Betrieben, die keine oder zu wenige Lehrstellen 
anbieten (Ausbildungsplatzumlage).  
für eine solidarische Bürgerversicherung im Gesundheitswesen: Die gesamte Bevölkerung soll 
in der gesetzlichen Krankenversicherung erfasst sein, die alle medizinisch notwendigen 
Leistungen trägt. Sämtliche Einkommen sollen einbezogen und die 
Beitragsbemessungsgrenzen deutlich angehoben und stufenweise abgeschafft werden. Wir 
wollen die paritätische Finanzierung der Beiträge durch die Arbeitgeber wieder herstellen. Zu 
prüfen ist die Umstellung oder Ergänzung der Arbeitgeberbeiträge der sozialen 
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Sicherungssysteme durch eine Wertschöpfungsabgabe. Profitorientierte Strukturen haben im 
Gesundheitswesen nichts zu suchen. Gesundheit ist keine Ware, sondern ein Menschenrecht!  
für einen Umbau des Gesundheitswesens: Durch Strukturreformen soll die hochwertige 
medizinische Versorgung für alle gewährleistet werden. Dringlich sind eine bessere 
Kooperation zwischen den Ärztinnen und Ärzten, Krankenhäusern und allen 
Leistungserbringern, die Förderung von Gesundheitszentren, die Begrenzung der Profite der 
Pharmakonzerne unter anderem durch Einführung einer Positivliste für Arzneimittel, ein 
größeres Gewicht von Vorbeugung und Nachsorge und die Verbesserung von 
Arbeitsbedingungen und Entlohnung für das medizinische und pflegerische Personal sowie 
gestärkte Rechte der Patientinnen und Patienten.  
für den Erhalt der öffentlichen kommunalen Daseinsvorsorge und die Sicherung der 
kommunalen Selbstverwaltung: Öffentliche Daseinsvorsorge für Bildung, Gesundheit, 
Betreuung und Kultur, für Mobilität, Wasser, Gas und Strom ist elementarer Bestandteil 
sozialer Sicherheit. Deshalb verteidigen wir die öffentliche Daseinsvorsorge und treten für ihre 
Ausweitung ein. Wir wollen den Verkauf öffentlichen Eigentums an Wohnungen und 
Versorgungsunternehmen verhindern. Wohnen ist ein Menschenrecht und gehört in das 
Grundgesetz. Wohnung und Wohnen gehören zu den wichtigsten Bedingungen sozialer 
Sicherheit und der Menschenwürde. 

4. Politik: Mehr Demokratie wagen statt autoritäre "Sachzwangspolitik" 
 
Das Grundgesetz ist mit seinen Grundprinzipien der unantastbaren Menschenwürde, des sozialen 
Rechtsstaats und der Demokratie ein Ausgangspunkt unserer Politik, weil darin eine demokratische 
Veränderung der Wirtschafts- und Sozialordnung mit dem Ziel einer gerechten, friedlichen 
Gesellschaft verankert ist. In diesem Sinne ist das Grundgesetz geradezu eine Aufforderung zum 
demokratischen Sozialismus. 
 
In immer mehr Bereichen der Gesellschaft registrieren wir eine Einschränkung demokratischer 
Rechte auch mittels internationaler Organisationen und europäischer Einrichtungen. Der sogenannte 
Krieg gegen den Terror wird für den Abbau von Grund- und Freiheitsrechten genutzt. Dem 
Verbreiten von Misstrauen und Verdächtigungen, insbesondere gegenüber Muslimen, setzen wir eine 
Kultur des Dialogs und der Zusammenarbeit entgegen. 
 
Wir verlangen, dass über die wirtschaftliche, politische und kulturelle Ordnung unserer 
Gesellschaften und ihre Entwicklung demokratisch entschieden wird. 
 
Wir wollen eine Demokratisierung der Demokratie und fordern: 

die Stärkung der individuellen Rechte: Staatliches Handeln muss immer überprüfbar und die 
Einzelnen müssen vor ungerechtfertigten Zugriffen des Staats geschützt sein. Deswegen ist der 
Rechtsstaat mit der Rechtswegegarantie für uns ein hohes Gut, und wir brauchen unabhängige 
Kontrollinstanzen gegenüber den staatlichen Sicherheitsorganen. Wir halten an der strikten 
Trennung von Polizei und Bundeswehr sowie von Polizei und Geheimdiensten fest. Das 
regelmäßige Recht, selbst über die eigenen Daten und ihre Verwendung zu bestimmen, ist und 
bleibt für uns unaufgebbar.  
Wirtschaftsdemokratie: Wir streben die Demokratisierung der Verfügungsgewalt über alle 
Formen von Wirtschaftsmacht an. Durch paritätische Mitbestimmung der Beschäftigten, ihrer 
Gewerkschaften sowie Vertreterinnen und Vertreter der Regionen und Verbraucher soll die 
Macht des Kapitals demokratischen Interessen untergeordnet werden. In Ergänzung der 
gewerkschaftlichen Mitbestimmung müssen die Mitbestimmungsrechte von Betriebs- und 
Personalräten gesichert und ausgebaut werden. Das Recht auf den politischen Streik, 
einschließlich des Generalstreiks, muss ausgeübt werden können.  
lebenswerte Kommunen: Wir erachten es für dringend erforderlich, die Stellung der 
Kommunen im föderalen System auszubauen. Die Ausgestaltung der kommunalen 
Selbstverwaltung muss auf die Gewährleistung politischer, wirtschaftlicher, sozialer, 
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juristischer und finanzieller Freiheiten ausgerichtet sein. Die kommunale Wirtschaftstätigkeit 
ist eine gleichberechtigte Säule des ökonomischen Systems. Die Formen des kommunalen 
Eigentums müssen im Interesse der Daseinsvorsorge erhalten bleiben. Den Kommunen soll ein 
höherer Anteil am Gesamtsteueraufkommen der Bundesrepublik zugewiesen werden, damit 
Selbstverwaltung verwirklicht werden kann. Mittels der öffentlichen Daseinsvorsorge müssen 
die Kommunen qualitativ hochwertige Leistungen erbringen und dabei sozialen und 
ökologischen Erfordernissen Rechnung tragen können. DIE LINKE steht für eine Entwicklung 
hin zur Bürgerkommune - unter anderem mit partizipativem Haushalt -, in der die Menschen 
ihre Angelegenheiten selbst entscheiden und gestalten.  
Geschlechterdemokratie: Trotz verfassungsrechtlich garantierter Gleichberechtigung ist die 
ungleiche Verteilung von Chancen zwischen Frauen und Männern nicht aufgehoben. 
Politische und wirtschaftliche Macht sind patriarchal geprägt. Der Grad gesellschaftlicher 
Demokratie misst sich für uns an der Freiheit von Frauen und Männern, den eigenen 
Lebensentwurf frei von Rollenklischees umsetzen zu können. Die gerechte Verteilung von 
Erwerbs-, Haus- und Erziehungsarbeit zwischen den Geschlechtern ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür. Wir brauchen Gleichstellungsgesetze, auch für die Privatwirtschaft, und 
Frauenförderungsprogramme. Elementar ist die Selbstbestimmung von Frauen über ihren 
Körper. Deshalb: Abschaffung des § 218. Gewalt an Frauen, Gewalt von Männern gegen 
Frauen muss öffentlich geächtet und entschieden verfolgt werden. Betroffene Frauen und 
Kinder brauchen Rechtsschutz, ein funktionierendes Netz von Unterstützungs- und 
Beratungsstellen.  
aktive Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik: Diskriminierung aufgrund der 
Merkmale Alter, Geschlecht, sexuelle Identität, Behinderung, ethnische und religiöse 
Zugehörigkeit lehnen wir ab. Wir wollen eine aktive Gleichstellungspolitik, die 
Benachteiligung und Stigmatisierung in Arbeit und Zivilgesellschaft entgegenwirkt. Dies 
erfordert unter anderem ein effektives, umfassendes Antidiskriminierungsgesetz, das die 
Möglichkeit der Verbandsklage einschließt.  
eine enge Verbindung von parlamentarischer und direkter Demokratie: Volksbegehren und -
entscheide sowie Bürgerhaushalte sollen mehr Einfluss und Mitbestimmung der Bürgerinnen 
und Bürger ermöglichen.  
die Stärkung demokratischer Mitwirkung: Für Umweltorganisationen, Verbraucherverbände, 
Gewerkschaften, Vereine und andere zivilgesellschaftliche Kräfte sowie Bürgerinnen und 
Bürger wollen wir demokratische Planungs-, Kontroll- und Einspruchsrechte.  
gleiche Rechte: Allen in Deutschland und der Europäischen Union lebenden und arbeitenden 
Menschen stehen gleiche Rechte einschließlich des Wahlrechts zu. Wir begreifen die Herkunft 
der heute in Deutschland Lebenden aus unterschiedlichen Kulturkreisen als Bereicherung und 
nehmen die Gestaltung der Integration der eingewanderten und schon lange hier lebenden 
Bevölkerung als gesellschaftliche Herausforderung an. Für die auf deutschem Staatsgebiet 
lebenden Minderheiten (Dänen, Friesen, Sinti und Roma sowie Sorben) fordern wir eine 
Erweiterung ihrer Partizipationsrechte und eine angemessene öffentliche Förderung zum 
Erhalt und zur Weiterentwicklung ihrer Sprachen und Kulturen.  
Sozialer Rechtsstaat: Der verfassungsrechtlich garantierte und dem Zugriff des Gesetzgebers 
entzogene Grundsatz des sozialen Rechtsstaats ist Weg und Ziel linker Rechtspolitik. Der 
Begriff des sozialen Rechtsstaats zielt auf eine Veränderung des Verhältnisses von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft ab. Entscheidend am Gedanken der Sozialstaatlichkeit ist die 
Aufforderung, die Wirtschafts- und Sozialordnung in einem dynamischen, demokratischen 
Prozess sozial neu zu gestalten. Solidarität ist als Bestandteil des Sozialstaatsgebots 
Grundprinzip der Verfassung. Das Sozialstaatsgebot soll durch Festschreibung der Prinzipien 
der sozialen Gerechtigkeit und des Gebots der staatlichen Absicherung der wichtigsten 
Lebensrisiken konkretisiert werden. Zur sozialen Gerechtigkeit gehört es auch, für eine 
gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu sorgen. Soziale Grundrechte sollten 
zur Durchsetzung des Sozialstaats zusätzlich in das Grundgesetz aufgenommen werden.  
offene Grenzen für Menschen in Not: Wir setzen uns für die Wiederherstellung des 
Grundrechts auf Asyl ein und werben für eine Harmonisierung des Asylrechts in Europa auf 
hohem Niveau.  
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Ächtung des Rechtsextremismus und Neonazismus: Diese Kräfte werden wir politisch 
bekämpfen, den öffentlichen Raum gegen sie verteidigen und die antifaschistische 
Bildungsarbeit intensivieren. Deswegen wollen wir zivilgesellschaftliche Strukturen gegen 
Rechtsextremismus stärken, unter anderem dadurch, dass entsprechende Initiativen und 
Beratungsteams öffentliche Mittel erhalten und vorhandene Unterstützung ausbauen. Es gehört 
zu den vordringlichen Aufgaben der Linken, über die bisherigen punktuellen Maßnahmen 
hinaus ein schlüssiges Konzept gegen den Neonazismus zu entwickeln. Größere 
Aufmerksamkeit wird DIE LINKE der Entwicklung des Neofaschismus im internationalen 
Rahmen widmen. 

5. Geschlechtergerechtigkeit: Anerkennung vielfältiger Formen des Zusammenlebens statt 
Privilegierung der Ehe 
 
Wir verbinden die Erfahrungen der Frauenbewegungen in Ost und West mit unterschiedlichen 
feministischen Politikansätzen. Dies bietet die Chance, eine feministische Lesart ökonomischer und 
gesellschaftlicher Prozesse und eine entsprechende politische Gestaltung in der Arbeitswelt, der 
Bildung, den Sozialsystemen, der Öffentlichkeit und in der eigenen Organisations- und 
Politikentwicklung voranzubringen. 
 
In der Konsequenz entwerfen wir eine positive Gleichstellungspolitik für Frauen, die den Zugang zu 
gesellschaftlichen Entscheidungen ermöglicht, ohne ihnen Lebensformen aufzudrängen, die sie mit 
Verzicht auf persönliche Entfaltungsmöglichkeiten bezahlen. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist mehr als eine frauenpolitische Forderung nach Anerkennung fachlicher Kompetenzen. Es 
geht dabei sowohl für Männer als auch für Frauen um nicht weniger als ein Umdenken und 
Neubewerten von gesellschaftlicher Arbeit - ob am Computer, im Haushalt, an der Werkbank, auf 
dem Spielplatz oder bei der Pflege von Angehörigen. 
 
Für uns sind Quotierung, ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit, bedarfsdeckender Ausbau von Ganztagseinrichtungen zur Kinderbetreuung 
zentrale politische Forderungen. Die Trennung in männliche und weibliche soziale Rollen, die 
strukturelle Diskriminierung des weiblichen Geschlechts müssen aufgehoben werden. 
 
Wir wollen die bestehenden patriarchalen Regelungen im Sozial- und Steuerrecht beseitigen. Soziale 
Beziehungen der Geschlechter müssen den Charakter eines Herrschaftsverhältnisses verlieren. Wir 
fordern politische Instrumente, die familiäre Abhängigkeiten aufheben und gegenseitige 
Verantwortung in allen unterschiedlichen Lebensformen stärken, denn die Institution der 
bürgerlichen Ehe kann nicht die einzige anerkannte Familienform sein. Ein neues Familienbild muss 
auch die Lebensweisen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern einschließen. 
Notwendig ist eine aktive Politik für Menschen mit Kindern, egal in welchen Beziehungsformen sie 
zusammen leben. Das Modell von der Rolle des Mannes als alleinigem Ernährer der Familie gehört 
der Vergangenheit an. Neue Beziehungen von Angehörigen entstehen. Sie benötigen rechtliche 
Anerkennung. 
 
6. Wissenschaft und Bildung, Medien und Kultur: Beitrag zu Aufklärung und Emanzipation 
statt Selbstvermarktung 
 
Die Ergebnisse der Wissenschaften und die Revolution der Informations- und 
Kommunikationstechnologien haben die Chancen für die freie Entwicklung der Einzelnen erhöht. 
Doch der Zugang zu Wissenschaft, Bildung, Kultur und Information ist gerade in Deutschland nicht 
allen in gleicher Weise möglich. Neoliberale Strategien ordnen diese Potenziale der 
Standortkonkurrenz und dem Zwang zur Selbstvermarktung unter. Statt auf umfassende Bildung 
wird auf kurzfristig verwertbares Wissen gesetzt. Die Möglichkeiten des Bildungserwerbs werden 
unter diesem Blickwinkel eingeschränkt. Wissenschaftliche Arbeit muss weit stärker auf die 
entscheidenden ungelösten Probleme der Gesellschaft konzentriert werden. Das verbietet eine 
Unterwerfung der Wissenschaft unter betriebwirtschaftliche Kriterien.
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Ausgehend von der Verpflichtung des Staates zur weltanschaulichen und religiösen Neutralität treten 
wir für eine konsequente Trennung von Staat und Kirche/Religion ein. Wir bekennen uns zur 
verfassungsmäßig garantierten Religions-, Bekenntnis- und Gewissensfreiheit als Grundsäule der 
Demokratie und Aufklärung und lehnen gewaltsame Missionierung, staatlich verordnete 
Indoktrination und gesetzlich privilegierte Sonderstellungen von Kirchen und 
Religionsgemeinschaften ab. Das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis ist ein Recht und die 
Freiheit des Individuums, Teil des intimen Privatbereiches jedes Menschen. 
 
Mit unseren politischen Alternativen wollen wir die Teilhabe jedes Menschen am gesamten 
Reichtum von Wissenschaft, Bildung, Kultur und Information ermöglichen, die kreativen Potenziale 
wecken und die Beteiligung an gesellschaftlicher Veränderung stärken. Das Recht auf unentgeltliche 
Bildung gehört ins Grundgesetz. Wir fordern die Verwirklichung dieses Grundrechts für alle, 
unabhängig von ihrer Nationalität, sozialen Lage, von Geschlecht und besonderer körperlicher und 
geistiger Verfasstheit. Bildungserwerb, kultureller Austausch und Medienkompetenz sollen ein 
eigenständiges und freies Leben ermöglichen. Wissenschaft und Kultur sind ein demokratisches Gut 
und der Allgemeinheit verpflichtet. 
 
Dazu gehören: 

Bildung von Anfang an: Jedes Kind muss das Recht auf eine gebührenfreie ganztägige 
Betreuung in Kindertagesstätten haben. Die öffentlich getragene vorschulische Bildung muss 
aufgewertet werden.  
längeres gemeinsames Lernen in einem wohnortnahen und öffentlichen Bildungssystem: Ziel 
ist eine integrative Schule für alle Kinder von der ersten bis mindestens zur neunten Klasse, 
die eine soziale Auslese beendet und Kinder und Jugendliche sowohl bei Lernschwächen als 
auch in ihren Begabungen individuell fördert. Wir wollen Ganztagsschulen unterstützen und 
ein flächendeckendes Angebot ganztägiger Bildung gewährleisten.  
breite außerschulische Bildungsangebote: Das bezieht sich vor allem auf umfangreiche 
Angebote der öffentlich getragenen Volkshochschulen, Musikschulen, Bibliotheken, Kinder- 
und Jugendklubs sowie Sportstätten.  
das Grundrecht auf Ausbildung: Der Rückzug der Arbeitgeber aus ihrer Verantwortung für die 
berufliche Bildung muss gestoppt werden. Wir setzen uns für ein flächendeckendes und 
auswahlfähiges Ausbildungsplatzangebot ein. Dazu brauchen wir die gesetzliche 
Umlagefinanzierung.  
die Abschaffung von Gebühren im Bildungsbereich: Bildung ist für uns ein öffentliches Gut, 
das wegen seiner Bedeutung für die Gesellschaft und jeden einzelnen Menschen kostenfrei 
zugänglich sein soll. Deshalb lehnen wir Studiengebühren in jeder Form ab und setzen uns für 
eine Lehrmittelfreiheit an den Schulen ein. Schülerinnen, Schülern und Studierenden aus 
einkommensschwachen Haushalten muss wieder eine ausreichende Ausbildungsförderung 
gewährt werden.  
die Demokratisierung der Hochschulen: Die profitorientierte Einflussnahme auf Universitäten 
und Hochschulen soll zurückgedrängt und die öffentliche Finanzierung ausgebaut werden. Wir 
streben an den Hochschulen eine drittelparitätische Selbstverwaltung an. Der Zugang zu allen 
Studienabschlüssen soll frei bleiben. Übergänge aus der beruflichen Bildung in die 
Hochschulen müssen erleichtert werden.  
Weiterbildung für alle: Wir fordern eine bessere Qualität in der Weiterbildung und die 
öffentliche Verantwortung für diesen Bereich. Die ungenügende öffentliche Finanzierung von 
Weiterbildung und die Reduzierung der Weiterbildung auf die Sicherung von 
Beschäftigungsfähigkeit müssen gestoppt werden. Wir treten ein für eine Ausweitung der 
Ausbildungsförderung auf den Weiterbildungsbereich und für ein 
Bundesweiterbildungsgesetz.  
eine Neuausrichtung der Forschung: Wir treten ein für die Stärkung der Grundlagenforschung, 
für ein ausgewogenes Verhältnis von theoretischer und anwendungsorientierter Forschung und 
Lehre, für den Abbau hierarchischer Strukturen und größere Selbstständigkeit des 
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wissenschaftlichen Mittelbaus. Wir wenden uns gegen Patente auf Gene von Lebewesen oder 
Teilen von Lebewesen, insbesondere von Menschen. Das gilt auch für Software und viele 
anderen Entwicklungen, die dem Nutzen der Menschheit dienen. Wir unterstützen die Open 
Source- und Open Access Software-Bewegung.  
kulturelle Freiheit und Vielfalt: Kultur- und Medienpolitik sollen der Trägervielfalt kultureller 
Produktion gerecht werden, öffentliche und gemeinnützige Institutionen, unabhängige 
Verlage, Studios, Agenturen und künstlerische Produktionsfirmen fördern.  
kooperativer Kulturföderalismus mit europäischer Dimension: Er hat lebenswerte Kommunen 
zum Ausgangspunkt, die in der Lage sind, das regionale Kulturleben in allen sozialen Milieus 
zu fördern und Freiräume für die kulturelle Selbstbestimmung aller Altersgruppen zu 
gewährleisten.  
Informations- und Meinungsfreiheit: Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sichern 
und die Pressefreiheit in den Redaktionen der Medienkonzerne stärken. Eine deutliche 
Verschärfung der Kartellgesetzgebung soll die Monopolisierung der Massenmedien beenden. 
Die Rechte der Urheberinnen und Urheber gegenüber den Verwertungsunternehmen wollen 
wir stärken und zugleich einen Ausgleich finden, damit die nichtkommerzielle Nutzung 
möglichst wenig einschränkt wird. 7. Ein Neubeginn für Ostdeutschland und strukturschwache 
Gebiete Westdeutschlands statt Zurückbleiben und Spaltung Ostdeutschland braucht einen 
neuen Ansatz der Politik. Eine Politik des "Weiter so" ist unverantwortlich. Es ist höchste Zeit 
für einen Perspektiven- und Strategiewechsel, denn die Form der deutsch-deutschen 
Vereinigung und der weitgehende Verzicht auf eine gestaltende Politik mit Blick für die 
Spezifik der ostdeutschen Probleme haben das Land zwischen Elbe und Oder in eine 
strukturell abhängige Transferregion verwandelt. Überdies verschärft die Standortkonkurrenz 
die regionale Ungleichheit - auch zu Lasten strukturschwacher Regionen in Westdeutschland. 
Mit der Art und Weise eines achtungsvollen partnerschaftlichen Zusammengehens unserer 
beiden Parteien zu einer neuen Linken haben wir zugleich ein Zeichen für die Überwindung 
politischer und kultureller Gegensätze zwischen Ost und West in Deutschland gesetzt. Unsere 
Partei wird auch bei künftig stärkerer Verankerung in West wie Ost ihre historisch 
gewachsene besondere Verantwortung für die Vertretung ostdeutscher Interessen im deutschen 
Parteiensystem wahrnehmen. Beim Beitritt der DDR zur BRD sind wichtige Erfahrungen aus 
der DDR, wie eine umfassende Kinderbetreuung, ein modernes Schul- und Bildungssystem, 
die ökonomische Gleichstellung der Frauen, ortsnahe Kultureinrichtungen und das Prinzip der 
Polikliniken, auf ihre eventuelle Übernahme für Gesamtdeutschland weder geprüft noch 
übernommen worden. Dagegen wurden wissenschaftliche und kulturelle Potenziale, soziale 
Leistungsstandards und vielfältige direkte gesellschaftspolitische Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Menschen in Ostdeutschland zerstört, die Lebenserfahrungen und -leistungen vieler DDR-
Bürgerinnen und -Bürger missachtet und nicht als Bereicherung und Gewinn für ein vereintes 
Deutschland angesehen. Wir wollen einen demokratischen und sozialen Wandel für die ganze 
Bundesrepublik und in diesem Rahmen besondere Anstrengungen für eine selbsttragende 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung Ostdeutschlands. Eine andere gesamtwirtschaftliche 
Politik in Deutschland ist dafür eine notwendige Bedingung. Angesichts von Grundproblemen, 
die allein durch Marktmechanismen nicht erfasst werden, verlangt die Gestaltung neuer 
Entwicklungswege für Ostdeutschland eine neue gesamtdeutsche Innovations-, Investitions- 
und Strukturpolitik sowie eine in den lokalen Räumen, Regionen und Ländern verstärkte 
Förderung der Selbstorganisation von unten. Notwendig sind besonders  
Anerkennung und Respekt: Wir treten für die Achtung vor den Lebensleistungen der Menschen 
in Ost und West ein. Wir wollen, dass die besonderen Erfahrungen der Ostdeutschen nicht 
länger in den Wind geschlagen werden. Wir fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit und die 
Beseitigung aller Diskriminierungen Ostdeutscher im Rentensystem.  
lebenswerte Rahmenbedingungen: Besonders für junge Menschen müssen Bildung, Kultur-, 
Freizeit- und Kinderbetreuungseinrichtungen, interessante Arbeitsplätze und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf so entwickelt werden, dass es sich lohnt, in Ostdeutschland zu bleiben. 
eine neue Regionalpolitik: Das heißt vor allem eine Konzentration auf die in allen Regionen 
vorhandenen, jedoch ganz unterschiedlichen Entwicklungspotenziale - gleich ob Hightech, 
gewerbliche Wirtschaft, Hochschulen, Gesundheitswirtschaft, Kultureinrichtungen, 
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Naturtourismus, Bio-Landwirtschaft - und ihre gezielte Förderung als Bedingung des Erhalts 
der vorhandenen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Notwendig ist die kooperative 
Verflechtung von Wachstumszentren, strukturschwachen, ländlichen und peripheren Räumen. 
Erforderlich sind spezifische regionale Entwicklungskonzepte, die eine lebenswerte 
Zukunftsperspektive für alle Regionen schaffen.  
verstärkte Investitionen in Bildung, Qualifikation und Forschung: von den Kindertagesstätten 
über Hochschulen und Forschungseinrichtungen bis zu innovativen Unternehmen und 
Wirtschaftskreisläufen.  
eine veränderte Industrie-, Landwirtschafts- und Strukturpolitik: Sie soll Zukunftsbranchen 
und -unternehmen fördern und gemeinsam mit Wissenschaftseinrichtungen Zentren regionaler 
Wirtschaftsentwicklung schaffen, die zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe beitragen. 
Bedingungen dafür sind ausreichende Kreditvergabe durch Landesbanken und Sparkassen an 
die oft eigenkapitalschwachen ostdeutschen Unternehmen sowie Planungssicherheit für die 
Verfügung über Mittel aus der EU, dem Bundeshaushalt und dem Solidarpakt. Länder mit 
besonders großen Struktur- und Haushaltsproblemen sollen statt der Hälfte nur noch einen 
kleineren Teil der Fördermittel kofinanzieren müssen. 8. Internationale Politik und 
Europäische Union: Eine Welt des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit und Demokratie statt 
Militarisierung und Privatisierung Das Ende des Kalten Kriegs wurde zum Beginn einer Welle 
neuer Kriege. Der Kampf um die globale Vorherrschaft, den Zugang zu wichtigen Ressourcen 
und geopolitische Kontrolle wird offen militärisch ausgetragen. Die Rüstungsausgaben 
weltweit sind auf über 1.000 Milliarden Dollar gestiegen. Durch ihre Kolonialgeschichte und 
den Raubbau an Ressourcen, durch neoliberale Politik und Militarisierung in diesen Regionen 
ist auch die EU erheblich für Armut, Bürgerkriege, Umwelt- und ethnische Konflikte in einer 
ganzen Reihe von Weltregionen mit verantwortlich. Eine Umkehr ist nötig. Unsere Außen- 
und Friedenspolitik hat ihre Grundlage im Völkerrecht, strebt nach globaler Gerechtigkeit und 
der Verwirklichung der Menschenrechte, verlangt Abrüstung und das weltweite Verbot von 
Massenvernichtungswaffen. Nur soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung und 
Demokratie garantieren Stabilität und friedliche Zusammenarbeit.  
Deutsche und europäische Außenpolitik muss Friedenspolitik werden: Wir bekämpfen den 
Krieg und lehnen die Militarisierung der deutschen Außenpolitik ab. Die Bundeswehr darf 
nicht weiter für Militärinterventionen im Ausland eingesetzt werden. Aufgrund vielfältiger 
Erfahrungen ist die Frage, ob internationale Militäreinsätze im Auftrag und unter Kontrolle der 
UN - wenn es sich um Kampfeinsätze mit Berufung auf Kapitel VII der UN-Charta handelt - 
unter den gegenwärtigen Bedingungen in regionalen Kriegs- und Bürgerkriegskonstellationen 
zu einer Rückkehr in eine friedliche Entwicklung beitragen, zu verneinen. Die Nutzung von 
Militärbasen auf dem Boden Deutschlands und in der EU für Aggressionskriege und 
menschenrechtsfeindliche Verschleppungen muss beendet werden. Militärbündnisse wie die 
NATO wollen wir überwinden. Die militärischen Potenziale Deutschlands und der EU müssen 
reduziert und in Richtung einer strukturellen Nichtangriffs- und Nichtinterventionsfähigkeit 
umgebaut werden. Wir wollen zivile Konfliktvorbeugung und -lösung als Alternative zu 
Kriegseinsätzen. Militäreinsätze sind keine Lösung. Sie sind oftmals Teil des Problems. 
Deutschland und die EU sollen auf die Entwicklung und die Produktion von Angriffswaffen 
verzichten, Rüstungsexporte verbieten, die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland 
aufkündigen und Abrüstung zur Staatsaufgabe machen, auch durch mutige einseitige Schritte. 
Weltweite Abrüstung und ein Verbot aller Massenvernichtungswaffen gehören auf die 
internationale Tagesordnung. Den Einsatz der Bundeswehr im Inland lehnen wir ab.  
Errichtung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung: Dazu gehören die Kontrolle und 
Regulierung der internationalen Finanzmärkte, Stopp der Privatisierung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, Überführung wichtiger Naturressourcen in Staatseigentum, eine umfassende 
Entschuldung armer Länder, die Anhebung der Entwicklungshilfe auf über 0,7 Prozent des 
Bruttosozialprodukts der Industriegesellschaften. Nachhaltige Entwicklung sowie die 
Wiederherstellung und der Ausbau sozialer Rechte müssen die kapitalorientierte 
Neoliberalisierung ersetzen. Davon muss sich auch die deutsche Politik in den Vereinten 
Nationen, der WTO und der Weltbank sowie in bilateralen Verträgen und europäischen 
Abkommen gegenüber Lateinamerika, Afrika und Asien leiten lassen.  
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Demokratisierung der UNO: Das Ziel der Charta der Vereinten Nationen, eine Welt des 
Friedens und der Wahrung der Menschenrechte zu erreichen, erfordert die weitere Stärkung 
und Demokratisierung der UNO, mehr Rechte der Vollversammlung und einen 
demokratischen Umbau des Sicherheitsrats. Verschleppungen, geheime Gefängnisse und 
Folter sind weltweit zu ächten. Die Koordination der internationalen Anstrengungen für eine 
gerechte Weltwirtschafts- und Sozialordnung sollte bei einer demokratisierten und gestärkten 
UNO liegen.  
Wandel der Europäischen Union: Wir treten dafür ein, dass sich die EU von einer 
europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zu einer europäischen Beschäftigungs-, Sozial-
, Umwelt- und Friedensunion entwickelt. Wichtige erste Schritte wären ein europäisches 
Zukunftsinvestitionsprogramm für Arbeit und Umwelt und eine Mindestbesteuerung von 
Kapitalerträgen und Unternehmensgewinnen sowie eine demokratische Kontrolle der 
Europäischen Zentralbank. Nationalstaaten und Europäische Union müssen ein neues 
Verhältnis eingehen. Der Schlüssel dafür ist die Demokratisierung der Nationalstaaten und der 
EU. Wir lehnen eine Militarisierung der EU ab und fordern die Auflösung von europäischen 
battle groups, den Verzicht auf europäische Rüstungsprojekte, widersetzen uns europäischen 
Militäreinsätzen und treten für eine Auflösung der US-Militärbasen in Europa ein. Notwendig 
ist eine humane und demokratische europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik, die verhindert, 
dass Europa immer mehr zu einer Festung gegenüber Menschen aus ärmeren Teilen der Welt 
ausgebaut wird. 

IV. Für einen Richtungswechsel 
 
Noch herrscht der neoliberale Zeitgeist. Streiks gegen Arbeitsplatzabbau, Demonstrationen gegen die 
Agenda 2010 und Hartz IV sowie Wahlerfolge der Linken zeigen, dass dies nicht so bleiben muss. 
Bürgerinnen und Bürger beginnen, sich zu wehren. Es ist die strategische Kernaufgabe der Linken, 
zur Veränderung der Kräfteverhältnisse als Voraussetzung für einen Richtungswechsel beizutragen. 
Deshalb haben wir folgende strategische Ziele: 

Auseinandersetzung mit der Ideologie des Neoliberalismus und Entwicklung von Alternativen: 
Wir setzen der neoliberalen Ideologie alternative Positionen eines anderen Entwicklungsweges 
entgegen. Diese werden wir mit den Erfahrungen und Konflikten in den Betrieben und im 
Alltagsleben verknüpfen und in der öffentlichen Auseinandersetzung populär und offensiv 
vortragen. Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme verstehen wir vor allem als Ergebnisse 
falscher, neoliberal geprägter Antworten auf die neuen Herausforderungen unter dem Einfluss 
von Kapitalinteressen sowie als Ausdruck von Krisenprozessen und Widersprüchen, die die 
kapitalistische Ökonomie hervorbringt. In der öffentlichen Debatte hebt DIE LINKE den 
Widerspruch zwischen einzelwirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Perspektive hervor. 
Dringlich sind Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen, breit angelegte Bildungsarbeit, 
Bildung von Netzwerken und die Beteiligung an wissenschaftlichen Diskussionen.  
Bündnis gegen den Neoliberalismus: Den neoliberalen Einfluss zurückzudrängen wird nur 
dann gelingen, wenn sich in der Gesellschaft ein breites Bündnis und eine politische 
Sammlungsbewegung für einen Richtungswechsel formieren. Wir gehen von den 
gemeinsamen Interessen abhängig Arbeitender in Deutschland und im europäischen und 
internationalen Maßstab aus. Wir wollen zu einem sozialen Bündnis beitragen, das hoch 
qualifizierte Beschäftigte und Kernbelegschaften wie auch in unsicheren und 
Teilzeitarbeitsverhältnissen Tätige sowie Erwerbslose, Selbstständige und sozial orientierte 
Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenführt. Wir werden Bündnisse gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus unterstützen. Wir wollen alle Menschen 
ansprechen, die sich für soziale Gerechtigkeit, Emanzipation und mehr Demokratie, Frieden 
und Erhaltung der Natur einsetzen, unabhängig von ihrer Herkunft und Weltanschauung.  
strategische Zusammenarbeit: Die Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ist 
nur möglich, wenn sich die politische Linke gemeinsam mit starken Kräften der 
Gewerkschaften, globalisierungskritischen und anderen sozialen Bewegungen, mit 
gesellschaftskritischen Initiativen und progressiven Vertretern aus Wissenschaft und Kultur 
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aktiv gegen den Neoliberalismus und alle Unterdrückungsverhältnisse in der Gesellschaft 
stellt. Als Partei werden wir die Anliegen und Aktivitäten dieser Bewegungen aufgreifen und 
unsere eigenen Funktionen wahrnehmen. Wir werden unsere Mitglieder bestärken, in diesen 
Bewegungen aktiv mitzuwirken.  
außerparlamentarische und parlamentarische Arbeit: Wir werden Bürgerinnen und Bürger 
gegen Machtbestrebungen der herrschenden Klasse mobilisieren und uns für eine neue 
Sammlungsbewegung einsetzen. Politische Kämpfe und Wahlen dienen uns dazu, unsere 
alternativen Reformprojekte zu vertreten und Mehrheiten für ihre Durchsetzung zu gewinnen. 
Die parlamentarische Arbeit werden wir so gestalten, dass sie der Zusammenarbeit mit 
außerparlamentarischen Kräften der Linken, der öffentlichen Darstellung eigener 
Reformvorschläge und dem Einbringen alternativer Gesetze, der Transparenz politischer 
Prozesse, der Untersuchung des Missbrauchs politischer Macht, der Entwicklung neuer 
gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse und politischer Mehrheiten dient. Alle Landtags- und 
Bundestagsabgeordnete sollen verpflichtet werden, Angaben über die Höhe Ihrer Einkünfte zu 
veröffentlichen. Es soll zusätzlich transparent sein von wem diese bezogen werden.  
gesellschaftlicher Protest, Entwicklung von Alternativen und Gestaltungsanspruch: DIE 
LINKE wird gesellschaftlichen Protest, den Einsatz für soziale Verbesserungen und die 
Entwicklung von Reformalternativen unter den gegebenen kapitalistischen Verhältnissen und 
die Gestaltung von Entwicklungswegen, die über die gegenwärtige Gesellschaft hinausweisen, 
zusammenführen. Keiner dieser drei Aspekte darf zu Gunsten der anderen vernachlässigt 
werden.  
Regierungsbeteiligung: Sie ist für DIE LINKE ein Mittel politischen Handelns und 
gesellschaftlicher Gestaltung, wenn dafür die notwendigen Bedingungen gegeben sind und 
wenn DIE LINKE sich mit alternativen linken Projekten öffentlich erkennbar profiliert. 
Maßstäbe für Regierungsbeteiligungen sind die Verbesserung der Lage von Benachteiligten 
und die Verstärkung politischer Mitbestimmung, die Durchsetzung alternativer Projekte und 
Reformvorhaben. Sie muss die Veränderung der Kräfteverhältnisse nach links und die 
Einleitung eines Politikwechsels fördern. DIE LINKE wird aber nur unter Beachtung ihrer 
Grundsätze Koalitionen mit anderen Parteien eingehen. Öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht 
privatisiert werden. DIE LINKE wird in Regierungen dafür eintreten, öffentliche 
Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger nicht durch Personalabbau zu verschlechtern und 
Kürzungen sozialer Leistungen nach Kräften zu verhindern. DIE LINKE ist - auch in der 
Regierung - nur so stark, wie sie in der Gesellschaft verankert ist und gesellschaftliche 
Unterstützung erfährt. Linke Politik braucht treibende Kritik, öffentlichen Druck und 
außerparlamentarische Mobilisierung.  
parlamentarische Bündnisse mit anderen politischen Kräften: Wir gehen solche Bündnisse 
ein, wenn dies den von uns angestrebten Richtungswechsel der Politik befördert. Wir stehen 
zugleich für einen neuen Politikstil der Transparenz, des gesellschaftlichen Dialogs und der 
direkten Bürgerbeteiligung. Den unterschiedlichen Möglichkeiten politischen Wirkens auf 
kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene werden wir in unserer Politik 
Rechnung tragen. Entscheidend für die Durchsetzung eines Politikwechsels ist dabei die 
bundespolitische Ebene. Hier liegen die meisten Kompetenzen, die dafür notwendig sind, hier 
erfolgen die meisten Weichenstellungen.  
Wirken in der Partei der Europäischen Linken: Die Partei der Europäischen Linken ist ein 
neuer Faktor im politischen Leben Europas. Ebenso wie unsere Partei in Deutschland ist sie 
ein Schritt der Vereinigung der Linken und bietet die Möglichkeit, gemeinsam das 
Kräfteverhältnis in Richtung eines sozialen, demokratischen und friedlichen Europa zu 
verschieben. 

Wir wollen eine Welt schaffen, in der die Würde jeder und jedes Einzelnen wirklich unantastbar ist, 
in der soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung, Demokratie und Frieden vereint sind, in 
der die Menschen im Gleichklang mit der Natur leben. Dazu wirken wir für ein breites 
Reformbündnis. Gemeinsam streiten wir dafür, dass der Kapitalismus nicht das letzte Wort der 
Geschichte ist. 
 

Seite 17 von 18



V. Nachbemerkung 
 
Die vorgelegten "Programmatischen Eckpunkte" sind in einem intensiven Diskussionsprozess 
innerhalb der Gemeinsamen Programmgruppe von Linkspartei.PDS und WASG entstanden. 
Vielfältige Bemerkungen, Hinweise und Vorschläge aus beiden Parteien wurden in die Erarbeitung 
einbezogen. Sichtbar wird, dass die "Eckpunkte" auf einem soliden Fundament gemeinsamer 
programmatischer Auffassungen beruhen. Zugleich zeigt sich, dass eine Reihe von Problemen und 
Fragen weiter diskutiert und Antworten gefunden werden müssen. Als Anregung für die folgenden 
Debatten zur Programmatik der neuen linken Partei seien einige Fragen benannt: 

Welche Möglichkeiten und Instrumente einer Demokratisierung der Wirtschaft und der 
Unterwerfung der Verfügungsgewalt über Eigentum unter soziale Kriterien gibt es? Inwieweit 
müssen dazu auch kapitalistische Eigentumsverhältnisse aufgehoben werden? Wie soll eine 
demokratische Steuerung der Grundlinien wirtschaftlicher Entwicklung realisiert werden?  
Was gilt der neuen linken Partei als erstrebenswertes Verhältnis von zivilgesellschaftlichem 
Engagement, Marktregulation, nationalem Sozialstaat und internationalen Institutionen?  
Kann die Forderung nach Vollbeschäftigung noch ein realistisches Ziel alternativer Politik 
sein? Sind unsere politischen Konzepte hinreichend, dieses Ziel zu erreichen?  
Inwieweit ist der Prozess der Globalisierung demokratisch und sozial gestaltbar, und welche 
Möglichkeiten hat nationalstaatliche Politik noch?  
Ist es ausreichend, eine bedarfsorientierte soziale Grundsicherung für Menschen in sozialer 
Not zu fordern, oder ist ein bedingungsloses individuelles Grundeinkommen als 
Rechtsanspruch für alle Bürgerinnen und Bürger zu verlangen?  
Was bedeutet es und was wäre zu leisten, wenn weibliche Autonomie in den Mittelpunkt 
feministischer sozialistischer Politik rücken und eine politische Ökonomie der 
Frauenunterdrückung überwunden werden soll, in der Frauen mehr arbeiten als Männer, aber 
als weniger produktiv bewertet werden?  
Mit welchen realen Widersprüchen und Konflikten werden wir bei unserem Eintreten für den 
Erhalt und Ausbau öffentlichen Eigentums künftig konfrontiert werden, und wie verhalten wir 
uns dazu?  
Wie stehen Linke in der Menschenrechtsfrage zum Verhältnis von sozialen und individuellen 
Bürgerrechten?  
Begründen wir linke Politik vorrangig aus der Bezugnahme auf die Sorgen und Nöte, 
Bedürfnisse und Interessen der Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere der abhängig 
Arbeitenden und der sozial Benachteiligten, oder vorrangig aus Wertorientierungen und 
politischen Zielvorstellungen? Welche Bedeutung hat der Bezug auf Klasseninteressen und -
kämpfe für unsere Politik?  
Welches sind die besonderen Aufgaben einer Partei im Unterschied zu sozialen Bewegungen? 
Wie ist das Verhältnis zwischen außenparlamentarischer und parlamentarischer Arbeit zu 
gestalten? Unter welchen Bedingungen kann sich eine linke Partei an einer Regierung auf 
Landes- bzw. Bundesebene beteiligen?

Seite 18 von 18


	02 DIE LINKE Deckblatt Stand_14_12_2009.pdf
	03 DIE LINKE Vorstandsliste geliefert_14_12_2009
	04 DIE LINKE Satzung geliefert_20_07_2007
	Bundesausschuss

	05 DIE LINKE Finanzordnung geliefert_20_07_2007
	06 DIE LINKE Wahlordnung geliefert_20_07_2007
	Beschluss des Gründungsparteitages am 16. Juni 2007 in Berli
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Wahlgrundsätze
	§ 3 Ankündigung von Wahlen
	§ 4 Wahlkommission
	§ 5 Wahl für unterschiedliche Parteiämter oder Mandate
	§ 6 Wahl für gleiche Parteiämter oder Mandate
	§ 7 Wahlvorschläge
	§ 8 Stimmenabgabe
	§ 9 Stimmenauszählung und ungültige Stimmen
	§ 10 Erforderliche Mehrheiten
	§ 11 Reihenfolge der Wahl und Verfahren bei Stimmengleichhei
	§ 12 Weitere Wahlgänge und Stichwahlen
	§ 13  Annahme der Wahl, Wahlprotokoll  und Nachwahlen
	§ 14 Wahlwiederholung
	§ 15 Wahlanfechtung

	07 DIE LINKE Schiedsordnung  geliefert_20_07_2007
	08 DIE LINKE Programmatische_eckpunkte geliefert_20_07_2007

